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Beilagen
zum Tagblatt des Grossen Rates
des Kantons Bern
1988

Budget 1989

Band 1

Stuütsüufov Bars j



Beilage Nr. 1

Grosser Rat — Februar-Session 1988

Direktionsgeschäfte

(Anträge des Regierungsrates)

Direktionen Seite

Volkswirtschaftsdirektion 1

Landwirtschaftsdirektion 4
Forstdirektion 6
Gesundheitsdirektion 7

Fürsorgedirektion 9
Baudirektion 11

Justizdirektion 16

Direktion für Verkehr, Energie und Wasser 16
Finanzdirektion 27

Erziehungsdirektion 28
Polizeidirektion 33

Präsidialabteilung

4372. Schaffung eines Nachdiplomstudiums Energietechnik

an der Ingenieurschule Burgdorf; Verpflichtungskredit.

1. Gestützt auf Artikel 29 Absatz 1 und Artikel 30 Absatz 3

des Dekrets vom 14. September 1976 über die Organisation
der Volkswirtschaftsdirektion nimmt der Grosse Rat Kenntnis

von der Absicht des Regierungsrats, im Herbst 1989 ein
Nachdiplomstudium Energietechnik an der Ingenieurschule

Burgdorf zu schaffen.

2. Der Grosse Rat bewilligt dafür folgende Kredit- und
Personalbegehren:

a) Personal
Stelle Personalpunkte Jahr

1 hauptamtlicher Dozent 65 1989
1 technischer Assistent 50 1989
1 Halbtagssekretärin 15 1989

b) Einmalige Kosten:
Konto Rechnungsjahr Kredit

Fr.

770 Anschaffungen 1989 650000.—
791 Materialien 1989 20 000 —
797 Lehrmittel 1989 30 000.—
800 Büroauslagen 1989 10000.—
899 Verschiedene Verwaltungs¬

kosten 1989 10 000.—

Total 720000.—

3. Es ist mit jährlichen Kosten von Fr. 620000. — zu rechnen.

4. Für die einmaligen Kosten kann ein Bundesbeitrag von
Fr. 227100.— und für die jährlichen Kosten ein solcher von
Fr. 203000.— erwartet werden.
5. Der Kredit unterliegt dem fakultativen Finanzreferendum.

4371. Schaffung eines Nachdiplomstudiums Umwelttechnik
(Luft) an der Ingenieurschule Biel; Verpflichtungskredit.

1. Gestützt auf Artikel 29 Absatz 1 und Artikel 30 Absatz 3

des Dekrets vom 14. September 1976 über die Organisation
der Volkswirtschaftsdirektion nimmt der Grosse Rat Kenntnis

von der Absicht des Regierungsrats im Herbst 1989 ein
Nachdiplomstudium Umwelttechnik (Luft) an der
Ingenieurschule Biel zu schaffen.

2. Der Grosse Rat bewilligt dafür folgende Kredit- und
Personalbegehren:

a) Personal
Stelle Personalpunkte Jahr

1 hauptamtlicher Dozent 65 1989
1 technischer Assistent 50 1989

b) Einmalige Kosten zu Lasten Rechnungsjahr 1989:

Konto Fr.

704 Installation 400000.—
770 Anschaffungen 390000.—
791 Materialien 5000.—
797 Lehrmittel 30000.—
800 Büroauslagen 10000.—

Total 835000.—

3. Es ist mit jährlichen Kosten von Fr. 600 000.— zu rechnen.

4. Für die einmaligen Kosten kann ein Bundesbeitrag von
Fr. 270600.— und für die jährlichen Kosten ein solcher von
Fr. 170360.— erwartet werden.
5. Der Kredit unterliegt dem fakultativen Finanzreferendum.

5338. Staatsbeiträge 1986 an die Krisenhilfe.

1. Gestützt auf Artikel 34 des Gesetzes vom 5. Oktober 1952
über die Arbeitsvermittlung und die Arbeitslosenversicherung

und Artikel 1 des Dekrets vom 11. November 1975 über
die Krisenhilfe für versicherte Arbeitslose ist bei
Arbeitslosigkeit die Krisenhilfe für versicherte Arbeitslose
einzuführen.

2. Es wird davon Kenntnis genommen, dass der
Regierungsrat mit Beschluss Nr. 0047 vom 8. Januar 1986,
entsprechend der ihm übertragenen Kompetenz, aufgrund der
Wirtschaftslage, die Krisenhilfe auch für das Jahr 1986 wieder

eingeführt hat.

3. Es wird ferner davon Kenntnis genommen, dass die für
die Durchführung der Krisenhilfe zuständigen Gemeinden,
je nach Finanzkraft, einen Teil ihrer Krisenhilfeaufwendun-
gen sowie einen Verwaltungskostenbeitrag vom Kanton
zurückerstattet erhalten.
Aufgrund der vom kantonalen Amt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit (KIGA) überprüften Gemeindeabrechnungen
betragen die Gesamtaufwendungen für das Jahr 1986 zu
Lasten des Staates Fr. 865 405.95.

4. Gestützt auf diese Ausgangslage werden den einzelnen
Gemeinden folgende Beiträge bewilligt:
Gemeinde Staatsbeitrag Beitrag

Verwaltungskosten
Fr. Fr.

Adelboden 2 268.— 10.—
Aefligen 2147.50 10.—

Bätterkinden 1 069.10 10.—
Beatenberg 4672.20 10.—
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Gemeinde Staatsbeitrag Beitrag

Verwaltungskosten
Fr. Fr.

Bellmund 759.35 10.—
Belp 1 763.95 20.—
Bern 96040.65 930.—
Biel 343396.60 2 380.—
Brügg 5920.40 70.—
Burgdorf 24929.35 170.—
Busswil bei Büren 2 542.50 10 —
Corgémont 4601.90 20.—
Cortébert 5937.80 20.—

Erlach 8240.40 30.—
Evilard 2397.60 30.—

La Ferrière 4618.80 10.—

Grossaffoltern 642.55 10.—

Hasliberg 979.— 10.—
Hellsau 1 252.20 10.—
Herzogenbuchsee 242.35 10.—
Hindelbank 1 009.80 10.—

Interlaken 2176.95 20.—
Ipsach 1461.10 10.—
Ittigen 3274.10 30.—

Kehrsatz 1 663.20 10.—
Kirch be rg 8487.85 30.—
Köniz 5885.55 70.—

Langenthal 8647.70 30.—
Lengnau 2656.30 30.—
Leuzigen 13946.40 20.—
Liesberg 814.90 10.—
Lyss 14874.75 70.—

Matten bei Interlaken 19410.90 50.—
Meiringen 3 917.75 20.—
Moutier 40726.55 170.—
Münchenbuchsee 5081.20 50.—
Münsingen 295.80 10 —

Neuenegg 4334.85 10.—
La Neuveville 5343.75 30.—
Nidau 3194.10 40.—
Niederwichtrach 10 276.25 10.—

Orpund 4912.10 20.—
Orvin 6 005.80 20.—
Ostermundigen 2906.50 50.—

Péry 4179.70 20.—
Port 410.05 20.—

Reconvilier 5 404.55 50.—
Roggwil 731.90 20.—
Rubigen 372.85 10.—

St. Imier 71 057.25 300.—
Sigriswil 4054.45 10.—

Spiez 145.65 10.—
Steffisburg 10747.15 80.—
Studen 8798.05 30.—
Sutz-Lattrigen 3955.50 10.—

Tavannes 10441.75 40.—
Tramelan 5022.— 30.—

Uetendorf 4473.20 10.—
Unterseen 2113.95 20.—
Urtenen 995.85 10 —
Vauffelin 2722.10 10.—
Villeret 16290.— 30.—

Walkringen 2 338.60 10.—
Walliswil bei Wangen 748.50 10.—

Gemeinde Staatsbeitrag Beitrag

Verwaltungskosten
Fr. Fr.

388.70 10.—
1786.05 10.—
6807.30 40 —
1 582.05 10.—

3508.20 20.—
5164.25 20.—

859965.95 5440.—
+Verwaltungskostenbeiträge 5440.—

Total Staatsbeiträge 865405.95

5. Die Staatsbeiträge 1986 gehen zu Lasten des Krisenfonds
(Konto 132591-5001 — Rechnungsjahr 1988).

6. Das KIGAwird ermächtigt, die Auszahlungen gemäss Ziffer

4 vorzunehmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass
aufgrund der Regierungsratsbeschlüsse Nr. 4057 vom 24.
September 1986, Nr. 4436 vom 15. Oktober 1986, Nr. 5343 vom
10. Dezember 1986 und Nr. 0998 vom 11. März 1987 bereits
Vorschüsse in der Höhe von gesamthaft Fr. 126689.40
ausbezahlt wurden.

5480. Verkehrsverband Berner Oberland, Interlaken:
Jahresbeitrag für die touristische Marktbearbeitung.

1. Gegenstand
Dem Verkehrsverband Berner Oberland wird für die touristische

Marktbearbeitung ab dem Rechnungsjahr 1988 ein
jährlicher Staatsbeitrag von Fr. 800000.— bewilligt.

2. Rechtsgrundlage
Gesetz vom 2. Februar 1964 über die Förderung des
Fremdenverkehrs, Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 2.

3. Massgebende Kreditsumme: Fr. 800000.— pro Jahr.

4. Kreditbezeichnung
Beitrag für Fremdenverkehrswerbung.

5. Rechnungsjahre: 1988 und folgende.

6. Konto
1310 94510, Beitrag für die Fremdenverkehrswerbung.

5656. Berner Alpenbahn-Gesellschaft BLS, Bern:
Staatsbeiträge an die Erneuerung und Neugestaltung der Schiff-
ländte Spiez (Verpflichtungskredite).

1. Gegenstand

- Neugestaltung des Ländteareals

- Erneuerung der Ländtemauer und des Prellapparats

- Erneuerung der schiffahrtstechnischen Ländteeinrich-
tungen.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz vom 2. Februar 1964 über die Förderung des
Fremdenverkehrs, insbesondere Artikel 3 und 22 Absatz 5

- Baugesetz vom 9. Juni 1985, insbesondere Artikel 140
Absatz 1 Buchstabe b

- Planungsfinanzierungsdekret vom 17. November 1970

mit Änderungen vom 12. Februar 1985, insbesondere
Artikel 15

- Gesetz vom 6. Juni 1982 über See- und Flussufer,
insbesondere Artikel 7

- See- und Flussuferverordnung vom 29. Juni 1983,
insbesondere Artikel 9 ff.

Wangen an der Aare
Wilderswil
Worb
Wynigen
Zollikofen
Zwingen
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- Gesetz vom 4. Mai 1969 über den öffentlichen Verkehr,
insbesondere Artikel 3 und 12

- Verordnung vom 27. August 1986 über die Verwendung
von Lotteriegeldern, insbesondere Artikel 12.

3. Kosten und Finanzierung
a) Beitragsberechtigung: Fr.

- Anteile öffentliche Nutzung, Ausstattung,

Massnahmen zum Schutz und zur
Gestaltung des Ortsbilds und des Ufers 460 000.—

- schiffahrtsbedingte Anlageteile 300000.—

b) Gesamtkosten somit 760000.—

c) Finanzierung:
- Schiffsbetrieb BLS 130000.—

- Gemeinde Spiez 200 000.—

- Uferschutzverband Thuner- und Brien-
zersee 60000.—

- Staat: Fr.

Beherbergungsabgabe.... 120000.—
Baudirektion nach Artikel 140
BauG 50000.—
See- und Flussuferfonds 50000.—
Verkehrsfonds 150000.— 370000.—

Total 760000.—

4. Staatsbeiträge, Konti, Rechnungsjahre
a) Beherbergungsabgabe Fr.

Staatsbeitrag von rund 26% an die mit Franken

460000.— veranschlagten Kosten für die
öffentliche Nutzung usw., höchstens aber 120000.—
Belastung: Konto 13109550-000.
Rechnungsjahr: voraussichtlich 1988.

b) Baudirektion
Staatsbeitrag von insgesamt rund 22% an die
Kosten wie Buchstabe a, je hälftig als Beitrag
an Grundeigentümer nach Artikel 140 Absatz 1

Buchstabe b BauG und als Beitrag aus dem
See- und Flussuferfonds, höchstens aber.... 100 000.—
Belastung: Konto 209390-220

Konto 212092-5540.
Rechnungsjahr: voraussichtlich 1988.

c) Verkehrsfonds
Staatsbeitrag von 50% an die mit Fr. 300000.—
veranschlagten Kosten für die schiffahrtsbedingten

Aufwendungen, höchstens aber 150000.—
Belastung: Konto 22209550-000.
Rechnungsjahr: voraussichtlich 1988.

Total Staatsbeiträge somit 370000.—
(rund 49% der Gesamtkosten)

5. Auflagen und Bedingungen
a) Die BLS hat Eigenleistungen von mindestens Franken

130000.— zu erbringen.
b) Das betroffene Grundstück Spiez-Grundbuchblatt Nummer

3444 im Halte von gegenwärtig 1412 m2 darf ohne
Zustimmung aller beteiligten staatlichen Stellen weder
zweckentfremdet noch veräussert werden. Die im
Projektplan Nr. 5404/1 vom 7. September 1987 enthaltene
Nutzung ist unverändert beizubehalten.

c) Die Auszahlung der Staatsbeiträge erfolgt nach Vorlage
der Schlussabrechnung, wobei entsprechend dem
Stand der Bauarbeiten auch Teilzahlungen möglich
sind.

d) Mit der Koordination der Beitragszahlungen und der
Prüfung der Schluss- bzw. der Zwischenabrechnungen

(für allfällige Teilzahlungen) wird das Amt für Fremdenverkehr

beauftragt.
e) Kostenüberschreitungen sowie Projektänderungen mit

Mehraufwendungen werden nicht berücksichtigt.
f) Dem Amt für Fremdenverkehr sind auf Verlangen die zur

Kontrolle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu
stellen.

5657. Höhere Fachschule für Gastronomie Thun; Betriebsbeiträge

für 1988 und 1989; Verpflichtungskredit und
Nachkredit.

1. Gegenstand
Der Höheren Fachschule für Gastronomie Thun werden die
Betriebsbeiträge für die Rechnungsjahre 1988 und 1989

provisorisch zugesichert.

2. Rechtsgrundlagen

- Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe f des Gesetzes vom 7.

Februar 1978 über die Ingenieurschulen, Technikerschulen
und höheren Fachschulen

- Artikel 9 Absatz 1 des Dekrets vom 12. September 1978
über die Finanzierung der Ingenieurschulen, Technikerschulen

und höheren Fachschulen

- Artikel 3 der Verordnung vom 2. Mai 1979 über die
Finanzierung der Ingenieurschulen, Technikerschulen und
höheren Fachschulen.

3. Anrechenbare Kosten
Die für die Betriebsbeiträge anrechenbaren Kosten der
Rechnungsjahre 1988 und 1989 werden wie folgt festgesetzt:

1988 1989
Fr. Fr.

-Personalkosten 1492 700.— 1806400.—
- Lehrmittel 23000.— 22 000.—

- Finanzaufwand 297 600.— 297 600.—
-Energie 131 500.— —.—
Total 1944800.— 2126000.—

4. Beitragssatz/
Betriebsbeitrag

Der Beitragssatz wird festgesetzt

auf 70% 60%
Die Betriebsbeiträge betragen

höchstens 1361000.— 1275000.—

Diese Zusicherungen werden wie folgt abgelöst:
1988: Fr.

Zahlungskredit/Nachkredit
Vorschusszahlungen 1 250000.—
1989:
Verpflichtungskredit
Restzahlung für 1988 höchstens 111 000.—
Vorschusszahlungen 1 150000.—
Der Restbetrag von höchstens 125000.—
für 1989 ist in den Voranschlag 1990
aufzunehmen.

Die Auszahlungen gehen zu Lasten des Kontos 1355930,
Amt für Berufsbildung, Staatsbeiträge an Gemeinden.

5. Nachkredit
Dem Amt für Berufsbildung wird ein Nachkredit in der Höhe
von Fr. 500000.— zu Lasten des Kontos 1355 930, Staatsbeiträge

an Gemeinden, Rechnungsjahr 1988, bewilligt.
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6. Zuständigkeit
Der Regierungsrat wird ermächtigt, die Betriebsbeiträge
1988 und 1989 aufgrund der Schulrechnungen bis zu den in
Ziffer 4 aufgeführten Höchstbeträgen festzusetzen.

Landwirtschaftsdirektion

4885. Bodenverbesserung; Gemeinde Ferenbalm; Staatsbeitrag

für die Bodenverbesserungsgenossenschaft Feren-
balm-Wallenbuch an die Kosten von Nachdrainagen, einer
Brücke über die Biberen und des Schlussberichtes der
Gesamtmelioration; Projektgenehmigung; Verpflichtungskredit.

— Der Grosse Rat, gestützt auf Artikel 14 und 15 des
kantonalen Meliorationsgesetzes und Artikel 10

Meliorationsdekret, beschliesst auf Antrag des Regierungsrates:

1. Gegenstand
Das vom Ingenieurbüro Stauffacher + Partner, Murten,
ausgearbeitete Bauprojekt vom 31. Oktober 1986 wird genehmigt.

Das Projekt umfasst:

- Detaildrainagen mit insgesamt
2780 m Saugleitungen
1000 mSchlitzdrainagen
35 Spül-, 2 Kontrollschächte

- Brücke über die Biberen (Platte 6,0 x 3,6 m)

- Druckkosten des Schlussberichtes.
Die Kosten werden auf Fr. 185 000. — veranschlagt,
beitragsberechtigt sind Fr. 185000. —

2. Staatsbeitrag
26,6% von Fr. 185000.—, höchstens Fr. 49200. —

3. Kreditart
Verpflichtungskredit. Dieser wird voraussichtlich durch
folgende Zahlungskredite abgelöst:
1988 Fr. 40000.-
1989 Fr. 9 200.-
4. Finanzierung

Beitragsberechtigte Kosten
Beiträge

5. Konto
Ordentlicher Bodenverbesserungskredit Konto 24209470.

6. Auflagen

- Die Ausführung hat gemäss den genehmigten Projekten
zu erfolgen.

- Für das Ausführen der Arbeiten wird eine Frist bis 1989

gewährt.
- Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter Vorbehalt

der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der Kantonalen Landwirtschaftsdirektion vom
1. September 1984.

- Die durch dieses Projekt verbesserten Grundstücke
unterstehen dem Zweckentfremdungsverbot gemäss Artikel

85 LG und 69 MelG.

- Die Schlusszahlung des Staatsbeitrages erfolgt
aufgrund der geprüften Abrechnung. Teilzahlungen werden
nach den Weisungen des Kantonalen Meliorationsamtes
entgegengenommen.

4886. Bodenverbesserung; Gemeinde Rüderswil;
Genehmigung des generellen Projektes der Landumlegung Ran-
flüh im Gebiet der Perimetererweiterung Ried-Oberspach;
Projektergänzung und Zusatzkredit zum Volksbeschluss
vom 27. September 1981 und zum Grossratsbeschluss vom
7. Mai 1987 (Umfahrungen Ranflüh und Zollbrück); Grund-
satzbeschluss. — Der Grosse Rat, gestützt auf Artikel 14
und 15 Meliorationsgesetz und Artikel 10 Meliorationsdekret,

beschliesst auf Antrag des Regierungsrates:
1. Gegenstand
Das generelle Projekt für die Landumlegung Ranflüh im
Gebiet der Perimetererweiterung Ried-Oberspach vom 20.
Oktober 1986, ausgearbeitet vom Büro Schmalz Ingenieur AG,
Langnau, wird genehmigt. Die Kosten werden auf Franken
200000.— geschätzt.

2. Staatsbeitrag
An diese Kosten wird ein Beitrag von
34%, höchstens Fr. 68000.— bewilligt.
3. Kreditart
Verpflichtungskredit. Dieser wird vom Regierungsrat
voraussichtlich wie folgt beschlossen:
1988 Fr. 31 000.-
1989 Fr. 30000.-
1991 Fr. 7 000.-
4. Finanzierung/Gesamtkostensituation

Kanton Bund

(voraussichtlich)

Fr. Fr.

Beitragsberechtigte Kosten 200000.— 200000.—
Beiträge 68000.— 68000.—
Damit erhöhen sich die Verpflichtungen im Zusammenhang

mit den Umfahrungen von Ranflüh und Zollbrück auf
Fr. 9588000.-.
5. Konto
Ordentlicher Bodenverbesserungskredit Konto 24209470.

6. Bauprojekte, Etappierung

- Die Bauprojekte der einzelnen Etappen sind dem
Regierungsrat zur Genehmigung zu unterbreiten. Vorgesehen
sind 3 Etappen. Die Ausführung erfolgt nach Massgabe
der zur Verfügung stehenden Meliorationskredite.

- Der Regierungsrat wird ermächtigt, Projektänderungen,
die sich aus der Detailprojektierung ergeben und den
Umfang des generellen Projektes nicht erweitern, zu
bewilligen.

5249. Gemeinde Hasliberg; Staatsbeitrag an die
Einwohnergemeinde Hasliberg für den Bau des Güterweges Gol-
dern-Uf Riiti; Genehmigung des Bauprojektes;
Verpflichtungskredit. — Der Grosse Rat, gestützt auf Artikel 14 und
15 Meliorationsgesetz und Artikel 10 Meliorationsdekret
beschliesst:

1. Gegenstand
Das vom Ingenieurbüro A. Flotron AG, Meiringen, ausgearbeitete

Bauprojekt wird genehmigt. Die veranschlagten
Kosten für den, inklusive Anfahrten, rund 1 390 m langen Weg
belaufen sich auf Fr. 900 000. —

2. Staatsbeitrag
36% von Fr. 855 000.—, höchstens Fr. 307 800. —

3. Kreditart
Verpflichtungskredit. Dieser wird voraussichtlich durch
folgende Zahlungskredite abgelöst:
1988 Fr. 160000.-
1989 Fr. 147800.-

Kanton Bund

(voraussichtlich!

Fr. Fr.

185000.— 185000.—
49 200.— 49 950.—
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4. Finanzierung Kanton Bund

(voraussichtlich)

Fr. Fr.

Beitragsberechtigte Kosten 855000.— 855000.—
Beiträge 307 800.— 307800.—

5. Konto
Ordentlicher Bodenverbesserungskredit Konto 24209370.

6. Auflagen

- Die Ausführung hat gemäss dem genehmigten Projekt
zu erfolgen.

- Für das Ausführen der Arbeiten wird eine Frist bis 1990

gewährt.
- Die Bewilligung des Staatsbeitrages erfolgt unter Vorbehalt

der Einhaltung der allgemeinen Subventionsbedingungen

der Kantonalen Landwirtschaftsdirektion vom
1. September 1984.

- Die durch dieses Projekt verbesserten Grundstücke
unterstehen dem Zweckentfremdungsverbot gemäss Artikel

85 LG und 69 MelG.

- Die Schlusszahlung des Staatsbeitrages erfolgt
aufgrund der geprüften Abrechnung. Teilzahlungen werden
nach den Weisungen des Kantonalen Meliorationsamtes
entgegengenommen.

5250. Bodenverbesserung; Gemeinde Langnau; Genehmigung

des generellen Projektes der Güterweganlage Brun-
nengrat-Chammergrat; Grundsatzbeschluss. — Der
Grosse Rat, gestützt auf Artikel 14 und 15 Meliorationsgesetz

und Artikel 10 Meliorationsdekret beschliesst:

1. Gegenstand
Das generelle Projekt der Güterweganlage Brunnengrat-
Chammergrat vom 21. Juli 1986, ausgearbeitet vom
Ingenieurbüro H. Ruefer in Langnau, wird genehmigt. Die
Kosten werden auf total Fr. 1100000.— geschätzt (Preisbasis
1987).

2. Staatsbeitrag
An das Projekt Brunnengrat-Chammergrat wird der
folgende Staatsbeitrag ausgerichtet:
34% von Fr. 1100000.—, höchstens Fr. 374000. —

3. Kreditart
Verpflichtungskredit. Die einzelnen Verpflichtungskredite
werden vom Regierungsrat voraussichtlich wie folgt
beschlossen:

1989 Fr. 24000.-
1990 Fr. 150000.-
1991 Fr. 200000.-
4. Finanzierung Kanton Bund

(voraussichtlich)

Fr. Fr.

Beitragsberechtigte Kosten 1 100 000.— 1 100 000.—
Beiträge 374000.— 385000.—

5. Konto
Ordentlicher Bodenverbesserungskredit Konto 24209470.

6. Auflagen

- Die Bauprojekte der einzelnen Etappen sind dem
Regierungsrat zur Genehmigung zu unterbreiten. Es sind zwei
Bauetappen in den Jahren 1988-1990 vorgesehen. Die
Ausführung des Projektes erfolgt etappenweise nach
Massgabe derzurVerfügung stehenden Meliorationskredite.

- Der Regierungsrat ist ermächtigt, kleinere Projektänderungen,

die sich aus der Detailprojektierung ergeben und
die den Umfang des generellen Projektes nicht erweitern,

zu bewilligen.

5251. Landwirtschaftliche Berufsschule und Berufsschule
für bäuerliche Haushaltlehrtöchter; Schuljahr 1985/86;
Staatsbeitrag 1987 und Nachkredit 1988.

1. Gegenstand
Staatsbeitrag an die beitragsberechtigten Ausgaben des
Schuljahres 1985/86 zu Lasten Rechnungsjahr 1987. Da der
budgetierte Betrag nicht ausreicht, wird ein Nachkredit von
Fr. 9294.20 bewilligt zu Lasten Rechnungsjahr 1988.

2. Rechtsgrundlage

- Artikel 35 des Gesetzes vom 6. Juni 1971 über die
landwirtschaftliche Berufsschule und die Berufsschule für
bäuerliche Haushaltlehrtöchter.

- Artikel 5 ff. des Dekrets vom 22. September 1971 zum
Gesetz über die landwirtschaftliche Berufsschule und die
Berufsschule für bäuerliche Haushaltlehrtöchter.

3. Kreditbezeichnung und Kreditsumme Fr.

Staatsbeitrag des Kantons Bern an die
beitragsberechtigten Kosten des Schuljahres
1985/86 910294.20
Abzüglich Vorschuss für das Schuljahr 1985/86 661 000.—

Verbleibende Restkosten 249294.20
Zuzüglich Vorschuss für das Schuljahr 1987/88
zu Lasten Rechnungsjahr 1987 675000.—

Staatsbeitrag total 924294.20
Im Budget 1987, Konto 2400 93712 vorgesehen 915 000.—

Erforderlicher Nachkredit 9 294.20

4. Rechnungsjahr
Staatsbeitrag von Fr. 915 000.— zu Lasten 1987
Nachkredit von Fr. 9294.20 zu Lasten 1988.

5. Konto: 240093712, Landwirtschaftliche Berufsschulen.

5356. Gemeinde Sigriswil; Genehmigung des generellen
Projektes der Wasserversorgung Ringoldswil; Grundsatzbeschluss.

— Der Grosse Rat, gestützt auf Artikel 14 und 15

Meliorationsgesetz, Artikel 10 Meliorationsdekret, Artikel
111 des Wassernutzungsgesetzes, Artikel 20-24 des SAW-
Dekretes beschliesst:

1. Gegenstand
Das generelle Projekt der Wasserversorgung Ringoldswil
vom Oktober 1987, ausgearbeitet durch das Ingenieurbüro
Ryser AG, Thun, wird genehmigt. Es umfasst folgende
Anlageteile:

- das Stufenpumpwerk im Reservoir Summerhurd
- die Pumpleitung Summerhurd-Ringoldswil
- das Reservoir Ringoldswil mit 50 m3 Brauch- und 150 m3

Lösch reserve
- rund 1450 m Haupt- und Hydrantenleitungen
- rund 1200 m Trinkwasser-Hauptleitungen
- rund 850 m Hauszuleitung.
Die Gesamtkosten werden auf Fr. 1800000.— geschätzt
(Preisbasis 1987). Nach Abzug der nicht beitragsberechtigten

Arbeiten und Anlageteile kann mit folgenden
beitragsberechtigten Kosten gerechnet werden:
- für den Meliorationskredit: Fr. 1740000.—

- für den Wasserwirtschaftskredit: Fr. 680000. —

2. Staatsbeitrag
Aus dem Bodenverbesserungskredit:
- an die auf Fr. 1740000.— geschätzten beitragsberechtigten

Kosten
30%, (höchstens Fr. 522000.-).
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Aus dem Wasserwirtschaftskredit:

- an die auf Fr. 680 000.— geschätzten beitragsberechtigten
Kosten

22% (höchstens Fr. 149600.-).
3. Kreditart
Verpflichtungskredite. Die einzelnen Verpflichtungskredite
werden vom Regierungsrat gestützt auf Bauprojekte
etappenweise beschlossen, voraussichtlich:

Mel.-Kredit WEA-Kredit

Fr. Fr.

1988 250000.— 120000.—
1989 272000.— 29 600.—

4. Finanzierung (Baukosten Fr. 1 800000.—)
Kanton 8und

(voraussichtlich)
Fr. Fr.

Beitragsberechtigte Kosten:

- Bodenverbesserungskredit 1740000.— 1740000.—
- Wasserwirtschaftskredit 680000.— —.—
Beiträge:
- Bodenverbesserungskredit 522 000.— 522 000.—

- Wasserwirtschaftskredit.. 149600.— —.—
5. Konti

- Bodenverbesserungskredit: Konto 2420 9470

- Wasserwirtschaftskredit: Konto 22309351-000

Forstdirektion

5139. Wiederinstandstellungsprojekt «Envers de Chasserai»,

Westwindsturm vom 27. November 1983, Sammelprojekt
Nr. BE 1176-13/2766; Projektgenehmigung, Kantonsbeitrag.

1. Gemeindegebiet: Diverse im St. Immertal.
Projektart und -name: Sammelprojekt; Wiederinstandstellungsprojekt

«Envers de Chasserai», Westwindsturm vom
27. November 1983.
Bauherrschaft: Kreisforstamt 13, Courtelary.
Vollendungstermin: 2002.

2. Rechtsgrundlagen

- Artikel 57, Gesetz über das Forstwesen vom 1. Juli 1973

- RRB Nr. 44 vom 9. Januar 1985.

3. Zustimmung des Bundes
Das Bundesamt für Forstwesen und Landschaftsschutz hat
am 30. Juni 1987 das Projekt technisch genehmigt und vom
Kostenvoranschlag Kenntnis genommen.
4. Kostenvoranschlag
Fr. 1900000.- (1. Etappe: Fr. 100000.-).
5. Finanzierung
Bundesbeitrag 53%, Fr. 1 007000. —

Kantonsbeitrag 34%, maximal Fr. 646000. —

Die Zahlung der Beiträge erfolgt aufgrund der geprüften
Abrechnungen und vorhandenen Kredite.

6. Kreditart
Verpflichtungskredit, von dem voraussichtlich folgende
Zahlungskredite abgelöst werden:
1987 Fr. 35000.-, 1988 Fr. 50000.-, 1989 Fr. 35000.-,
1990 Fr. 30 000.- 1991 bis 2002 Fr. 496 000. -.

7. Konto: 009371-000.

8. Auflagen
Das Projekt darf ohne besondere Bewilligung der
Subventionsbehörden nicht abgeändert werden. Bei Zweckentfremdung

können die Beiträge von Bund und Kanton ganz
oder teilweise zurückverlangt werden. Mit der Entgegennahme

der Bundes- und Kantonsbeiträge verpflichtet sich
die Bauherrschaft, das ausgeführte Werk in gutem Zustand
zu erhalten.

5503. Waldwegprojekt «Senggiwald-Halten» der Bäuert-
gemeinden Oberbäuert und Weissenbach, Gemeinde Bolti-
gen, Projekt Nr. 4/2757(1966); Projektgenehmigung,
Kantonsbeitrag.

1. Gemeindegebiet: Boltigen.
Projektart und -name: Waldwegprojekt «Senggiwald-Halten».

Bauherrschaft: Bäuertgemeinden Oberbäuert und
Weissenbach.

Vollendungstermin: Ende 1993.

2. Rechtsgrundlagen
Artikel 57, Gesetz über das Forstwesen vom I.Juli 1973, RRB
Nr. 44 vom 9. Januar 1985.

3. Zustimmung des Bundes
Das Eidgenössische Departement des Innern hat am 27.

Oktober 1987 das Projekt technisch genehmigt.

4. Kostenvoranschlag: Fr. 960000. —

5. Finanzierung
Bundesbeitrag 34%, maximal Fr. 326400. —

Kantonsbeitrag 32%, maximal Fr. 307 200. —

Die Zahlung der Beiträge erfolgt aufgrund der geprüften
Abrechnungen und vorhandenen Kredite.

6. Kreditart
Verpflichtungskredit. Dieser wird voraussichtlich durch
folgende Zahlungskredite abgelöst:
1988-1991 je Fr. 64000.-, 1992 Fr. 32 000.-,
1993 Fr. 19200.-.
7. Konto: 009370-000.

8. Auflagen
Das Projekt darf ohne besondere Bewilligung der
Subventionsbehörden nicht abgeändert werden. Bei Zweckentfremdung

können die Beiträge von Bund und Kanton ganz
oder teilweise zurückverlangt werden. Mit der Entgegennahme

der Bundes- und Kantonsbeiträge verpflichtet sich
die Bauherrschaft, das ausgeführte Werk in gutem Zustand
zu erhalten.

5504. Waldwegprojekt «Kandersteg-Lauenen» der
Weggenossenschaft Kandersteg-Lauenen, Gemeinde Kander-
grund, Projekt Nr. 3/2755(1967); Projektgenehmigung,
Kantonsbeitrag.

1. Gemeindegebiet: Kandergrund.
Projektart und -name: Waldwegprojekt «Kandersteg-Lauenen».

Bauherrschaft: Weggenossenschaft Kandersteg-Lauenen.
Vollendungstermin: Ende 1992.

2. Rechtsgrundlagen
Artikel 57, Gesetz über das Forstwesen vom I.Juli 1973, RRB
Nr. 44 vom 9. Januar 1985.
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3. Zustimmung des Bundes
Das Eidgenössische Departement des Innern hat am 5.

November 1987 das Projekt technisch genehmigt.

4. Kostenvoranschlag: Fr. 660000. —

5. Finanzierung
Bundesbeitrag 35%. Weitere Etappen werden später
genehmigt.

Kantonsbeitrag 34%, maximal Fr. 224400. —

Die Zahlung der Beiträge erfolgt aufgrund der geprüften
Abrechnungen und vorhandenen Kredite.

6. Kreditart
Verpflichtungskredit. Dieser wird voraussichtlich durch
folgende Zahlungskredite abgelöst:
1988 und 1989 je Fr. 68000.-, 1990 und 1991 je Fr. 34000.-,
1992 Fr. 20400.-.
7. Konto: 009470-000.

8. Auflagen
Das Projekt darf ohne besondere Bewilligung der
Subventionsbehörden nicht abgeändert werden. Bei Zweckentfremdung

können die Beiträge von Bund und Kanton ganz
oder teilweise zurückverlangt werden. Der Verkehr ist auf
forst- und landwirtschaftliche Fahrten zu beschränken. Mit
der Entgegennahme der Bundes- und Kantonsbeiträge
verpflichtet sich die Bauherrschaft, das ausgeführte Werk in
gutem Zustand zu erhalten.

Gesundheitsdirektion

5369. Gemeindeverband Regionalspital Thun; Umbau des
Personalhauses in ein Heim für Chronischkranke;
Verpflichtungskredit der Gesundheitsdirektion.— Dem Gemeindeverband

Regionalspital Thun wird nach Massgabe der
folgenden Grundlagen und Bestimmungen ein Staatsbeitrag
bewilligt:

Rechtsgrundlagen :

- Spitalgesetz vom 2. Dezember 1973, Artikel 27 Absatz 1,

Artikel 28 Absatz 1, Artikel 29 Absatz 3, Artikel 35, Artikel
42 Absatz 2, Artikel 43 Absatz 2 und 3

- Spitaldekret vom 5. Februar 1975, Artikel 3 Absatz 2, Arti¬
kel 4b, Artikel 4c, Artikel 9 Absatz 1, Artikel 44 Absatz 1.

Projekt:
Umbau des ehemaligen Personalhauses in ein Heim für
Chronischkranke.

Kosten: Fr.

Anlagekosten gemäss Kostenvoranschlag 2204000.—
+ Bearbeitungsreserve Gesundheitsdirek-
tion 71 000.—

Total anrechenbare Kosten 2 275000.—

Kostenstand 1. April 1987;
Zürcher Baukostenindex.

Finanzierung:
Total anrechenbare Kosten 2275000.—

Staatsbeitrag:
Zu bewilligen (100%) 2275000.—

Konto:
14009491 (Bau- und Einrichtungsbeiträge an Bezirks- und
andere Spitäler).

Besondere Bestimmungen:
1. Der Staatsbeitrag wird erst aufgrund der Bauabrechnung
definitiv festgesetzt. Die für seine Bemessung anrechenbaren

Kosten werden definitiv auf höchstens Fr. 2275000.—
festgelegt. Vorbehalten bleibt die Berücksichtigung einer
allfälligen Teuerung gemäss Ziffer 5 der beiliegenden
allgemeinen Subventionsbedingungen.
2. Nach Massgabe der ausgeführten Bauarbeiten können
anhand von Zwischenabrechnungen Teilzahlungen
vorgenommen werden. Der Verpflichtungskredit der
Gesundheitsdirektion wird voraussichtlich durch folgende
Zahlungskredite abgelöst:
1988 Fr. 1600000.-
1989 Fr. 675000.-
3. Die allgemeinen Subventionsbedingungen gemäss
Anhang bilden einen integrierenden Bestandteil dieses
Beschlusses.

4. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Finanzreferendum.

Allgemeine Subventionsbedingungen
(Kostendachbeschluss bei Spitalverbänden; mit Baubegleitung,

ohne Medizintechnik)
1. Die Arbeiten sind nach Massgabe der Submissionsverordnung

vom 23. Dezember 1980 auszuschreiben und zu
vergeben.
2. Der Ablauf der Bauarbeiten wird mittels des
Baubegleitungsverfahrens durch die Gesundheitsdirektion und das
kantonale Hochbauamt überwacht. Die entsprechenden
Formularsätze sind der Gesundheitsdirektion jeweils innert
14 Tagen nach den festgesetzten Fälligkeitsterminen
einzureichen.

3. Projektänderungen, die das Projekt in seinem organisatorischen

und betrieblichen Aufbau sowie bezüglich des
Leistungsangebots der Institution verändern oder die
Betriebskosten wesentlich beeinflussen, sind der
Gesundheitsdirektion zur vorgängigen Bewilligung einzureichen.
4. Eine allfällig im Beitragsbeschluss vorgesehene
Bearbeitungsreserve darf nur für unvermeidbare und unvorhergesehene

Mehrkosten und nur mit vorheriger Zustimmung
der Gesundheitsdirektion beansprucht werden.
5. Unvermeidliche Mehrkosten, welche auf Materialpreisoder

Lohnerhöhungen zurückgehen, können bei der
Berechnung des definitiven Staatsbeitrages höchstens wie
folgt berücksichtigt werden:
Indexteuerung (T1) zwischen dem Indexstand des
Kostenvoranschlages und dem Indexstand der Vergebungen;
massgeblich ist der jeweils letzte Stand des Zürcher
Baukostenindexes (Gesamtkosten-Index).
Ausgewiesene Unternehmerteuerung (T2) ab Vertragsab-
schluss. Maximalansätze gemäss «Mitteilungsblättern der
Konferenz der Bauorgane des Bundes» (KBOB).

6. Die Bauabrechnung ist entsprechend den Richtlinien der
Gesundheitsdirektion und des kantonalen Hochbauamtes
zu gliedern und mit den nötigen Beilagen versehen spätestens

sechs Monate nach Bauabschluss der Gesundheitsdirektion

einzureichen. Sie dient zur Festsetzung des definitiven

Staatsbeitrages. Anderweitige ä-fonds-perdu-Bei-
träge (Zivilschutz, Gebäudeversicherung usw.), die mit
dem Einreichen der Bauabrechnung bekanntzugeben sind,
werden dabei in Abzug gebracht.
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Anhang zu den Allgemeinen Subventionsbedingungen
Der Grosse Rat ermächtigt den Regierungsrat im Sinne
einer Übergangslösung bis zum Inkrafttreten des revidierten

Finanzhaushaltgesetzes, eine allfällige Teuerung
gemäss den Allgemeinen Subventionsbedingungen festzusetzen

und auszurichten, soweit sie im Rahmen der verfügbaren

Budgetkredite liegt.

5370. Schweizerischer Verein Balgrist, Zürich; Neubau
eines Paraplegikerzentrums und Sanierung der Orthopädischen

Klinik; Übertragung einer staatlichen Aufgabe
(Vertragsgenehmigung); Baubeitrag (Verpflichtungskredit);

Betriebsbeiträge. — Nach Einsichtnahme in den
Vortrag der Gesundheitsdirektion vom November 1987 wird
beschlossen:
1. Der zwischen dem Staate Bern und dem Schweizerischen
Verein Balgrist abgeschlossene Vertrag vom 2. November
1987 wird genehmigt:
Rechtsgrundlagen :

- Spitalgesetz vom 2. Dezember 1973, Artikel 27 Absatz 1,

Artikel 28, Artikel 32.

2. Dem Schweizerischen Verein Balgrist wird nach Massgabe

folgender Grundlagen und Bestimmungen ein
Baubeitrag bewilligt:
Rechtsgrundlagen :

- Spitalgesetz vom 2. Dezember 1973, Artikel 27, Artikel 28,
Artikel 32, Artikel 42

- Spitaldekret vom 5. Februar 1975, Artikel 3, Artikel 4, Arti¬
kel 16.

Projekt:
Neubau eines Paraplegikerzentrums und Sanierung der
Orthopädischen Klinik.

Kosten: Fr.

a) Neubau Paraplegikerzentrum
Total Anlagekosten 25030000.—
./. Beitrag des Schweizerischen Vereins
Balgrist 2 000000.—

Subtotal 23030000.—
./. bereits geleistete Projektierungskostenbeiträge

der Kantone 1600000.—

Total verbleibende Anlagekosten 21 430 000.—

b) Sanierung Orthopädische Klinik 40780000.—
./. Beitrag des Schweizerischen Vereins
Balgrist 3000000.—

Total verbleibende Anlagekosten 37780000.—

Kostenstand 1. Oktober 1986;
Zürcher Baukostenindex.

Staatsbeitrag (Verpflichtungskredit):
a) Anteil Kanton Bern am Paraplegikerzen¬

trum 3/46, (6,52%) von Fr. 23030000.- 1 501 600.—
b) Anteil Kanton Bern an Sanierung der

Klinik, 1,24% von Fr. 37780000.- 468500.—

Total Anteil Kanton Bern, brutto 1 970100.—
./. bereits bewilligter Projektierungskredit
RRB 3699 vom 10. Oktober 1984 104400.—

Zu bewilligen 1 865700.—

Konto:
14009492 Bau- und Einrichtungsbeiträge an Spezialanstal-
ten (100%) (Spitalzehntel).

Besondere Bestimmungen:
1. Der Staatsbeitrag wird erst aufgrund der Bauabrechnung
definitiv festgesetzt. Dabei können allfällige teuerungsbedingte

Mehrkosten berücksichtigt werden. Die anrechenbare

Teuerung bemisst sich nach den diesbezüglichen
Richtlinien des Kantons Zürich (Basis: Zürcher Baukostenindex,

Stand 1. Oktober 1986, 708.4 Punkte).

2. Der Verpflichtungskredit wird voraussichtlich durch
folgende Zahlungskredite abgelöst:
1988 Fr. 900000.-
1989 Fr. 965700.-
3. Bei der Festlegung des definitiven Staatsbeitrages werden

die gemäss Richtlinien der Hochschulförderung
(Bund) definierten Mehrkosten für Lehre und Forschung
sowie allfällige weitere Beiträge Dritter an die im
Kostenvoranschlag enthaltenen Anteile vom Staatsbeitrag an-
teilsmässig in Abzug gebracht.
4. Der Baubeitrag ist dem Staat Bern anteilsmässig
zurückzuerstatten, wenn die Liegenschaft ganz oder teilweise
veräussert oder sonstwie dem Zweck entfremdet wird.

3. Dem Schweizerischen Verein Balgrist wird nach Massgabe

der folgenden Grundlagen und Bestimmungen ein
jährlicher Betriebsbeitrag für Berner Patienten im
Paraplegikerzentrum und in der Orthopädischen Klinik ausgerichtet.

Rechtsgrundlagen:

- Spitalgesetz vom 2. Dezember 1973, Artikel 27, Arti¬
kel 28, Artikel 32, Artikel 51.

Kosten:
Ungedeckte Pflegetagskosten für Berner Patienten:

Orthopädische Klinik:
ca. Fr. 27.-/33.— pro Pflegetag
Paraplegikerzentrum:
ca Fr. 125.—/150.— pro Pflegetag
(Kostenstand 1986).

Finanzierung:
Die Gesundheitsdirektion wird ermächtigt, die erforderlichen

Kredite für die Betriebsbeiträge (Defizitdeckung von
BernerPatienten; pro 1986 waren es rund Fr. 32 000. — in
den jeweiligen Voranschlag der Staatsrechnung aufzunehmen.

Konto: 14009441.

4. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Artikel 6b der
Staatsverfassung dem fakultativen Finanzreferendum.

5508. Spitalverband Bern, Regionalspital Tiefenau;
bauliche Erneuerung, Energiesparmassnahmen; Zusatzkredit.
Dem Spitalverband Bern wird nach Massgabe der folgenden

Grundlagen und Bestimmungen ein Staatsbeitrag
bewilligt:

Rechtsgrundlagen :

- Spitalgesetz vom 2. Dezember 1973, Artikel 27 Absatz 1,

Artikel 28 Absatz 1, Artikel 35, Artikel 42 und Artikel 43
Absatz 2

- Spitaldekret vom 5. Februar 1975, Artikel 3, Artikel 4 und
Artikel 10

- Energiegesetz, Artikel 2, Artikel 9, Artikel 15, Artikel 22

- Volksbeschluss vom 4. Dezember 1983.

Projekt: Energiesparmassnahmen; Zusatzkredit.
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Kosten: Fr.

Total anrechenbare Mehrkosten 1 886000.—

Finanzierung:
./. Selbstbehalt Spitalverband (40%) 754400.—

Staatsbeitrag
Zu bewilligen (60%) 1 131 600.—
Beitragssatz gemäss Volksbeschluss vom
4. Dezember 1983

Konto: 1400 9491.

Besondere Bestimmungen:
1. Der Staatsbeitrag wird voraussichtlich 1988 ausbezahlt.
2. Die allgemeinen Subventionsbedingungen gemäss
Anhang zum Volksbeschluss vom 4. Dezember 1983 bilden
einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses.

5509. Psychiatrische Universitätsklinik Bern, Sanierung
Landwirtschaft, Projektierungskredit; Verpflichtungskredit

der Baudirektion. — Nach Einsichtnahme in den Vortrag
der Gesundheitsdirektion und der Baudirektion wird
beschlossen:

1. Zur betrieblichen und baulichen Sanierung des
landwirtschaftlichen Gutsbetriebes der Psychiatrischen
Universitätsklinik Bern wird ein Bauprojekt nach Massgabe folgender

konzeptioneller Grundsätze ausgearbeitet:

- Der landwirtschaftliche Gutsbetrieb dient der therapeutischen

Wiedereingliederung von Patienten, der
Selbstversorgung der Klinik mit landwirtschaftlichen Produkten,

dem Erbringen von Dienstleistungen zugunsten der
Klinik sowie dem Sicherstellen eines Frei-, Erholungsund

Bewegungsraumes für Patienten.

- Die Milch- und Fleischproduktion wird auf den Betriebszweck

beschränkt.

- Die Betriebsflächen sind in einer Weise landwirtschaftlich
zu nutzen, die den Bodeneigenschaften Rechnung

trägt, die durch extensive Produktionsausrichtung einen
wirksamen Beitrag zur Entlastung des Agrarmarktes in
Bereichen mit strukturellen Überschüssen leistet und die
die Erfordernisse des Umweltschutzes gebührend
berücksichtigt.

- Standort der Betriebsgebäude des Gutsbetriebes ist der
bestehende Hofplatz im Rothus.

- Das vorhandene Wohnhaus im Rothus wird baulich
saniert. Die übrigen Gebäude werden entsprechend den
baulichen und betrieblichen Gegebenheiten durch
Neubauten ersetzt.

2. Gestützt auf Artikel 26 des Spitalgesetzes vom 2. Dezember

1973 und Artikel 1c und 15 des Organisationsdekretes
der Baudirektion vom 31. August 1983 wird die Baudirektion
beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Gesundheitsdirektion

die weitere Projektierung auf der Grundlage der
Zielsetzungen unter Ziffer 1 und der im Vortrag erwähnten
näheren Ausführungen durchzuführen sowie das Bauprojekt

mit Kostenvoranschlag auszuarbeiten.
3. Die Finanzdirektion wird beauftragt, im Einvernehmen
mit der Gesundheitsdirektion die heute vorhandenen und
für die vorgesehene Bewirtschaftung erforderlichen
landwirtschaftlichen Nutzflächen soweit als möglich sicherzustellen.

4. Projektierungskredit: Fr. 230000. —

5. Kreditart/Rechnungsjahr/Konto
Verpflichtungskredit, voraussichtliche Ablösung durch
folgenden Zahlungskredit: Konto 2140705, Rechnungsjahr
1988, Betrag Fr. 230000. —

Fürsorgedirektion

5376. Stiftung Alters- und Leichtpflegeheim, Sumiswald;
Neubau eines Altersheims; Bauabrechnung; Einbezug von
teuerungsbedingten Mehrkosten in die Lastenverteilung.
Die Einwohnergemeinde Sumiswald wird nach Massgabe
der folgenden Grundlagen und Bestimmungen ermächtigt,
die teuerungsbedingten Mehrkosten des Altersheims
Sumiswald in die Lastenverteilung einzubeziehen:

Rechtsgrundlagen

- Fürsorgegesetz vom 3. Dezember 1961, Artikel 32
Absatz 5, Artikel 36, Artikel 139 und Artikel 140

- Dekret über die Aufwendungen des Staates und der
Gemeinden für Fürsorgeheime vom 17. September 1968,
Artikel 2, Artikel 7, Artikel 12, Artikel 18.

Projekt

- Neubau Altersheim Sumiswald
- Teuerungsbedingte Mehrkosten.

Kosten/Finanzierung Fr.

Total anrechenbare Teuerung gemäss Bericht
Hochbauamt vom 27. Mai 1986 649713.—
./. zu Lasten des GRB 987 vom 12. Mai 1981
bereits abgedeckte Teuerungskosten (inklusive
Anteil des Bundesamtes für Sozialversicherung)

253382.—

Zum Einbezug in die Lastenverteilung total zu
bewilligende teuerungsbedingte Mehrkosten 396331.—

Besondere Bestimmungen
Die allgemeinen Subventionsbedingungen gemäss
Anhang zum GRB 987 vom 12. Mai 1981 bilden einen integrierenden

Bestandteil dieses Beschlusses.

5377. Stiftung für Betagte Hilterfingen-Hünibach; Neubau
des Altersheims «Seegarten», Hilterfingen; Bauabrechnung;

Einbezug von teuerungsbedingten Mehrkosten in
die Lastenverteilung. — Die Einwohnergemeinde Hilterfingen

wird nach Massgabe der folgenden Grundlagen und
Bestimmungen ermächtigt, die teuerungsbedingten
Mehrkosten des Altersheims Seegarten in die Lastenverteilung
einzubeziehen:

Rechtsgrundlagen

- Fürsorgegesetz vom 3. Dezember 1961, Artikel 32
Absatz 5, Artikel 36, Artikel 139 und Artikel 140

- Dekret über die Aufwendungen des Staates und der
Gemeinden für Fürsorgeheime vom 17. September 1968,
Artikel 2, Artikel 7, Artikel 12, Artikel 18.

Projekt

- Neubau Altersheim Hilterfingen
- Teuerungsbedingte Mehrkosten.

Kosten/Finanzierung Fr.

Total anrechenbare Teuerung gemäss
Bericht Hochbauamt vom 8. Mai 1987 1 007 721.95
./. zu Lasten des GRB 2897 vom 17. November
1981 bereits a bgedeckte Teueru ngskosten
(inklusive Anteil des Bundesamtes für
Sozialversicherung) 351 137.05

Zum Einbezug in die Lastenverteilung total
zu bewilligende teuerungsbedingte
Mehrkosten 656 584.90
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Besondere Bestimmungen
Die allgemeinen Subventionsbedingungen gemäss
Anhang zum GRB 2897 vom 17. November 1981 bilden einen
integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses.

5518. Familienbaugenossenschaft Bern; Betagtenheim
Schwabgut; Um- und Anbauten; Einbezug von Amortisation

und Verzinsung der Baukosten in die Lastenverteilung.

— Die Einwohnergemeinde Bern wird nach Massgabe

der folgenden Grundlagen und Bestimmungen
ermächtigt, Amortisation und Verzinsung der Baukosten in
die Lastenverteilung einzubeziehen:

Rechtsgrundlagen :

- Fürsorgegesetz vom 3. Dezember 1961, Artikel 32
Absatz 5, Artikel 36, Artikel 139 und Artikel 140

- Dekret über die Aufwendungen des Staates und der
Gemeinden für Fürsorgeheime vom 17. September 1968,
Artikel 2, Artikel 7, Artikel 8 und Artikel 18

Gestützt auf Artikel 36 des Gesetzes über das Fürsorgewesen

vom 3. Dezember 1961 entscheidet der Grosse Rat
abschliessend über die Aufwendungen der Gemeinden
in die Lastenverteilung.

Projekt: Um- und Anbauten im Betagtenheim Schwabgut.

Kosten: Fr.

Anlagekosten gemäss Kostenvoranschlag 1778900.—
Kostenstand 1. April 1987;
Zürcher Baukostenindex.

Finanzierung:
Anlagekosten 1778900.—
+ Bearbeitungsreserve Fürsorgedirektion 57100.—

Maximal lastenverteilungsberechtigte
Kosten: brutto 1836000.—

Besondere Bestimmungen:
1. Die für die Bemessung des in die Lastenverteilung
einzubeziehenden Betrages anrechenbaren Kosten werden definitiv

auf höchstens Fr. 1 836000.— festgesetzt. Vorbehalten
bleibt die Berücksichtigung einer allfälligen Teuerung
gemäss Ziffer 6 der allgemeinen Subventionsbedingungen
sowie der Beitrag aus Mitteln der AHV gemäss Ziffer 2

und 3.

2. Der in die LastenVerteilung einzubeziehende Betrag wird
erst aufgrund der Bauabrechnung und nach Vorliegen der
Beitragsverfügung des Bundesamtes für Sozialversicherung

definitiv festgesetzt. Anrechenbar sind dabei
Abrechnungskosten bis höchstens Fr. 1 836000.— gemäss Ziffer 1

vorstehend.
3. Sofern mit dem Bau vor dem 30. Juni 1988 begonnen
wird, wird das Bundesamt für Sozialversicherung aus Mitteln

der AHV einen Beitrag an die Baukosten leisten. Dieser
ist von den lastenverteilungsberechtigten Kosten abzuziehen.

4. Die Einwohnergemeinde Bern wird ermächtigt, unterVor-
behalt der definitiven Festsetzung gemäss Ziffer 2 für die
Baukosten des Betagtenheims Schwabgut, Bern, jährlich
folgende Aufwendungen in die Lastenverteilung einzubeziehen:

a) Fr. 200000.— zur Amortisation des lastenverteilungsbe¬
rechtigten Betrages von Fr. 1 836000. —

b) Die Verzinsung der noch nicht amortisierten Restanz
dieses Betrages.

Die Gemeinde Bern hat die Anlagekosten von dem Jahr an
zu amortisieren, in dem die Investitionen erstmals die Höhe

einer Amortisationsquote erreichen. Die Verzinsung der
Anlagekosten ist von dem Zeitpunkt an aufzunehmen, in dem
erstmals Fremdkapital beansprucht wird.
5. Die allgemeinen Subventionsbedingungen gemäss
Anhang bilden einen integrierenden Bestandteil dieses
Beschlusses.

Allgemeine Subventionsbedingungen
(Kostendachbeschluss, lastenverteilungsberechtigt, mit
Baubegleitung, mit Sicherstellung bei privaten
Trägerschaften)

1. Die Einwohnergemeinde Bern hat mit der Familienbaugenossenschaft

Bern als Bauträger sowie dem Verein für die
Betreuung Betagter in Bümpliz als Betriebsträger einen
Subventionsvertrag abzuschliessen, worin sich diese
verpflichten, die ihnen über die Lastenverteilung zur Verfügung

gestellten Mittel ganz oder teilweise zurückzuerstatten,

wenn die Betriebseinnahmen dies erlauben, die
Liegenschaft ganz oder teilweise veräussert oder der Betrieb
eingestellt oder eingeschränkt und der Zweck geändert
wird. Vorbehalten bleibt die Zustimmung der Fürsorgedirektion

zu Veränderungen, welche sie mit den notwendigen

Bedingungen und Auflagen verbinden kann.

2. Die bedingte Rückzahlungspflicht ist gemäss Ziffer 1 auf
50 Jahre befristet. Ihre Erfüllung ist durch Errichtung einer
Grundpfandverschreibung zugunsten des Staates Bern
oder auf eine andere, durch die Fürsorgedirektion zu
genehmigende Weise sicherzustellen. Die Kosten der Sicherstellung

sind nicht lastenverteilungsberechtigt. Der Nachweis
der Sicherstellung ist vor der Genehmigung der Bauabrechnung

beizubringen.
3. Die Arbeiten sind nach Massgabe der Submissionsverordnung

vom 23. Dezember 1980 auszuschreiben und zu
vergeben.
4. Der Ablauf der Bauarbeiten wird mittels des
Baubegleitungsverfahrens durch die Fürsorgedirektion und das
kantonale Hochbauamt überwacht. Die entsprechenden
Formularsätze sind der Fürsorgedirektion jeweils innert
14 Tagen nach den festgesetzten Fälligkeitsterminen
einzureichen.

5. Projektänderungen, die das Projekt in seinem organisatorischen

und betrieblichen Aufbau sowie bezüglich des
Leistungsangebots der Institution verändern oder die
Betriebskosten wesentlich beeinflussen, sind der Fürsorgedirektion

zur vorgängigen Bewilligung einzureichen.

6. Eine allfällig im Beitragsbeschluss vorgesehene
Bearbeitungsreserve darf nur für unvermeidbare und unvorhergesehene

Mehrkosten und nur mit vorheriger Zustimmung
der Fürsorgedirektion beansprucht werden.
7. Unvermeidliche Mehrkosten, welche auf Materialpreisoder

Lohnerhöhungen zurückgehen, können bei der
Berechnung des definitiven, in die Lastenverteilung
einzubeziehenden Betrages höchstens wie folgt berücksichtigt
werden:

Indexteuerung (T1) zwischen dem Indexstand des
Kostenvoranschlages und dem Indexstand der Vergebungen;
massgeblich ist der jeweils letzte Stand des Zürcher
Baukostenindexes (Gesamtkosten-Index).
Ausgewiesene Unternehmerteuerung (T2) ab Vertragsab-
schluss. Maximalansätze gemäss «Mitteilungsblättern der
Konferenz der Bauorgane des Bundes» (KBOB).

8. Die Bauabrechnung ist entsprechend den Richtlinien der
Fürsorgedirektion und des Hochbauamtes zu gliedern und
mit den nötigen Beilagen versehen spätestens sechs
Monate nach Bauabschluss der Fürsorgedirektion einzurei-
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chen. Sie dient zur Festsetzung des definitiven, in die
Lastenverteilung einzubeziehenden Betrages. Anderweitige
à-fonds-perdu-Beitrâge (Zivilschutz, Gebäudeversicherung
usw.), die mit dem Einreichen der Bauabrechnung bekanntzugeben

sind, werden dabei in Abzug gebracht.

Anhang zu den Allgemeinen Subventionsbedingungen
Der Grosse Rat ermächtigt den Regierungsrat im Sinne
einer Übergangslösung bis zum Inkrafttreten des revidierten

Finanzhaushaltgesetzes eine allfällige Teuerung
gemäss den Allgemeinen Subventionsbedingun'gen festzusetzen

und den Betrag in die Lastenverteilung einzubezie-
hen.

Begründung:
Ersatz veralteter und nicht mehr reparaturfähiger Maschinen

und Einrichtungen des Rebbetriebes durch zweckmässigem

und umweltfreundlichere Technik.

Rechtsgrundlage:
Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung vom 23. Dezember 1975

über den Finanzhaushalt.

5662. Altersheim Bremgarten, Alternativheizanlage;
Einbezug der Mehrkosten in die Lastenverteilung. — Die
Einwohnergemeinde Bremgarten wird nach Massgabe der
folgenden Grundlagen und Bestimmungen ermächtigt, die
Mehrkosten für die Alternativheizanlage des Altersheims
Bremgarten in die Lastenverteilung einzubeziehen:

Rechtsgrundlagen :

- Fürsorgegesetz vom 3. Dezember 1961, Artikel 32
Absatz 5, Artikel 36, Artikel 139 und Artikel 140

- Dekret über die Aufwendungen des Staates und der
Gemeinden für Fürsorgeheime vom 17. September 1968,
Artikel 2, Artikel 7, Artikel 8 und Artikel 18

Gestützt auf Artikel 36 des Gesetzes über das Fürsorgewesen

vom 3. Dezember 1961 entscheidet der Grosse Rat
abschliessend über die Aufwendungen der Gemeinden
in die Lastenverteilung

- Energiegesetz, Artikel 3, Artikel 15 und Artikel 22.

Projekt:
Altersheim Bremgarten; Alternativheizanlage Mehrkosten.

Kosten und Finanzierung: Fr.

Mehrkosten gemäss Kostenzusammenstellung

vom 27. Mai 1987 inkl. Anschlussgebühren

(nur Anteil Altersheim 53,1%) 464334.—
./. bereits mit GRB 1268 vom 13. Mai 1985

bewilligte Kosten 198610.—

Zum Einbezug in die Lastenverteilung zu
bewilligende Mehrkosten 265724.—

Maximal anrechenbare Kosten gemäss GRB
1268 vom 13. Mai 1985 7 300 000.—
Neue maximal anrechenbare Kosten 7 565724.—

Besondere Bestimmungen:
1. Die gemäss GRB 1268 vom 13. Mai 1985 für die Bemessung

des in die Lastenverteilung einzubeziehenden Betrages

anrechenbaren Kosten werden definitiv neu auf Franken

7565724.— festgesetzt.
2. Im weiteren gelten die besonderen Bestimmungen
sowie die allgemeinen Subventionsbedingungen gemäss
Anhang zum GRB 1268 vom 13. Mai 1985.

5696. Ordentlicher Nachkredit für Anschaffungen. — Dem
Schulheim Schloss Erlach, Erlach, wird für die Anschaffung
von Maschinen und Geräten für den Rebbetrieb ein ordentlicher

Nachkredit von Fr. 48235.— zugunsten des Kontos
2571-7700 (Anschaffung von Mobilien, Maschinen, Geräten
und Werkzeugen) bewilligt.

Baudirektion

5108. Schlosswil; Schlossgut; Sanierung des Oekonomie-
gebäudes mit Remise und Jauchegrube; Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Gesamtsanierung des Bauernhauses mit Remise und
Jauchegrube des Schlossgutes in Schlosswil.

2. Rechtsgrundlagen

- Landwirtschaftsgesetz vom 25. September 1960, Arti¬
kel 3 Absatz 1 Buchstabe b.

3. Kosten und Finanzierung
(Massgebende Kreditsumme gemäss Art. 11 FHV, Kostenstand

I.April 1986). Fr.

Projektierung (Verfügung der Bau- und der
Finanzdirektion vom 9. Oktober 1985) 50000.—
Baukosten 1335000.—
Total 1385000.—

5. Kreditart/Rechnungsjahre/Konten
Verpflichtungskredit; voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:
Konto Rechnungsjahr/Betrag

2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1988 Fr.400000.—
2140 705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1989 Fr. 700000.—
2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1990 Fr. 235000.—

5. Finanzreferendum
Da Fr. 862900.— auf werterhaltende Massnahmen entfallen,

unerliegt dieser Beschluss nicht dem fakultativen
Finanzreferendum.

6. Bedingungen
Für diese Kredite gelten die allgemeinen Bedingungen des
Regierungsrates vom 21. Dezember 1977.

Alle für die Projektierung geleisteten Zahlungen werden
nach Bewilligung des Baukredites diesem belastet.

5278. Wimmis; Schloss, Personen- und Warenaufzug;
Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Erstellung eines Personen- und Warenaufzuges für die
Erschliessung der Büro- und Wohngeschosse im Schloss
Wimmis.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz über die Organisation der Gerichtsbehörden vom
31. Januar 1909, Artikel 104
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- Dekret über die Organisation der Polizeidirektion vom
3. Februar 1971, Artikel 10.

3. Kosten und Finanzierung
Kostenstand 1. Oktober 1986. Fr.

Projektierungskosten (Verfügung Baudirektion
vom 4. Oktober 1986) 30000.—
Baukosten 690000.—
Ausstattungskosten 1 000.—

Bisherige und neue Verpflichtungen 721000.—

4. Massgebende Kreditsumme gemäss Artikel

11 FHV 721 000.—
Abzüglich bewilligte Projektierungskosten 30000.—
Zu bewilligende Kosten 691 000.—

5. Kreditart/Rechnungsjahre/Konten
Verpflichtungskredit; voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:
Konto Rechnungsjahr/Betrag

2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1988 Fr.300000.—

2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1989 Fr. 390000.—

1500771 (Justizdirektion, Anschaffungen für Neu- und

Umbauten) 1989 Fr. 1000 —

6. Bedingungen
Für diese Kredite gelten die allgemeinen Bedingungen des
Regierungsrates vom 21. Dezember 1977.

Alle für die Projektierung geleisteten Zahlungen werden
nach Bewilligung des Baukredites diesem belastet.

5279. Bern; Psychiatrische Universitätsklinik Waldau, Alte
Klinik, Bettenlifteinbau und Mitteltraktsanierung;
Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Ausführungskredit für den Einbau eines Bettenliftes und
die Sanierung des Mitteltraktes im Gebäude «Alte Klinik»
an der Bolligenstrasse 115.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz über Spitäler und Schulen für Spitalberufe vom
2. Dezember 1973 (Spitalgesetz), Artikel 26,42 und 44

- Dekret über die Aufwendungen des Staates für Spitäler
sowie über die Lastenverteilung gemäss dem Spitalgesetz

vom 5. Februar 1975 (Spitaldekret), Artikel 3,4.

3. Kosten und Finanzierung
Kostenstand I.April 1987 Fr.

Projektierungskosten (Verfügung der Bau-/
Finanzdirektion vom 28. Juli 1986) 22000.—
Baukosten 1473000.—
Ausstattungskosten 25000.—

Bisherige und neue Verpflichtungen 1520000.—

4. Massgebende Kreditsumme
gemäss Artikel 11 FHV

Kosten zu Lasten Staat 1 520000.—
Abzüglich gebundene Ausgaben
(Unterhaltsaufwendungen) 868000.—

Massgebende Kreditsumme gemäss Artikel

11 FHV 652000.—
Abzüglich bereits bewilligte Verpflichtungen 22 000.—

Zu bewilligende Kosten 630000.—

5. Kreditart/Rechnungsjahre/Konten
Verpflichtungskredit; voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:

Konto Rechnungsjahr/Betrag

2140705 (Hochbauamt,Hochbauten) 1988 Fr. 373000.—

2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1989 Fr. 1 100000.—

1475771 (PUK Bern, Anschaffungen Neu- und Umbau¬

ten) 1989 Fr. 25000.—

80% der Bruttoausgaben dieses Geschäftes werden nach
Abzug der durch Lehre und Forschung verursachten
Mehraufwendungen (brutto) über den Spitalsteuerzehntel finanziert

und gehen zu Lasten von Konto 1400.9494
(Gesundheitsdirektion, Bau- und Einrichtungsbeiträge gemäss
Spitalgesetz).

Die Einnahmen aus dem Spitalsteuerzehntel werden wie
folgt vereinnahmt:
Hochbauamt: 2140357 (Kostenrückerstattungen Spitalzehntel)

PUK, Bern: 1457 357 (Kostenrückerstattungen Spitalzehntel)

6. Finanzreferendum
Der zu bewilligende Kredit liegt nach Abzug der gebundenen

Ausgaben unter 1 Mio Franken. Demzufolge ist das
vorliegende Geschäft nicht dem fakultativen Finanzreferendum

zu unterstellen.

7. Bedingungen
Für diese Kredite gelten die allgemeinen Bedingungen des

Regierungsrates vom 21. Dezember 1977.

Alle für die Projektierung geleisteten Zahlungen werden
nach Bewilligung des Baukredites diesem belastet.

5280. Innertkirchen; Werkhof, Hauptstützpunkt für den
Strassenunterhaltsdienst; Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Neubau eines Werkhofes für den Unterhalt der Staatsstrassen

im Amtsbezirk Oberhasli in Innertkirchen.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz über Bau und Unterhalt der Strassen vom 2.

Februar 1964, Artikel 44 Absatz 1.

3. Kosten und Finanzierung
Kostenstand 1. April 1987.

Projektierungskosten: Fr. Fr.

RRB 1880 vom 8. Mai 1985 130000.—
Landerwerbs- und Erschlies-
sungskosten:
GRB 1308 vom 14. Mai 1987 315373.— 445373.—

Baukosten 2 807 000.—
Ausstattungskosten 98000.—

Bisherige und neue Verpflichtungen 3350373.—

4. Massgebende Kreditsumme
gemäss Artikel 11 FHV 3350373.—
Abzüglich bewilligte Projektierungskosten 445373.—

Zu bewilligende Kosten 2 905000.—

5. Kreditart/Rechnungsjahre/Konten
Verpflichtungskredit; voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:
Konto Rechnungsjahr/Betrag

2140705 (Hochbauamt,Hochbauten) 1988 Fr. 450000.—

2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1989 Fr. 2000000.—

2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1990 Fr. 357000.—

2150771 (Tiefbauamt, Anschaffungen für Neu- und Um¬

bauten) 1990 Fr. 98 000.—

6. Finanzreferendum
Dieser Beschluss unterliegt gemäss Artikel 6b der
Staatsverfassung dem fakultativen Finanzreferendum und ist im
Amtsblatt des Kantons Bern zu veröffentlichen.
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7. Bedingungen
Für diese Kredite gelten die allgemeinen Bedingungen des
Regierungsrates vom 21. Dezember 1977.

Alle für die Projektierung geleisteten Zahlungen werden
nach Bewilligung des Baukredites diesem belastet.

5281. Vechigen; Verbauung des Stämpaches, Projekt 1987;
Staatsbeitrag, Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Verbauung des Stämpaches, Projekt 1987, Hochwasser-
schutzmassnahmen Km 1,950-3,841.

2. Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Wasserbaupolizei vom 22. Juni
1877, Artikel 5 ff.

- Wasserbaupolizeigesetz vom 3. April 1857.

3. Kosten Fr.

Gesamtkosten 6108000.—
./. voraussichtlicher Anteil Fr.

Bund (35% von Franken
6108000.-) 2137800.—
./. Anteil Einwohnergemeinde
Vechigen (30% von Franken
6108000.-) 1832400.— 3970200.—

Staatsbeitrag (35% von Fr. 6108000. — 2137800.—

4. Massgebende Kreditsumme
Gemäss Artikel 11 FHV 2137800.—

5. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit, voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:
1988 Fr. 2 000 000.—
1989 Fr. 137800.—

6. Konto
Budgetrubrik 21509392 (Staatsbeiträge an Gemeinden
Wasserbau).

7. Finanzreferendum
Der Beschluss unterliegt gemäss Artikel 6b der Staatsverfassung

dem fakultativen Referendum und ist im Amtsblatt
des Kantons Bern zu veröffentlichen.

8. Bedingungen

- Es gelten die allgemeinen Bedingungen des RRB Nummer

4864 vom 11. November 1986.

- Die Annahmeerklärung ist innert Monatsfrist nach Eröffnung

des Beschlusses abzugeben.

9. Eröffnung
Der Regierungsstatthalter des Amtes Bern wird beauftragt,
diesen Beschluss mit dem zugehörigen Beschluss EVED
der Einwohnergemeinde Vechigen zu eröffnen und für deren

Annahme zu sorgen.

- Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Förderung

der Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes

vom 25. September 1960, Artikel 3

- Dekret über die Errichtung neuer landwirtschaftlicher
Schulen im bernischen Seeland und im Oberemmental
vom 3. Februar 1964, Artikel 1.

3. Kosten und Finanzierung
Kostenstand 1. Oktober 1987.

Projektierungskosten: Fr. Fr.

- Verfügung Baudirektion vom
20. Dezember 1985, bau- und
energietechnisches
Sanierungskonzept (abgerechnet
1986 mit Fr. 24950.60) 35000.—

- RRB 1271 vom 26. März 1987 25000.—
- RRB 4244 vom 23. September

1987, Zusatzkredit 20000.— 80000.—

Baukosten 1 245000.—

Bisherige und neue Verpflichtungen 1325000.—

4. Massgebende Kreditsumme
gemäss Artikel 11 FHV

Bisherige und neue Verpflichtungen 1325000.—
Abzüglich zu erwartende Subvention des
Bundesamtes für Landwirtschaft 100000.—

Kosten zu Lasten Staat 1 225 000.—
Abzüglich gebundene Ausgaben
(Unterhaltsaufwendungen) 790000.—

Massgebende Kreditsumme gemäss Artikel

11 FHV 435000.—
Abzüglich bereits bewilligte Verpflichtungen 80000.—
Zu bewilligende Kosten 355000.—

5. Kreditart/Rechnungsjahre/Konten
Verpflichtungskredit; voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:
Konto Rechnungsjahr/Betrag

2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1988 Fr. 1000000.—

2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1989 Fr. 245 000.—

Die Bundessubventionen sind auf Konto 2140409
(Hochbauamt, Bundesbeiträge für Hochbauamten) zu vereinnahmen.

6. Finanzreferendum
Der zu bewilligende Kredit liegt nach Abzug der gebundenen

Ausgaben unter 1 Mio Franken. Demzufolge ist das
vorliegende Geschäft nicht dem fakultativen Referendum zu
unterstellen.

7. Bedingungen
Für diesen Kredit gelten die allgemeinen Bedingungen des
Regierungsrates vom 21. Dezember 1977.

Alle für die Projektierung geleisteten Zahlungen werden
nach Bewilligung des Baukredites diesem belastet.

5282. Bärau; Landwirtschaftliche Schule Langnau, Sanierung

der Gebäudehüllen und Einbau einer Lüftungsanlage
im Speisesaal; Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Sanierung der Gebäudehüllen und Einbau einer Lüftungsanlage

in Speisesaal.

2. Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Förderung der Landwirtschaft
und die Erhaltung des Bauernstandes vom 3. Oktober
1951, Artikel 10

5382. Boltigen; Verbauung des Wissenbachgrabens, Projekt

1/1986; Staatsbeitrag, Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Verbauung des Wissenbachgrabens, Projekt 1/1986,1.
Bauetappe.

2. Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Wasserbaupolizei vom 22. Juni
1877, Artikel 5 ff.

- Wasserbaupolizeigesetz vom 3. April 1857.
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3. Kosten Fr.

Gesamtkosten 670000.-
./. Anteil Bund mit Beschluss des Fr.

EVED Nr. 1474 vom 24. Juni 1987
(34% von Fr. 670000.-) 227800.—
./. Anteil Schwellengemeinde Bol-
tigen (32% von Fr. 670 000.— 214400.— 442 200.-

Staatsbeitrag (34% von Fr. 670000. — 227800.-

4. Massgebende Kreditsumme
Gemäss Artikel 11 FHV 227800.—

5. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit, voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:
1988 Fr. 113900.—
1989 Fr. 113900.—

6. Konto
Budgetrubrik 21509392 (Staatsbeiträge an Gemeinden
Wasserbau).

7. Bedingungen

- Es gelten die allgemeinen Bedingungen des RRB Nummer

4864 vom 11. November 1986

- Die Annahmeerklärung ist innert Monatsfrist nach Eröffnung

des Beschlusses abzugeben.

8. Eröffnung
Der Regierungsstatthalter des Amtes Obersimmental wird
beauftragt, diesen Beschluss mit dem zugehörigen
Beschluss EVED zu eröffnen und für deren Annahme zu
sorgen.

Eröffnung an: Schwellengemeinde Boltigen.

5384. Lütschental und Grindelwald; Schwarze Lütschine
vom Wartenberggraben bis zum Chienbach mit Zuflüssen,
Projekt //1985, 1. Bauetappe; Staatsbeitrag,
Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Verbauung der Schwarzen Lütschine vom Wartenberggraben

bis zum Chienbach mit Zuflüssen, Projekt 1/1985,1.
Bauetappe.

2. Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Wasserbaupolizei vom 22. Juni
1877, Artikel 5 ff.

- Wasserbaupolizeigesetz vom 3. April 1857.

3. Kosten Fr.

Gesamtkosten 940000.—
./. staatseigener Wasserbau (Budgetrubrik
2150 720) 141500.—

Subentionsberechtigte Kosten 798 500.—
./. Anteil Bund mit Beschluss des Fr.

EVED Nr. 1475 vom 24. Juni 1987
(34 % von Fr. 440 000.- 149 600.—
./. Provisorische Baubewilligung
des Bundes mit Beschluss des
EVED Nr. 1475 vom 24. Juni 1987,
voraussichtlicher Bundesbeitrag
(34% von Fr. 358500.—) 121 890.—
./. Anteil Schwellengemeinde
Lütschental (33% von Fr. 416000.—) 137346.—
./. Anteil SchwellengemeindeGrin-
delwald (33% von Frr. 98900.—) 32637.—
./. Anteil Einwohnergemeinde
Lütschental (33% von Fr. 26800.—) 8844.—

./. Anteil Berner Oberland-Bahnen Fr. Fr.

BOB (33% von Fr. 182100.—) 60093.—
./. Anteil Wengernalp-Jungfrau-
Bahn WAB/JB (33% von Franken
74500.—) 24585.— 534995.—

Staatsbeitrag (33% von Fr. 798 500.—) 263 505.—

4. Massgebende Kreditsumme
Gemäss Artikel 11 FHV:

Staatsbeitrag 263505.—
Staatseigener Wasserbau (brutto) 141500.—

405005 —

5. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit, voraussichtliche Ablösung mit
Zahlungskrediten:

Budgetrubrik
2150720

Fr. 141 500.—

Budgerubrik
21509392

1987
1988 Fr. 52701.—
1989 Fr. 52701.—
1990 Fr. 52701.—
1991 Fr. 52701.—
1992 Fr. 52701.—

6. Konten
Budgetrubrik 21509392 (Staatsbeiträge an Gemeinden
Wasserbau)
Budgetrubrik 2150720 (staatseigener Wasserbau).
Der Bundesbeitrag an den staatseigenen Wasserbau ist auf
Konto 21504092 (Bundesbeiträge für eigene Rechnung) zu
vereinnahmen.

7. Bedingungen

- Es gelten die allgemeinen Bedingungen des RRB Nummer

4864 vom 11. November 1986.

- Die Annahmeerklärung ist innert Monatsfrist nach Eröffnung

des Beschlusses abzugeben.

8. Eröffnung
Der Regierungsstatthalter des Amtes Interlaken wird beauftragt,

diesen Beschluss mit dem zugehörigen Beschluss
EVED zu eröffnen und für deren Annahme zu sorgen.
Eröffnung an: Schwellengemeinde Lütschental

Einwohnergemeinde Lütschental
Schwellengemeinde Grindelwald
Verwaltung der Bahnen der Jungfrauregion.

5385. Ringgenberg; äusserer Blattigraben, innerer Blatti-
graben und Heggiwaldgraben, Projekt 1/1978, 2.
Bauetappe, Abschnitt Heggiwaldgraben; Staatsbeitrag,
Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Verbauung des äusseren Blattigrabens, des inneren Blatti-
grabens und des Heggiwaldgrabens, Projekt 1/1978, 2.

Bauetappe, Abschnitt Heggiwaldgraben, Hm. 1.0-5.0.

2. Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz über die Wasserbaupolizei vom 22. Juni
1877, Artikel 5 ff.

- Wasserbaupolizeigesetz vom 3. April 1857.

3. Kosten Fr.

Gesamtkosten 1009000.—
./. staatseigener Wasserbau (Budgetrubrik
2150720) 55000.—
Subventionsberechtigte Kosten 954000.—
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./.Anteil Bund mit Beschluss des Fr.

EVED Nr. 1350a vom 24. Juni
1987 (31 % von Fr. 954000.-) 295740.—
./. Anteil Einwohnergemeinde
Ringgenberg (40% von Franken
954000.-) 381600 — 677340.—

Staatsbeitrag (29% von Fr. 954000.—) 276660.—

4. Massgebende Kreditsumme
Gemäss Artikel 11 FHV:

Staatsbeitrag 276660.—
Staatseigener Wasserbau (brutto) 55000 —

331 660.—

5. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit, voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:

Budgerubrik Budgetrubrik
21509392 2150720

1988 Fr. 138 330— Fr. 55 000.—
1989 Fr. 138330.—

6. Konten
Budgetrubrik 21509392 (Staatsbeiträge an Gemeinden
Wasserbau)
Budgetrubrik 2150720 (staatseigener Wasserbau).
Der Bundesbeitrag an den staatseigenen Wasserbau ist auf
Konto 21504092 (Bundesbeiträge für eigene Rechnung) zu
vereinnahmen.

7. Bedingungen

- Es gelten die allgemeinen Bedingungen des RRB Nummer

4864 vom 11. November 1986.

- Die Annahmeerklärung ist innert Monatsfrist nach Eröffnung

des Beschlusses abzugeben.

8. Eröffnung
Der Regierungsstatthalter des Amtes Interlaken wird beauftragt,

diesen Beschluss mit dem zugehörigen Beschluss
EVED zu eröffnen und für deren Annahme zu sorgen.
Eröffnung an: Einwohnergemeinde Ringgenberg.

5523. Münsingen; Psychiatrische Klinik, Um- und Anbau
Gebäude Frauen 7; Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Um- und Anbau Gebäude Frauen 7, Psychiatrische Klinik
Münsingen.
2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz über Spitäler und Schulen für Spitalberufe vom
2. Dezember 1973 (Spitalgesetz)

- Dekret über die Aufwendung des Staates für Spitäler
sowie über die Lastenverteilung gemäss dem Spitalgesetz
vom 5. Februar 1975 (Spitaldekret).

3. Kosten und Finanzierung
Kostenstand 1. April 1987 Fr.

Projektierungskosten (RRB 4580 vom 14.

Oktober 1987) 200000.—
Baukosten 6959000.—
Ausstattungskosten 537000.—

Bisherige und neue Verpflichtungen 7696000.—

Abzüglich gebundene Ausgaben (werterhaltende

Massnahmen) 685000.—

4. Massgebende Kreditsumme Fr

gemäss Artikel 11 FHV 7 011 000.—
Abzüglich bewilligte Projektierungskosten 200000.—

Zu bewilligende Kosten 6811000.—

5. Kreditart/Rechnungsjahre/Konten
Verpflichtungskredit; voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:
Konto Rechnungsjahr/Betrag

2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1989 Fr. 1000000.—

2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1990 Fr.3800000.—

2140 705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1991 Fr. 2159 000.—

1480 771 (Psychiatrische Klinik Münsingen, Anschaffun¬

gen von Mobilien) 1991 Fr. 537 000.—

Der aus dem Spitalsteuerzehntel zu finanzierende Anteil
von 80% geht zu Lasten von Konto 1400009494 und ist für
Bauaufwendungen auf Konto 2140357 und für die Ausstattung

auf Konto 1480 357 zu vereinnahmen.

6. Finanzreferendum
Dieser Beschluss unterliegt gemäss Artikel 6b der
Staatsverfassung dem fakultativen Finanzreferendum und ist im
Amtsblatt des Kantons Bern zu veröffentlichen.

7. Bedingungen
Für diese Kredite gelten die allgemeinen Bedingungen des
Regierungsrates vom 21. Dezember 1977.

Alle für die Projektierung geleisteten Zahlungen werden
nach Bewilligung des Baukredites diesem belastet.

5524. Bern; Inselspital, Neubau Poliklinik; Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Auf dem Inselareal westlich des Bettenhochhauses soll ein
Erweiterungsneubau (Polikliniktrakt 2) für die Unterbringung

der Physiotherapie, der Ergotherapie, verschiedener
nichtchirurgischer Polikliniken sowie von Zivilschutzplätzen

erstellt werden.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz über Spitäler und Schulen für Spitalberufe vom
2. Dezember 1973 (Spitalgesetz)

- Dekret über die Aufwendung des Staates für Spitäler
sowie über die Lastenverteilung gemäss dem Spitalgesetz
vom 5. Februar 1975 (Spitaldekret)

- Gesetz über die Universität vom 7. Februar 1954.

3. Kosten und Finanzierung
Bau- und Einrichtungskosten; Kostenstand: 1. Oktober
1986.

Total Bund Kanton

Fr. Fr. Fr

Baukosten 29000000— 4000000— 25000000.—

Ausstattungskosten 4000000.— 600000.— 3400000.—

Gesamtkosten 33000000.— 4600000.— 28400000.—

davon gebundene Ausgaben

(wellerhaltende Massnahmen) -1000000.— —.— -1000000.—

Zu bewilligende Kosten gemäss

Artikel 11 FHV 32000000.— 4600000.— 27400000 —

4. Massgebende Kreditsumme gemäss Art. 11

FHV 27400000.—

5. Kreditart/Rechnungsjahre/Konti
Verpflichtungskredit; voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:
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Konto Rechnungsjahr/Betrag

2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1988 Fr. 200000.—
2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1989 Fr. 1 300000.—
2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1990 Fr. 1 500000.—
2140705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1991 Fr. 8 000000.—
2140 705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1992 Fr. 10 000000.—
2140 705 (Hochbauamt, Hochbauten) 1993 Fr. 8 000000.—

14009495 (Gesundheitsdirektion, Anteil Dienst¬

leistung, Spitalzehntel 80%) 1993 Fr, 2 240 000.—
14009443-0002 (Gesundheitsdirektion, Anteil Dienst¬

leistung, Selbstbehalt Staat 20%) 1993 Fr. 560 000.—

2050 770 (Erziehungsdirektion, Anteil Lehre

und Forschung) 1993 Fr. 1200000 —

Einnahmen Baudirektion:
Spitalzehntel Konto 21403576: Hochbauamt,
Kostenrückerstattungen Spitalzehntel zu Lasten der Gesundheitsdirektion

Konto 14009495 (voraussichtliche Beiträge:
1988 Fr. 112 000.-
1989 Fr. 728000.-
1990 Fr. 840000.-
1991 Fr. 4480000.-
1992 Fr. 5600000.-
1993 Fr. 4480000.-).
Bundessubventionen Konto 21404090: Hochbauamt,
Bundesbeiträge Hochbauten (voraussichtlicher Beitrag ca.
Fr. 4000000.-.

Einnahmen Erziehungsdirektion:
Bundessubventionen Konto 2050400: Universität,
Bundesbeiträge für die Anschaffung von Mobilien (voraussichtlicher

Beitrag ca. Fr. 600000. —

6. Finanzreferendum
Dieser Beschluss unterliegt dem obligatorischen
Referendum. Er ist nach seiner Annahme durch das Volk in die
Gesetzessammlung aufzunehmen. Der Regierungsrat wird
ermächtigt, zur Finanzierung der Ausgaben nötigenfalls
Anleihen aufzunehmen.

7. Bedingungen
Für diese Kredite gelten die allgemeinen Bedingungen des
Regierungsrates vom 21. Dezember 1977.

- RRB 1989 vom 18. April 1984 (Konzept für die Büroautomation

in der Staatsverwaltung).

3. Bewilligung
Das Versicherungsgericht wird ermächtigt, in Zusammenarbeit

mit der Finanzdirektion (Amt für Informatik) ein
Büroautomationsprojekt mit einem lokalen NOVELL-Netzwerk
zu realisieren sowie die entsprechenden Liefer-, Wartungsund

Lizenzverträge abzuschliessen.

4. Kredite
Für die Realisierung des Projektes werden folgende Kredite
bewilligt:
4.1 Entwicklungskosten (einmalige Kosten)
Konto Bezeichnung Zahlungskredit/

Nachkredit

Fr.

1225.6650 Ausbildung Personal 10000.—
1225.770.12 Anschaffung EDV-Geräte 128541.—
1225.7700 Anschaffung Mobiliar 900.—
1225.7800 Verschiedene Sachausgaben 7 560.—
1225.8000 Verbrauchsmaterial 3 000.—
1225.8013 Installationskosten 52140.—

Finanzkompetenter Betrag Entwicklung 202141.—

4.2 Produktion (jährlich wiederkehrende Kosten)
1225.7800 Verschiedene Sachausgaben 2000.—
1225.7801 Wartung EDV-Geräte 13428.—
1225.8000 Verbrauchsmaterial 3000.—
1225.8223 Energie 955.—

Finanzkompetenter Betrag Produktion 19383.—

4.3 Gesamttotal
Finanzkompetenter Betrag 221524.—

Justizdirektion

5160. Versicherungsgericht; Projekt Büroautomation
Versicherungsgericht; Realisierungsbewilligung; Nachkredit;
Zahlungskredit.

1. Gegenstand
Realisierung eines Büroautomationsprojektes des
Versicherungsgerichtes an der Speichergasse 12, in Bern, im
Jahre 1988.

2. Rechtsgrundlagen

- Artikel 26 und 49 ff. Staatsverfassung
- Artikel 20 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege
- Dekret betreffend die Organisation des Verwaltungs- und

Versicherungsgerichtes und das Verfahren vor dem
Versicherungsgericht

- RRB 1587 vom 18. April 1984 (Konzept der Informatikdienste)

- RRB 1588 vom 18. April 1984 (Konzept für die interne
Kommunikation)

Direktion für Verkehr, Energie und Wasser

4599. Mietzinse für Lagerräume der Abteilung Geologie
WEA; ordentlicher Nachkredit 1988.

1. Geschäft: Erhöhung des Kredites für Mietzinse.

2. Rechtsgrundlage

- Dekret über die Organisation der VEWD vom 13. Dezember

1983.

3. Kosten Fr.

Krediterhöhung 8000.—
Im Budget 1988 vorgesehen 6000.—
Total 14000 —
Abzüglich für 1988 budgetierte Kredite 6000.—

Beantragter Nachkredit 8000.—

4. Massgebende Kreditsumme gemäss Arti-
kel 11 FHV 14000.—

5. Konto: 22308200-000.
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5423. CELTOR SA, Tavannes; Abfall-Deponie «Ronde-de-
Sagne»,Tavannes,3. Ausbauetappe; Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 18a Absätze 1 und
3. Die Kriterien gemäss diesen Artikeln zur Leistung eines
Staatsbeitrages sind erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 749 Beitrags- Staatsbeitrag
vom September 1987 berechtigte

Kosten
Fr. % max. Fr.

Anlagekosten:
-Entgasung 682000.—
- 3. Etappe:

Erschliessung
vollautomatische
Waage, Entwässerung
und
Deponiesickerleitungen 1473000.—

Total 2155000.— 23,9 515045.—

3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser:
ATB Ingenieurs-Conseils, Moutier (Infrastruktur)
Ingenieurbüro für Kies und Abfall, Uttigen (Entgasung)

- Vollendungstermin: 1991.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit Fr. 515045.—.
Dieser wird voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten

abgelöst:
Budget 1989 Fr. 200000.—

1990 Fr. 200000.—
1991 Fr. 115045.—

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409353-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Fackelanlage muss so ausgerüstet und betrieben

werden, dass sie die in Anhang 1 der Luftreinhaltever-
ordnung des Bundesrates (LRV) vom 16. Dezember
1985 festgelegten Emissionsbegrenzungen einhält.

6.3 Für die Abnahme- und Kontrollmessungen gelten Arti¬
kel 13, 14 und 15 LRV. Das diesbezügliche Vorgehen
(Messorte, Dauer, zu messende Stoffe usw.) wird durch
die Abteilung Umweltschutz des KIGA bestimmt.

6.4 Steht fest, dass die Deponiegas-Abfackelung bzw. -Nut¬

zung übermässige Immissionen (Art. 2 LRV) verursacht,

obwohl die vorsorglichen Emissionsbegrenzungen
eingehalten werden, bleiben ergänzende oder

verschärfte Emissionsbegrenzungen vorbehalten.
6.5 Ausführungsbereite Projekte müssen vor der Erstel¬

lung der Abteilung Umweltschutz des KIGA vorgelegt
werden.

5555. Oberwichtrach; Ausbau der Wasserversorgung;
Reservoirneubau Staldenacker, Versorgung Niederwil;
Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Artikel 21 des Dekretes über die Staatsbeiträge an die Ab¬

wasser- und Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung

(SAW) vom 7. Februar 1973. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind erfüllt.
2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 143/2 Nicht beitrags- Beitrags- Staatsbeitrag

berechtigte berechtigte
Kosten Kosten

Fr. Fr. % Fr.

A. Reservoir Staldenacker

Quellzuleitung
ßrauchwasseranteil

von 400 m3 100000,

Löschwasseranteil

des Reservoirs

300/1000 30% von
Fr. 1155000.- 347000.

Brauchwasseranteil

des Reservoirs

700/1000=70% von
Fr. 1 155000.-

Leitung Reservoir-

Netzanschluss

B. WV Niederwil

Pumpanlage
Verteilnetz ab I.Hydrant 160000.

Leitung Reservoir bis 1. Hydrant

C. Fernwirkanlage

D. Leitungssanierung
Breitenbach 102 000.—

Total A-D 607000— 1445000.— 22,5 325125 —

3. Information zum Geschäft

- Projektverfasser: Ingenieurbüro WA-TEC, Thun
- Vollendungstermin: 1989.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit. Dieser wird voraussichtlich mit
folgenden Zahlungskrediten abgelöst:
1988 Fr. 200000.—
1989 Fr. 125125.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22309351-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Die Kosten für die nicht subventionsberechtigten Anla¬
geteile sind in der Schlussabrechnung gesondert
aufzuführen.

5556. Oberried a. B.; Wasserversorgung; Quellableitung
Ebligen-Oberried und Sanierungsarbeiten im Quellgebiet
und im Reservoir Ey; Verpflichtungskredit.
1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Artikel 21 des Dekretes über die Staatsbeiträge an die
Abwasser- und Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung

(SAW) vom 7. Februar 1973. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind erfüllt.

79000.—

808 000.-

175000.-

60000.-

67000.-

154000.-

Tagblatt des Grossen Rates - 1988 3



1/18

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 3294 Nicht beitrags- Beitrags¬

berechtigte berechtigte
Kosten Kosten

Fr. Fr. %

1. Sanierung Quellgebiet Ebligen 38 670.—

2. Quellableitung 2. Etappe 496 939.—

abz. 2 Hydranten 8041.—

3. Steigleitung zum Reservoir Ey 78 610.—

4. Transportleitung 101315 —
abz.Hydraynt 4025.—

5. Sanierung Reservoir Ey 58180.—

50% Löschwasserabzug 58180.—

6. Fernsteuerung 59910.—

abz. Löschreserve 11 000.—

Total 81246.- 833624— 32,2 268427.—

3. Information zum Geschäft

- Projektverfasser:
Ingenieurbüro H. Zimmermann, Spiez

- Vollendungstermin: 1989.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit. Dieser wird voraussichtlich mit
folgenden Zahlungskrediten abgelöst:
1988 Fr. 200000.—
1989 Fr. 68427.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22309351-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Die Kosten für die nicht subventionsberechtigten Anla¬
geteile sind in der Schlussabrechnung gesondert
aufzuführen.

5557. Sigriswil; Wasserversorgungs-Genossenschaft
Merligen, Reservoirneubau Wyssetal, Ableitung Wyssetal-
Egg, Fernwirkanlage; Verpflichtungskredit.
1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Artikel 21 des Dekretes über die Staatsbeiträge an die
Abwasser- und Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung

(SAW) vom 7. Februar 1973. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 717/26 Nicht beitrags- Beitrags¬

berechtigte berechtigte
Kosten Kosten

Fr. Fr.

Staatsbeitrag

Löschwasseranteil der

Reservoirkosten 1/4

Leitungsbau, Energienutzung

Reservoir,

Brauchwasseranteil =%

Leitungsbau Wyssetal-Egg

Fernwirkanlage

270000.—

140000.—

810000.—

144000.—

296 000.—

3. Information zum Geschäft

- Projektverfasser: Ingenieurbüro Ryser AG, Thun
- Vollendungstermin: 1989.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit. Dieser wird voraussichtlich mit
folgenden Zahlungskrediten abgelöst:
1988 Fr. 200000.—
1989 Fr. 75000.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22309351-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Die Kosten für die nicht subventionsberechtigten An¬
lageteile sind in der Schlussabrechnung gesondert
aufzuführen.

5558. Belpberg; Schmutzwasserkanalisation Schulhaus-
ARA, 2.-4. Etappe; Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 135 BeitragsStaatsbeitrag

vom Oktober 1987 berechtigte
Kosten
Fr. % max. Fr.

Schmutzwasserkanalisation

Schulhaus-ARA
- 2. Etappe

Schacht Nr. 26-19 145000.— 43,1 62495.—
-3. Etappe

Schacht Nr. 19-13 164000.— 43,1 70 684.—
-4. Etappe

Schacht Nr. 34-26
inkl. Pumpwerk
und Druckleitung 231 000.— 43,1 99 561.—

Total 540000.— 43,1 232740.—

Total 410000.- 1 250000.- 22,0 275000.—

3. Information zum Geschäft

- Projektverfasser: Neuenschwander, Weber+Zeltner AG,
Belp

- Vollendungstermin: 1988/89

- Folgende Kanalteilstücke sind nicht subventionsberechtigt:

Kanal Schacht Nr. 39-34
Hausanschlüsse.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten

abgelöst:
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1989 Fr. 100000.—
1990 Fr. 132 740.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Im Zeitpunkt der Subventionsabrechnung hat die Ge¬

meinde den Anschluss des Abwassers der Siedlung
«Oberhäuser/Saum» mit mindestens fünf ständig
bewohnten Gebäuden an Schacht Nr. 34 zu bestätigen.

6.4 Innerhalb der provisorischen Gewässerschutzzone S

«Oberhäuser» (Grundwasserfassung der Gemeinde
Belpberg), Kanal Schacht Nr. 38-35, muss vor
Inbetriebnahme über jedes Kanalteilstück eine Dichtigkeitsprüfung

erstellt werden. Die Kontrollschächte und
Hausanschlüsse sind so anzuordnen, dass die
Dichtigkeitsprüfung jederzeit wiederholt werden kann.
Das Verfahren und dieToleranz richten sich nach Absatz
5.6 der SIA-Norm Nr. 190.

- Rohrmaterial: Hartpolyäthylen (Hart-PE Serie 16)

- Bettungsprofil: V4 oder U4 gemäss SIA-Norm 190).

6.5 Kontrollmessungen über Quantität und Qualität des
Grundwassers sind genügend lange vor der
Bauausführung, während des Baues und ein Jahr nach dem
Bau durchzuführen im Einvernehmen mit der
Gemeinde.

6.6 Das Merkblatt mit den Zusatzbedingungen für die Bau¬

vorhaben in der Schutzzone S ist zu beachten.
6.7 Sofern die Kanalisation ins Grundwasser zu liegen

kommt (Maximalstände beachten), ist mit dem Einbau
von zwei Querriegeln in der Baugrube zu verhindern,
dass Längsströmungen entlang der Leitung auftreten
können.

6.8 Sickerleitungen, welche zur Ableitung von Grundwas¬
ser erstellt werden, müssen nach Beendigung der
Rohrverlegearbeiten, abschnittsweise, d. h. im Bereich
der Querriegel (Bedingung 6.7) sorgfältig abgedichtet
werden.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987

eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Beitrags- Staatsbeitrag
berechtigte
Kosten
Fr. % max. Fr.

Hauptsammelkanal
Wiler-Obermad,
KS L7-PWObermad 985000.— 38,5 379 225.—
Basisleitungen:
Schaftelen-Schwendeli
PWTwirgi-KS 108 225000.— 34,5 77 625 —
Hopflauenen
PW Hopflauenen-HSK 92 000.— 34,5 31 740.—
Milistalden-Nessental
PW Milistalden-KS 7 149000.— 34,5 51 405.—
Schwenden
KS 110.9-KS 110.1 140000.— 34,5 48300.—
Füren
PWFuren-KS 1,

KS4-KS9 110000.— 34,5 37 950.—
Gadmen
Abzweigschacht
Nebenanschluss
Gadmen-KS3.3 36000.— 34,5 12420.—
Zusätzlich:
PWSchwendi
inkl. Druckleitung 305000.— 38,5 117425.—
Kanalisation
KS7-PWSchwendi 94000.— 34,5 32430.—
Total 2136000.— 788 520.—

MitGRB Nr. 3585 vom
15. November 1984
bereits bewilligt 1449000.— 537185.—
Mit RRB Nr. 139 vom
9. Januar 1985
bereits bewilligt 105000.— 36225.—
Total bereits bewilligt 1 554000.— 573410.—
Mehrkosten 582000.— 215110.—

3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser: Ingenieurbüro R. Huggler, Brienz
- Vollendungstermin: 1987.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit: Fr. 215110. —.
Dieser wird voraussichtlich mit folgendem Zahlungskredit
abgelöst:
1989 Fr. 215110.-
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5559. Gadmen; Kanalisation Gadmental Wiler-Obermad;
Zusatzkredit.

1. Rechtsgrundlage
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser-und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2, Artikel 6. Die Kriterien

gemäss diesen Artikeln zur Leistung eines Staatsbeitrages

sind erfüllt.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Bedingungen gemäss GRB Nr. 3585 vom 15. No¬

vember 1984 und RRB Nr. 139 vom 9. Januar 1985 bleiben

aufrecht erhalten.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987

eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.
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5560. Studen; Kanalisation in der Hauptstrasse, Teilstücke
Wydenplatz-Konsumplatz; Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 642 Beitrags- Staatsbeitrag
berechtigte
Kosten
Fr. % max. Fr.

Kanalisation in der
Hauptstrasse
Teilstück Wydenplatz-
Konsumplatz
KS E 53-KS F41 1470000.— 24,2 355740.—

3. Information zum Geschäft

- Projektverfasser: Ingenieurbüro R. Hubler, Studen

- Vollendungstermin: Ende 1988

- Vorzeitige Baubewilligung: 25. September 1987

- Folgende Kanalteilstücke sind nicht subventionsberechtigt:

Sekundärleitungen mit Anschluss an KS 1, KS 4 und KS 5

Sanierungsarbeiten bestehender Sekundärleitungen.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgendem Zahlungskredit
abgelöst:
1989 Fr. 355740.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Die Hinweise zur Projektgenehmigung vom 25. Sep¬
tember 1987 sind integrierender Bestandteil der
Subventionszusicherung.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987

eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5561. Täuffelen; Kanalisationen Kleematten und
Moosgasse; Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 172/36.2 Beitrags- Staatsbeitrag
vom November 1986/ berechtigte
Oktober 1981 Kosten

Fr. % max. Fr.

Kanalisation Kleematten,
KS9 B-HEB inkl. HEB
und Anschlussleitungen 72 000.— 24,5 17 640.—
Kanalisation Moosgasse,
KS 25 A-HEA inkl. HEA
und Regenauslassleitung 868000.— 24,5 212 660.—
Total 940000.— 24,5 230300.—

3. Information zum Geschäft

- Projektverfasser: OCW Ingenieurbüro AG, Nidau
- Vollendungstermin: 1988

- Vorzeitige Baubewilligung: 30. September 1987
Subventionstechnisch kann die Kanalisationsstrecke
«Leimenstrasse» (Bestandteil der vorzeitigen Baubewilligung)

erst nach Abschluss des z. Z. laufenden Auszo-
nungsverfahrens im Einzugsgebiet dieser Kanalisation
definitiv behandelt werden.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgendem Zahlungskredit
abgelöst:
1989 Fr. 230300.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987
eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5562. Gemeindeverband ARA Rüschegg/Rüeggisberg;
Druckleitung PW Wislisau-Kühmoos; Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 2433.2 Beitrags-
vom 5. Februar 1986 berechtigte

Kosten Fr.

Druckleitung PW Wislisau-Kühmoos
PW Wislisau-KS 901 830000.—
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Kostenverteiler:

Gemeinden Anteil BeitragsStaatsbeitrag

berechtigte
Kosten

% Fr. % max. Fr.

Rüschegg 55,3 458990.— 45,3 207 922.—
Rüeggisberg 44,7 371010.— 45,7 169 552.—

Total 100,0 830000.— 45,478 377474.—

3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser:
Ingenieurbüro Moor & Hauser AG, Bern

- Vollendungstermin: 1989.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten

abgelöst:
1989 Fr. 200000.-
1990 Fr. 177474.-
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Der Staatsbeitrag wird dem Gemeindeverband ARA
Rüschegg/Rüeggisberg zuhanden der berechtigten
Gemeinden ausbezahlt.

6.4 Die Subventionswürdigkeit der im Kostenvoranschlag
enthaltenen Positionen richtet sich nach den Richtlinien

des Gewässerschutzamtes des Kantons Bern.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987
eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5563. ARA-Region Lindenholz; Verbandskanal Madiswil-
Lindenholz, Baulose 19,20,7+8; Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 499 751 Beitragsberechtigte

vom 24. Juli 1987 Kosten Fr.

Verbandskanal Madiswil-Lindenholz:
Baulos 19: Schacht Nr. 1014-2005/1 300000.—
Baulos 20: Schacht Nr. 2005/1-5 250 000.—
Baulos 7: Schacht Nr. 5-10 440000.—
Baulos 8: Schacht Nr. 10-14 360000.—

Total 1350000.—

Kostenverteiler Verbandskanal :

Gemeinden Anteil BeitragsStaatsbeitrag

berechtigte
Kosten

% Fr. % max. Fr.

Kanal Baulos 19+20

Kleindietwil 17,45 95 975.— 36,6 35127.—

Leimiswil 14,28 78540.— 45,3 35 579.—

Oeschenbach 9,52 52 360.— 51,3 26861.—

Ursenbach 26,16 143 880.— 44,8 64458.—

Walterswil 11,90 65 450.— 47,0 30761.—

Madiswil 20,69 113795.— 31,9 36300.—

Total 100,00 550000.— 41,6521 229086.—

Kanal Baulos7+8

Kleindietwil 22,00 176000.— 36,6 64416.—

Leimiswil 18,00 144000.— 45,3 65232.—
Oeschenbach 12,00 96000.— 51,3 49 248.—

Ursenbach 33,00 264000.— 44,8 118272.—

Walterswil 15,00 120000.— 47,0 56400.—

100,00 800000.— 44,196 353 568.—

Total 1350000.— 582654.-

3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser: Ingenieurbüro W. Spring, Thun
- Folgende Kanalteilstücke sind nicht subventionsberechtigt:

Hausanschlüsse

- Vollendungstermin: 1987/88.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten

abgelöst:
1989 Fr.250 000.—
1990 Fr. 332 654.-
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bestimmungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Der Staatsbeitrag des Verbandskanales wird der ARA-
Region Lindenholz zuhanden der berechtigten
Gemeinden ausbezahlt.

6.4 Die Berechnung der Kostenanteile für die einzelnen
Gemeinden erfolgt aufgrund eines provisorischen
Kostenverteilers. Der definitive Kostenverteiler wird
erstellt, sobald alle generellen Kanalisationsplanungen
der Verbandsgemeinden vorliegen. Der bewilligte
Staatsbeitrag ist deshalb als Vorschuss zu betrachten
und mit dem später zu bewilligenden Staatsbeitrag
für die übrigen Baukosten des Verbandes zu verrechnen.

6.5 Die Subventionswürdigkeit der im Kostenvoranschlag
enthaltenen Positionen richtet sich nach den Richtlinien

des Gewässerschutzamtes des Kantons Bern.

6.6 Innerhalb der genehmigten Gewässerschutzzone S,
Zone 3 (RRB 2158 vom 28. Mai 1986, Schutzzone
Quellfassung Madiswil der Wasserversorgung Langenthal),



1/22

Kanalteilstrecke Schacht Nr. 10-14 muss vor der
Inbetriebnahme über jedes Kanalteilstück eine
Dichtigkeitsprüfung erstellt werden. Die Kontrollschächte
und Hausanschlüsse sind so anzuordnen, dass die
Dichtigkeitsprüfung jederzeit wiederholt werden
kann. Mindestens alle zwei Jahre ist die Dichtigkeitsprüfung

durchzuführen.
Das Verfahren und die Toleranz richten sich nach
Absatz 5.6 der SIA-Norm Nr. 190.

6.7 Rohrmaterial: Asbestzementrohre
Bettungsprofil: V4 oder U4 gemäss SIA-Norm 190.

6.8 Sofern die Kanalisation ins Grundwasser zu liegen
kommt, ist mit dem Einbau von drei Querriegeln aus
Lehm in der Baugrube zu verhindern, dass Längsströmungen

entlang der Leitung auftreten können.
6.9 Sickerleitungen bzw. Baudrainagen, welche zur Ablei¬

tung von Grundwasser erstellt werden, müssen nach
Beendigung der Rohrlegearbeiten abschnittsweise,
d. h. im Bereich der Querriegel (Bedingung 5) sorgfältig

abgedichtet werden.
6.10 Das Merkblatt mit den Zusatzbedingungen für die

Bauvorhaben in der Schutzzone S ist zu beachten.
6.11 Die Wasserversorgung Langenthal ist über die ge¬

planten baulichen Massnahmen laufend zu orientieren

und an die Bausitzungen einzuladen.
Kontrollmessungen über Quantität und Qualität des
Quellwassers sind genügend lange vor der
Bauausführung, während des Baues und ein Jahr nach dem
Bau durchzuführen im Einvernehmen mit der
Wasserversorgung Langenthal.

6.12 Die Aktennotiz vom 22. April 1987 bzw. die Bedingun¬
gen des Gewässerschutzamtes des Kantons Bern für
die Querung der Gewässerschutzzone S sind zu
beachten.

5564. Gewässerschutzamt; Sanierungskonzept Grosser
Moossee, Studienauftrag, Konto 2240-7210, ordentlicher
Nachkredit 1988, Fr. 170000.-.

1. Rechtsgrundlage

- Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer gegen
Verunreinigung (Gewässerschutzgesetz) vom 8. Oktober
1971/1. Januar 1983, Artikel 5

- Dekret über die Organisation der Direktion für Verkehr,
Energie und Wasser vom 13. Dezember 1983, Artikel 19/
20d/24a.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)
Fn

Ingenieurhonorar Studie 170000.—

3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser:
Ingenieurgemeinschaft Holinger AG, Bern/Kissling +
Zbinden Ingenieur AG, Bern

- Vollendungstermin: 1988.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Nachkredit Fr. 170000. —

Dieser wird mit folgendem Zahlungskredit abgelöst:
1988 Fr. 170000.-
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 2240-7210.
Da der budgetierte Kredit auf diesem Konto bereits ausgelastet

ist, wird ein ordentlicher Nachkredit bewilligt.

5565. Eriz; Kanalisation Neumatt-Scheidzaun;
Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 169.8 BeitragsStaatsbeitrag

vom Juni 1987 berechtigte
Kosten
Fr. % max. Fr.

Kanalisation
Neumatt-Scheidzaun
KS 37-KS 101.2 431 000.— 52,2 224982.—

3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser: Ingenieurbüro WA-TEC AG, Thun

- Vollendungstermin: 1988.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgendem Zahlungskredit
abgelöst:
1989 Fr. 224982.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987
eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5566. Kirchberg; Regenklärbecken und Überlaufleitung Er-
sigenstrasse; Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 879+7500 Beitrags- Staatsbeitrag
vom Februar/März 1987 berechtigte

Kosten
Fr. % max. Fr.

Regenklärbecken
Ersigenstrasse 487 000.— 24 116880.—
Überlaufleitung
Ersigenstrasse
RKB bis Vorfluter Oesch 566000.— 24 135840.—
Total 1053000.— 24 252 720.—
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3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser:
Ingenieurbüro Aeschlimann + Glauser AG, Burgdorf
Ingenieurbüro P. Burkhalter, Burgdorf

- Vollendungstermin: 1988

- Folgende Kanalteilstücke sind nicht subventionsberechtigt:

Schmutzwasserleitung Oberdorf
Strassenentwässerung Ersigenstrasse
Hausanschlüsse.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten

abgelöst:
1989 Fr. 100000.—
1990 Fr. 152 720.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Die Kostenaufteilung zwischen Überlaufleitung Ersi¬

genstrasse und Schmutzwasserleitung Oberdorf ist im
Zeitpunkt der Schlussabrechnung auszuweisen.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987
eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5567. Bleienbach/Rütschelen; Sammelkanal Eichi-Vor-
stadt; Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 4551 Beitragsvom

Juli 1986 berechtigte
Kosten Fr.

Kanalisation Eichi-Vorstadt
Schacht Nr. R 1-B 13 1000000.—

Kostenverteiler gemäss Vertrag vom 7. April 1986:

Gemeinden Anteil BeitragsStaatsbeitrag

berechtigte
Kosten

% Fr. % max. Fr.

Bleienbach 100 1 000000.— 42,6 426000.—

3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser:
Ingenieurbüro A. Wenger, Herzogenbuchsee

- Vollendungstermin: 1987/88

- Folgende Kanalteilstücke sind nicht subventionsberechtigt:

Hausanschlüsse.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten

abgelöst:
1989 Fr. 200000.-
1990 Fr. 226000.-
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Innerhalb der genehmigten Gewässerschutzzone S,
Zone 3 (RRB Nr. 1017 vom 13. März 1985, Schutzzone
der Grundwasserfassung «untere Ey» der Wasserversorgung

Bleienbach) Kanalteilstrecke Schacht Nr. R 1-
R 5, muss vor der Inbetriebnahme über jedes Kanalteilstück

eine Dichtigkeitsprüfung erstellt werden. Die
Kontrollschächte und Hausanschlüsse sind so anzuordnen,
dass die Dichtigkeitsprüfung jederzeit wiederholt werden

kann. Mindestens alle zwei Jahre ist die
Dichtigkeitsprüfung durchzuführen. Das Verfahren und die
Toleranz richten sich nach Absatz 5.6 der SIA-Norm
Nr. 190.

6.4 - Rohrmaterial: Asbestzementrohre
- Bettungsprofil: V4 oder U4 gemäss SIA-Norm 190.

6.5 Sofern die Kanalisation ins Grundwasser zu liegen
kommt, ist mit dem Einbau von zwei Querriegeln aus
Lehm in der Baugrube zu verhindern, dass Längsströmungen

entlang der Leitung auftreten können.
6.6 Sickerleitungen bzw. Baudrainagen, welche zur Ablei¬

tung von Grundwasser erstellt werden, müssen nach
Beendigung der Rohrlegearbeiten, abschnittsweise,
d. h. im Bereich der Querriegel (Bedingung 5), sorgfältig

abgedichtet werden.
6.7 Das Merkblatt mit den Zusatzbedingungen für die Bau¬

vorhaben in der Schutzzone S ist zu beachten.
6.8 Die Wasserversorgung Bleienbach ist über die geplan¬

ten Massnahmen zu orientieren.
Kontrollmessungen über Quantität und Qualität des
Quellwassers sind genügend lange vor der Bauausführung,

während des Baues und ein Jahr nach dem Bau
durchzuführen im Einvernehmen mit der Wasserversorgung.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987
eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5568. Bargen; Kanalisation Moosgasse; Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.
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2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Plan Nr. Kn 39.13 BeitragsStaatsbeitrag

vom 25. Mai 1984 berechtigte
Kosten
Fr. % max. Fr.

Kanalisation Moosgasse
KS 58-77 und
Pkt79a-PW84 653338.— 31,9 208415.—

3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser:
Ingenieurbüro H.R. Müller AG, Bremgarten

- Diese Kanalisation wurde aufgrund der vorzeitigen
Baubewilligung, RRB Nr. 3830 vom 17. Oktober 1984 bereits
erstellt.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Zahlungskredit.
Dieser geht zu Lasten Budget 1988.

Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen
Bedingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987

eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5569. Thunstetten; Schmutzwasserleitungen Bifang, But-
zimatt, Weissenried; Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser-und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 254.40,41+42
vom August 1986 Beitragsberechtigte

Kosten
Fr.

Staatsbeitrag

max. Fr.

Schmutzwasserleitung
Bifang-Hof-Ischmatt,
Moos-Rengershäusern
und Erlimoos:
Schacht Nr. 300-322,
Schacht Nr. 305-342,
Schacht Nr. 303-331
Schmutzwasserleitung
Ri ed matte n-Butzi matt,
Holz und Forst:
Schacht Nr. 200-217,
Schacht Nr. 207-233
Schmutzwasserleitung
Weissenried:
Schacht Nr. 100-104

641000.— 28,9 185249.—

581000.— 28,9 167909.-

110000.— 28,9 31790.-

Total 1332 000.— 28,9 384948.-

3. Information zum Geschäft

- Projektverfasser:
Ingenieurbüro Scheidegger AG, Langenthal

- Vollendungstermin: 1989

- Folgende Kanalteilstücke sind nicht subventionsberechtigt:

Schacht Nr. 323-322
Schacht Nr. 343-342
Schacht Nr. 336-331
Schacht Nr. 220-217
Schacht Nr. 235-233
Schacht Nr. 243-233
Hausanschlüsse.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten

abgelöst:
1989 Fr. 200 000.—
1990 Fr. 184948.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Im Zeitpunkt der Subventionsabrechnung hat die Ge¬

meinde den Anschluss des Abwassers von mindestens
30 ständigen Einwohnern bzw. einer Siedlung von
mindestens fünf ständig bewohnten Gebäuden bei folgenden

Schacht-Nrn. zu bestätigen:
Kriterium
30 Einwohner
30 Einwohner
30 Einwohner

5 Gebäude
30 Einwohner
30 Einwohner

6.4 Innerhalb der vorläufig ausgeschiedenen Schutzzone S

(Grundwasserfassung Bifang der Wasserversorgung
Thunstetten), Kanalteilstrecken Schacht Nr. 300-331
und Schacht Nr. 303-304, muss vor der Inbetriebnahme

über jedes Kanalteilstück eine Dichtigkeitsprüfung
erstellt werden. Die Kontrollschächte und

Hausanschlüsse sind so anzuordnen, dass die Dichtigkeitsprüfung
jederzeit wiederholt werden kann. Mindestens

alle zwei Jahre ist die Dichtigkeitsprüfung durchzuführen.

Das Verfahren und die Toleranz richten sich nach
Absatz 5.6 der SIA-Norm Nr. 190.

6.5 - Rohrmaterial: Asbestzementrohre

- Bettungsprofil: V4 oder U4 gemäss SIA-Norm 190.

6.6 Sofern die Kanalisation ins Grundwasser zu liegen
kommt, ist mit dem Einbau von Querriegeln (ca. alle
100 m') aus Lehm in der Baugrube zu verhindern, dass
Längsströmungen entlang der Leitung auftreten können.

6.7 Sickerleitungen bzw. Baudrainagen, welche zur Ablei¬
tung von Grundwasser erstellt werden, müssen nach
Beendigung der Rohrlegearbeiten, abschnittsweise,
d. h. im Bereich der Querriegel (Bedingung 5), sorgfältig

abgedichtet werden.
6.8 Das Merkblatt mit den Zusatzbedingungen für die Bau¬

vorhaben in der Schutzzone S ist zu beachten.

Schacht Nr. 322
Schacht Nr. 342
Schacht Nr. 331
Schacht Nr. 217
Schacht Nr. 233
Schacht Nr. 104
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6.9 Die Wasserversorgung istüberdie geplanten Massnah¬

men zu orientieren.
Kontrollmessungen über Quantität und Qualität des
Quellwassers sind genügend lange vor der Bauausführung,

während des Baues und ein Jahr nach dem Bau

durchzuführen im Einvernehmen mit der Wasserversorgung.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987

eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5570. Biel; Überarbeitung der generellen Kanalisationsplanung
(GKP); Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absatz 3. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt/Positionen BeitragsStaatsbeitrag

berechtigte
Kosten
Fr. % max. Fr.

1. GKP-Überarbeitung:
gemäss Ing.-Vertrag
vom 30. Dezember
1986,Teuerung Mai
1985 bis Dezember
1986 inbegriffen 790000.— 23,6 186440.—

2. Versickerungs-
möglichkeiten im
Bözingenfeld:
gemäss Vertrag
vom 15. April 1987 97000.— 23,6 22890.—

3. Schüss Wasserregime:
gemäss Vertrag vom
16. Oktober 1986 40000.— 23,6 9440.—

4. Niederschlags-und
Kanalniveaumess-
geräte: Installation
und Betrieb ohne
Auswertung
(Auswertung in Pos. 1 100000.— 23,6 23600.—

5. Kanal-Fernsehaufnahmen

inkl. Auswertung 300000.— 23,6 70800.—

Total 1 327 000.— 23,6 313170.—

3. Information zum Geschäft

- Projektverfasser:
Ingenieurgemeinschaft Suiselectra/Schmid & Pletscher
AG, Biel
Die Federführung liegt bei der Suiselectra

- Vollendungstermin: 1990.

Die Subventionswürdigkeit oben erwähnter Positionen 1-5
ist in den Bedingungen 6.3 und 6.4 geregelt.
Nicht subventionsberechtigt ist der Kostenaufwand für die
Aufnahme von bestehenden Leitungen bzw. Sonderbauwerken

und Hausanschlüssen.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten

abgelöst:

1989 Fr. 200 000.—
1990 Fr. 113170.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen für generelle Kanalisationsprojekte gemäss
Beiblatt zu beachten.

6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre
befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Projekt noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Die Subventionswürdigkeit der Positionen 1-4, Punkt 2,
dieses Beschlusses richtet sich nach den Richtlinien
des Verbandes Schweizerischer Abwasserfachleute
(VSA) über die Leistungen und Honorierungen von
generellen Kanalisationsprojekten sowie nach den Richtlinien

des Gewässerschutzamtes des Kantons Bern.
6.4 Position 5, Punkt 2, dieses Beschlusses ist nur subven¬

tionsberechtigt, sofern sie die Ausgaben der
Fernsehaufnahmen von beitragsberechtigten Kanälen betrifft.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987

eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5573. Gemeindeverband ARA Moossee-Urtenenbach;
Regenüberlaufbecken Niedermatten; Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. B 580-A Beitragsberechtigte

vom Mai 1986 Kosten Fr.

- Studie Regenbeckenkonzept 60000.—
- Regenüberlaufbecken Niedermatten 1290000.—
Total 1350000.—

Kostenverteiler:
Gemeinden Anteil BeitragsStaatsbeitrag

berechtigte
Kosten

% Fr. % max. Fr.

Bäriswil 4,30 58050.— 33,2 19273.—

Diemerswil 0,36 4 860.— 35,8 1740.—
Hindelbank 4,84 65340.- 31,5 20 582.—

Iffwil 1,14 15390.— 37,1 5710.—

Jegenstorf 14,10 190350.— 27,2 51775.—

Krauchthal 3,65 49275.— 37,5 18478.—

Mattstetten 2,53 34155.— 30,2 10315.—

Moosseedorf 14,88 200880.— 22,8 45 801.—

Münchenbuchsee 23,92 322 920.— 28,9 93 324.—

Münchringen 2,81 37 935.— 31,9 12101.—

Urtenen 25,50 344250.— 28,5 98111.—

Zuzwil 1,97 26 595.— 30,6 8138.—

Total 100,00 1 350 000.— i.M. 28,54426 385348.—

Tagblatt des Grossen Rates -1988 4
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3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser: Ingenieurbüro Holinger AG, Bern

- Vollendungstermin: 1988/89.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten

abgelöst:
1989 Fr. 200 000.-
1990 Fr. 185348.-
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Der Staatsbeitrag des Regenüberlaufbeckens Nieder¬
matten wird dem Gemeindeverband der ARA-Region
Moossee-Urtenenbach zuhanden der berechtigten
Gemeinden ausbezahlt.

6.4 Die Subventionswürdigkeit der im Kostenvoranschlag
enthaltenen Positionen richtet sich nach den Richtlinien

des Gewässerschutzamtes des Kantons Bern.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987

eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5574. Köniz; Regenklärbecken Weiergut und Überlaufleitung;

Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 25/6 Beitrags- Staatsbeitrag
vom März 1987 berechtigte

Kosten
Fr. % max. Fr.

- Regenklärbecken
Weiergut
(Volumen 340 m3) 700000.— 20,7 144900.—

- Überlaufleitung
RKB-Aare
Schmutzwasserleitung
RKB-Schacht Nr. 1A 330 515.— 20,7 68417.—

Total 1030515.— 20,7 213317.—

3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser:
Ingenieurbüro Moor & Hauser AG, Bern

- Vollendungstermin: 1989.

- Folgende Kanalteilstücke sind nicht subventionsberechtigt:

Schacht Nr. 23-Regenklärbecken Kanäle
Schacht Nr. 4A-5 innerhalb
Schacht Nr. 19-18 Baugebiet

Verlegung Löschwasserleitung
Provisorische Umleitungen
Hausanschlüsse.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgendem Zahlungskredit
abgelöst:
1990 Fr. 213317.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Die Subventionsempfänger haben die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Die Subventionswürdigkeit der im Kostenvoranschlag
enthaltenen Positionen richtet sich nach den Richtlinien

des Gewässerschutzamtes des Kantons Bern.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987
eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5575. Köniz; Regenüberlaufbecken Morillon;
Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 31.30.24 BeitragsStaats beitrag
vom Oktober 1986 berechtigte

Kosten
Fr. % max. Fr.

Regenklärbecken
Morillon
Volumen 3 940 m3 3190000.— 20,7 660330.—

3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser:
Ingenieurbüro Balzari & Schudel AG, Bern

- Vollendungstermin: 1989.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten

abgelöst:
1989 Fr. 200000.—
1990 Fr. 200 000.—
1991 Fr. 260330.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Die Subventionsempfänger haben die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
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6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre
befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

6.3 Die Subventionswürdigkeit der im Kostenvoranschlag
enthaltenen Positionen richtet sich nach den Richtlinien

des Gewässerschutzamtes des Kantons Bern.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987

eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5576. Langenthal; Kanalisation Zone 6000, 2. Ausbauetappe;

Verpflichtungskredit.

1. Rechtsgrundlage/Erfüllung der Subventionskriterien
Dekret über die Staatsbeiträge an die Abwasser- und
Abfallbeseitigung sowie die Wasserversorgung (SAW) vom 7.

Februar 1973, Artikel 15 Absätze 1 und 2. Die Kriterien gemäss
diesem Artikel zur Leistung eines Staatsbeitrages sind
erfüllt.

2. Gegenstand/Massgebende Summe (Art. 11 FHV)

Projekt Nr. 429.39 Beitrags- Staatsbeitrag
vom Juni 1986 berechtigte

Kosten
Fr. % max. Fr.

Kanalisation Zone 6000
«Hopferenfeld»,
2. Ausbauetappe,
Schacht Nr. 6622-6627 1007 000.— 20,7 208449.—

3. Informationen zum Geschäft

- Projektverfasser:
Ingenieurbüro Scheidegger AG, Langenthal

- Vollendungstermin: 1987/88

- Folgende Kanalteilstücke sind nicht subventionsberechtigt:

Schacht Nr. 6627.5-Schacht Nr. 6627 (innerhalb Baugebiet)

Hausanschlüsse.

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit.
Dieser wird voraussichtlich mit folgenden Zahlungskrediten

abgelöst:
1989 Fr. 100 000.—
1990 Fr. 108449.—
Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt aufgrund der
geprüften Schlussabrechnung nach Massgabe der vorhandenen

Kredite.

5. Konto: 22409352-000.

6. Bedingungen
6.1 Der Subventionsempfänger hat die Allgemeinen Be¬

dingungen gemäss Beiblatt zu beachten.
6.2 Die Zusicherung des Staatsbeitrages ist auf drei Jahre

befristet (Art. 10 Abs. 1, SAW). Nach Ablauf dieser Frist
hat der Subventionsempfänger ein neues
Subventionsgesuch einzureichen, sofern mit dem Bau noch
nicht begonnen worden ist.

7. Da das vorliegende Gesuch vor dem 1. Dezember 1987

eingereicht worden ist, wird im Interesse der betroffenen
Gemeinden noch die Beitragsskala H angewendet.

5663. Schaffung eines Chemiewehr-Stützpunktes für den
Raum Oberaargau in Langenthal; Zahlungskredit und
ordentlicher Nachkredit.

1. Rechtsgrundlagen

- Kantonales Gesetz über die Nutzung des Wassers vom
3. Dezember 1950, Artikel 130c Absatz 4

- Kantonale Ölwehrverordnung vom 30. Dezember 1969/
26. September 1979, Artikel 17.

2. Gegenständ/Massgebende Summe
Schaffung eines Chemiewehr-Stützpunktes für den Raum
Oberaargau in Langenthal:
a) Zahlungskredit Fr.

- Fahrzeug (Konto 2240.7703) 198 000.—

- Aufbau (Konto 2240.7703) 110 000.—
- Ausrüstung (Konto 2240.7240) 204000.—
- Teuerung, Unvorhergesehenes (Konto

2240.7240) 8000.—

520000.—
b) Ordentlicher Nachkredit

Anhänger mit Auffangbehälter für die
Aufnahme von 5000 I Chemikalien (Konto
2440.7703) 20 000.—

Total 540000.—

3. Information zum Geschäft
Beschaffung eines Chemiewehrfahrzeuges, eines
Auffanganhängers und der notwendigen Ausrüstung.
Im Budget 1988 sind für die Anschaffung des Chemiewehrfahrzeuges

lediglich Fr. 520000.— vorgesehen. Nachträglich
hat sich gezeigt, dass zusätzlich ein Anhänger mit

Auffangbehälter unbedingt erforderlich ist. Es ist deshalb ein
ordentlicher Nachkredit von Fr. 20000.— notwendig.
4. Kreditart/Rechnungsjahr
Zahlungskredit/ordentlicher Nachkredit.
Rechnungsjahr: 1988, Fr. 540000. —

5. Konto

- 2240.7240 für die Materialbeschaffung
- 2240.7703 für Fahrzeug inkl. Aufbau und Anhänger.

Finanzdirektion

5431. Konversion von Staatsanleihen und Darlehen. — Der
Regierungsrat wird ermächtigt, im Jahre 1988 Anleihen bis
zu einem Gesamtbetrag von 115 Mio Franken zu konvertieren.

5593. Einbau einer neuen Haustelefonzentrale ECS 400 im
staatseigenen Gebäude zum Kyburger, Burgdorf;
Verpflichtungskredit. — Der Finanzverwaltung wird auf der
Rubrik 1910801 für die Jahre 1988/89 ein Verpflichtungskredit
von insgesamt 269000.— bewilligt.

1. Rechtsgrundlage
Artikel 11 Dekret über die Organisation der Finanzdirektion
vom 6. September 1983.
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2. Gegenstand
Ersatz der im Jahre 1955 installierten Telefonanlage für den
Staat (Veranlagungsbehörde Emmental-Oberaargau,
Staatskasse Burgdorf, Jugendanwaltschaft, Kreisoberingenieur

und das Betreibungs- und Konkursamt).

3. Dringlichkeit
Die heutige Anlage ist dem täglichen Verkehr nicht mehr
gewachsen, wodurch Zusammenbrüche des Leitungsnetzes
die Folgen sind.

4. Kreditart
Verpflichtungskredit. Dieser wird voraussichtlich durch
folgende Zahlungskredite abgelöst:
1988 Fr. 140000.-
1989 Fr. 129000.-

5594. Vertragsgenehmigung. — Die zwischen dem Staat
Bern und der Genossenschaft Vaporama, Schweiz.
Dampfmaschinenmuseum Thun, mit Sitz in Thun, am 15. Dezember

1987 abgeschlossene «Öffentliche Urkunde über den
vorzeitigen Heimfall eines Baurechtes» wonach:
1. Das Baurecht Thun-Strättligen-Grundbuchblatt Nummer

3693, mit den Gebäuden Nrn. 34,36,38,40,40 A, 42,
44,44A, 46,48 und 50, amtlicher Wert Fr. 534200.—, vom
Vaporama ohne Entschädigung per 1. Januar 1988 an
den Staat Bern zu Eigentum übertragen wird und

2. Der am 14. Februar 1983 abgeschlossene Baurechtsvertrag

zwischen dem Staat Bern und dem Vaporama per
1. Januar 1988 aufgehoben und das Baurecht auf Thun-
Strättligen-Grundbuchblatt Nr. 1103 des Staates Bern
gelöscht wird,

wird genehmigt. Die Eigentumsübertragung erfolgt
gestützt auf Ziffer IV.5. lit. b des Baurechtsvertrages vom
14. Februar 1983 — im Sinne eines vorzeitigen Heimfalles
gemäss Artikel 779 f ZGB.

Rechtsgrundlagen

- Staatsverfassung, Artikel 26, Ziffer 12 und

- Baurechtsvertrag vom 14. Februar 1983.

Erziehungsdirektion

5199. Aegerten: Mehrzweckgebäude mit Turnhalle;
Staatsbeitrag/Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
In Aegerten fehlt eine Turnhalle. Es wird ein Mehrzweckgebäude

mit einer Turnhalle und weiteren Lokalen für die
Gemeinde erstellt. Der Kanton subventioniert die entstehenden

Baukosten gestützt auf die vorhandenen Rechtsgrundlagen.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz vom 2. Dezember 1951 über die Primarschule
(Art. 12)

- Dekret vom 22. Mai 1979 über die Subventionierung von
Schulanlagen (Art. 1-6 und 10-19)

- Verordnung vom 21. Mai 1946 über die Verwendung des
dem Kanton Bern zufallenden Anteils aus den Sport-
Toto-Wettbewerben (Art. 3).

3. Massgebende Kreditsumme Fr.

Subventionsberechtigte Kosten gemäss
Bericht vom 16. Oktober 1987 des kantonalen
Hochbauamtes:
- Gebäudekosten (Limite) 1347 800.—
- Sportanlagen im Freien (Limite) 305 224.—
- Bewegliche Turn- und Spielgeräte (Limite) 54000.—
Baubeitrag:
- 21,5% der Kosten von Fr. 1 653024.—

(Gebäude, Sportanlagen im Freien) 355400.—

Beitrag aus dem Fonds für Turn- und
Sportwesen:

- 21,5% der Kosten von Fr. 54000.—(Limite) 11610.—

Die limitierten subventionsberechtigten Kosten werden bei
einer allfälligen Erhöhung auf den 1. Januar 1988 im
Zeitpunkt der Abrechnung angepasst.
4. Kreditbezeichnung/Konto/Rechnungsjahr
- Der Verpflichtungskredit von Fr. 355400.— wird zu Lasten

des Kontos 2010 9391 0001 des Rechnungsjahres 1992
bewilligt.

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 11 610.— wird zu Lasten
des Kontos 20003 des Rechnungsjahres 1992 bewilligt.

5. Auflagen/Bedingungen
- Verordnung vom 9. Juni 1982 über die Planung und den

Bau von Schulanlagen.
- Submissionsverordnung vom 23. Dezember 1980.

- Energiegesetz vom 14. Mai 1981 und Allgemeine
Energieverordnung vom 17. Februar 1982.

- Regierungsratsbeschluss Nr. 1073 vom 7. April 1976
(Wärmehaushaltskonzept für staatliche und staatlich
subventionierte Bauten).

- Bauliche Vorkehren zugunsten der Gehbehinderten
(Art. 85-88 der Bauverordnung).

- Vor Ausführung der Arbeiten ist mit dem Turninspektor
Kontakt aufzunehmen.

- Wird nicht innert zweier Jahre nach Eröffnung dieses
Beschlusses mit den Arbeiten begonnen, ist die Zusicherung

der Beiträge hinfällig.
- Die Laufzeit des Verpflichtungskredites ist auf zehn Jahre

beschränkt und wird somit im Februar 1998 enden.

5200. Oberhünigen: Erweiterung des Primarschulhauses,
Umbau Lehrerwohnung in einen Kindergarten;
Staatsbeitrag/Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Die Primarschule Oberhünigen wird von einer zweiklassi-
gen auf eine dreiklassige Anlage erweitert. Ein Kindergarten

wird im Lehrerwohnhaus eingebaut. Der Kanton
subventioniert die entstehenden Baukosten gestützt auf die
vorhandenen Rechtsgrundlagen.

2. Rechtsgrundlagen

- Kindergartengesetz vom 23. November 1983 (Art. 15).

- Gesetz vom 2. Dezember 1951 über die Primarschule
(Art. 12)

- Dekret vom 22. Mai 1979 über die Subventionierung von
Schulanlagen (Art. 1-6 und 10-19).

3. Massgebende Kreditsumme Fr.

Subventionsberechtigte Kosten gemäss
Bericht vom 22. Oktober 1987 des kantonalen
Hochbauamtes:

- Neubau (Limite), Umbau, Kindergarten 1446900.—
- Unterhaltsarbeiten 20000.—
- Ausrüstung 95900.—
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Baubeitrag: Fr.

- 54,8% der Kosten von Fr. 1446900.—
(Neubau, Umbau, Kindergarten) 792 901.—

- 35% der Kosten von Fr. 20000.—
(Unterhaltsarbeiten) 7 000.—

Beitrag an die Ausrüstung:
-35% der Kosten von Fr. 95900.— 33 565.—

Die limitierten subventionsberechtigten Kosten werden bei
einer allfälligen Erhöhung auf den 1. Januar 1988 im
Zeitpunkt der Abrechnung angepasst.

4. Kreditbezeichnung/Konto/Rechnungsjahr

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 792 901.— wird zu Lasten
des Kontos 2010 9391 0001 des Rechnungsjahres 1991

bewilligt.

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 7 000.— wird zu Lasten
des Kontos 2010 9391 0003 des Rechnungsjahres 1991

bewilligt.

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 33 565.— wird zu Lasten
des Kontos 2010 9391 0004 des Rechnungsjahres 1991

bewilligt.

5. Auflagen/Bedingungen

- Verordnung vom 9. Juni 1982 über die Planung und den
Bau von Schulanlagen.

- Submissionsverordnung vom 23. Dezember 1980.

- Energiegesetz vom 14. Mai 1981 und Allgemeine
Energieverordnung vom 17. Februar 1982.

- Regierungsratsbeschluss Nr. 1073 vom 7. April 1976

(Wärmehaushaltskonzept für staatliche und staatlich
subventionierte Bauten).

- Bauliche Vorkehren zugunsten der Gehbehinderten
(Art. 85-88 der Bauverordnung).

- Für die Auszahlung des Staatsbeitrages ist die Anzahl
Klassen im Zeitpunkt der Abrechnung massgebend.

- Wird nicht innert zweier Jahre nach Eröffnung dieses
Beschlusses mit den Arbeiten begonnen, ist die Zusicherung

der Beiträge hinfällig.
- Die Laufzeit des Verpflichtungskredites ist auf zehn Jahre

beschränkt und wird somit im Februar 1998 enden.

5201. Thun: Gesamtsanierung der Primarschulanlage Neufeld;

Staatsbeitrag/Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Die Primarschule Neufeld ist in den Sechzigerjahren erbaut
worden. Heute bedarf sie dringend einer Gesamtsanierung.

Zudem wird das Raumprogramm den Bedürfnissen
von 14 Klassen angepasst. Der Kanton subventioniert die
entstehenden Baukosten gestützt auf die vorhandenen
Rechtsgrundlagen.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz vom 2. Dezember 1951 über die Primarschule
(Art. 12)

- Dekret vom 22. Mai 1979 über die Subventionierung von
Schulanlagen (Art. 1-6 und 10-19).

3. Massgebende Kreditsumme Fr.

- Subventionsberechtigte Kosten gemäss
Bericht vom 23. September 1987 des
kantonalen Hochbauamtes 2 650000.—

- Baubeitrag:
11,6% der Kosten von Fr. 2 650000.- 307400.—

4. Kreditbezeichnung/Konto/Rechnungsjahr

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 307400. — wird zu Lasten
des Kontos 2010 9391 0001 des Rechnungsjahres 1991

bewilligt.

5. Auflagen/Bedingungen

- Verordnung vom 9. Juni 1982 über die Planung und den
Bau von Schulanlagen.

- Submissionsverordnung vom 23. Dezember 1980.

- Energiegesetz vom 14. Mai 1981 und Allgemeine
Energieverordnung vom 17. Februar 1982.

- Regierungsratsbeschluss Nr. 1073 vom 7. April 1976
(Wärmehaushaltskonzept für staatliche und staatlich
subventionierte Bauten).

- Bauliche Vorkehren zugunsten der Gehbehinderten
(Art. 85-88 der Bauverordnung).

- Richtlinien vom 15. September 1983 für die Planung,
bauliche Gestaltung und Ausstattung von Spezialräumen für
Handarbeiten/Werken und Zeichnen.

- Massgebend für den Staatsbeitrag sind die bei der
Abrechnung auszuscheidenden subventionsberechtigten
Kosten für 14 Klassen.

- Bei der Bauabrechnung sind die Kosten gemäss Aufstellung

im Bericht vom 23. September 1987 des Hochbauamtes

auszuscheiden.

- Die Kosten für den Werkbereich sind gesondert
auszuweisen.

- Beim Ausbau der Werkräume im Untergeschoss des
Trakts C sind bezüglich Belichtung ausser der oben
erwähnten Verordnung auch die bautechnischen Richtlinien

vom 1. Mai 1984 für Schulanlagen zu berücksichtigen.

-Wird nicht innert zweier Jahre nach Eröffnung dieses
Beschlusses mit den Arbeiten begonnen, ist die Zusicherung

der Beiträge hinfällig.
- Die Laufzeit des Verpflichtungskredites ist auf zehn Jahre

beschränkt und wird somit im Februar 1998 enden.

5320. Bern: Renovation der bestehenden Turnhalle Matte
und Bau einer neuen Turnhalle; Staatsbeitrag/Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Die Stadt Bern beabsichtigt, die bestehende alte Turnhalle
der Primarschule in der Matte zu sanieren und für die
Berufsschule eine neueTurnhallezu erstellen. Der Kanton
subventioniert die entstehenden Baukosten gestützt auf die
vorhandenen Rechtsgrundlagen.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz vom 2. Dezember 1951 über die Primarschule
(Art. 12)

- Dekret vom 22. Mai 1979 über die Subventionierung von
Schulanlagen (Art. 1-6 und 10-19)

- Verordnung vom 21. Mai 1946 über die Verwendung des
dem Kanton Bern zufallenden Anteils aus den Sport-
Toto-Wettbewerben (Art. 3)

- Gesetz vom 9. November 1981 über die Berufsbildung
(Art. 52 Abs. 3 und Art. 55)

- Dekret vom 11. November 1982 über die Finanzierung der
Berufsbildung (Art.7 Abs. 1, Art. 10 und 11).

3. Massgebende Kreditsumme Fr.

Subventionsberechtigte Kosten gemäss
Bericht vom 27. Januar 1986 des kantonalen
Bauinspektorates:
- Primarschulen 936690.—

Fr.

- Berufsschulen 3000000.—
./. Beitrag BIGA gemäss
Brief vom 4. Februar 1986 1000000.— 2 000000.—
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Fr.

Bewegliche Turn-und Spielgeräte 20000.—

Baubeitrag:
- 10% der Kosten von Fr. 936 690.—

(Primarschulen) 93669.—
- 45,5% der Kosten von Fr. 2 000 000.—

(Berufsschulen) 910000.—

1003669.—
Beitrag aus dem Fonds für Turn- und
Sportwesen (bewegliche Turn- und Spielgeräte):
- 10% der Kosten von Fr. 20000.—

(Primarschulen) 2000.—

4. Kreditbezeichnung/Konto/Rechnungsjahr

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 93 669.— wird zu Lasten
des Kontos 2010 9391 0001 des Rechnungsjahres 1991

bewilligt.

- DerVerpflichtungskreditvon Fr. 500000.— wird zu Lasten
des Kontos 1355 9391 000 des Rechnungsjahres 1988
bewilligt.

- DerVerpflichtungskreditvon Fr. 410000.— wird zu Lasten
des Kontos 13559391000 des Rechnungsjahres 1989
bewilligt.

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 2 000.— wird zu Lasten
des Kontos 2000.3 des Rechnungsjahres 1991 bewilligt.

5. Auflagen/Bedingungen

- Verordnung vom 9. Juni 1982 über die Planung und den
Bau von Schulanlagen.

- Submissionsverordnung vom 23. Dezember 1980.

- Energiegesetz vom 14. Mai 1981 und Allgemeine
Energieverordnung vom 17. Februar 1982.

- Regierungsratsbeschluss Nr. 1073 vom 7. April 1976
(Wärmehaushaltskonzept für staatliche und staatlich
subventionierte Bauten).

- Bauliche Vorkehren zugunsten der Gehbehinderten
(Art. 85-88 der Bauverordnung).

- Die in den Berichten vom 27. Januar 1986 und vom
13. Mai 1986 des Bauinspektorates enthaltenen
Bemerkungen zu baulichen Details sind zu berücksichtigen.

-Wird nicht innert zweier Jahre nach Eröffnung dieses
Beschlusses mit den Arbeiten begonnen, ist die Zusicherung

der Beiträge hinfällig.
- Die Laufzeit des Verpflichtungskredites ist auf zehn Jahre

beschränkt und wird somit im 1998 enden.

6. Finanzreferendum
Dieser Beschluss unterliegt gemäss Artikel 6b der Staatsverfassung

dem fakultativen Finanzreferendum und ist im
Amtsblatt des Kantons Bern zu veröffentlichen.

5321. Obersteckholz: Neubau einer Mehrzweckhalle;
Staatsbeitrag/Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Die Gemeinde Obersteckholz plant für die drei Klassen eine
Mehrzweckhalle beim bestehenden Schulhaus. Der Kanton
subventioniert die entstehenden Baukosten gestützt auf
die vorhandenen Rechtsgrundlagen.
2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz vom 2. Dezember 1951 über die Primarschule
(Art. 12)

- Dekret vom 22. Mai 1979 über die Subventionierung von
Schulanlagen (Art. 1-6 und 10-19)

- Verordnung vom 21. Mai 1946 über die Verwendung des
dem Kanton Bern zufallenden Anteils aus den Sport-
Toto-Wettbewerben (Art. 3).

3. Massgebende Kreditsumme Fr.

Limitierte subventionsberechtigte Kosten
gemäss Bericht vom 2. November 1987 des
kantonalen Hochbauamtes:
- Turnhalle mit Nebenräumen 1 175300.—
- Aussengeräteraum 40200.—
- Bühneneinrichtung 20 200.—

1235700.—
- Bewegliche Turn-und Spielgeräte 54000.—

1 289700.—

Baubeitrag:
- 43,9% der Kosten von Fr. 1 235700.- 542472.—

Beitrag aus dem Fonds für Turn- und
Sportwesen:

- 43,9% der Kosten von Fr. 54000.— 23706.—

Die limitierten subventionsberechtigten Kosten werden bei
einer allfälligen Erhöhung auf den 1. Januar 1988 im
Zeitpunkt der Abrechnung angepasst.
Sofern die ausserordentlichen Verhältnisse anerkannt werden

können, wird der Regierungsrat ermächtigt, einen
zusätzlichen Beitrag im Rahmen seiner Finanzkompetenz zu
sprechen.

4. Kreditbezeichnung/Konto/Rechnungsjahr

- DerVerpflichtungskreditvon Fr. 542472.— wird zu Lasten
des Kontos 2010 9391 0001 des Rechnungsjahres 1991

bewilligt.

- DerVerpflichtungskreditvon Fr. 23706.— wird zu Lasten
des Kontos 2000 3 des Rechnungsjahres 1991 bewilligt.

5. Auflagen/Bedingungen

- Verordnung vom 9. Juni 1982 über die Planung und den
Bau von Schulanlagen.

- Submissionsverordnung vom 23. Dezember 1980.

- Energiegesetz vom 14. Mai 1981 und Allgemeine
Energieverordnung vom 17. Februar 1982.

- Regierungsratsbeschluss Nr. 1073 vom 7. April 1976
(Wärmehaushaltskonzept für staatliche und staatlich
subventionierte Bauten).

- Bauliche Vorkehren zugunsten der Gehbehinderten
(Art. 85-88 der Bauverordnung).

- Die im Bericht vom 2. November 1987 des Hochbauamtes

enthaltenen Bemerkungen zu baulichen Details
sind zu berücksichtigen.

- Bei der Umnutzung des Turnraumes in einen Werkraum
sind die Anpassungsarbeiten subventionsberechtigt,
sofern gemäss Verordnung vom 9. Juni 1982 über die
Planung und den Bau von Schulanlagen für die drei Klassen
von Obersteckholz ein Defizit besteht. Andernfalls wird
bei der Abrechnung der Mehrzweckhalle der nicht
amortisierte Staatsbeitrag für den Turnraum von Fr. 8 367.—

abgezogen.
- Vorbehalten bleibt die Genehmigung der Schuldengrenze

durch die Gemeindedirektion.
- Wird nicht innert zweier Jahre nach Eröffnung dieses

Beschlusses mit den Arbeiten begonnen, ist die Zusicherung

der Beiträge hinfällig.
- Die Laufzeit des Verpflichtungskredites ist auf zehn Jahre

beschränkt und wird somit im Februar 1998 enden.

5322. Oeschenbach: Neubau einer Mehrzweckhalle;
Staatsbeitrag/Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Die Gemeinde Oeschenbach plant eine Mehrzweckhalle
mit Bühne und Nebenräumen sowie mit weiteren der
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Schule fehlenden Räumen. Die Turnanlagen im Freien werden

neu angeordnet und erweitert. Der Kanton subventioniert

die entstehenden Baukosten gestützt auf die vorhandenen

Rechtsgrundlagen.

2. Rechtsgrundlagen

- Kindergartengesetz vom 23. November 1983 (Art. 15)

- Gesetz vom 2. Dezember 1951 über die Primarschule
(Art. 12)

- Dekret vom 22. Mai 1979 über die Subventionierung von
Schulanlagen (Art. 1-6 und 10-19)

- Verordnung vom 21. Mai 1946 über die Verwendung des
dem Kanton Bern zufallenden Anteils aus den Sport-
Toto-Wettbewerben (Art. 3).

3. Massgebende Kreditsumme Fr.

Subventionsberechtigte Kosten gemäss
Bericht vom 5. November 1987 des kantonalen
Hochbauamtes:

- Neubau inkl. Velo-/Mofaständer, limitiert. 1454900.—
- Anpassungsarbeiten Schule 180800.—

- Turnanlagen, limitiert 224200.—

- Wettbewerbskosten, limitiert 30400.—

Total Schule 1890300.—
-Lehrerwohnungen 40100.—
- Ausrüstung (Mobiliar und allgemeine

Lehrmittel) 85000.—
- Bewegliche Turn- und Spielgeräte, limi¬

tiert 54000.—

2069400.—

Baubeitrag:
- 60,9% der Kosten von Fr. 1890300.—

(Schule) 1151193.—
- ./. nicht amortisierter Beitrag alte Dusche

und Garderobenraum, 28 Jahre zu 2%
56% 4370.—

1 146823.—

- 45% der Kosten von Fr. 40100.—
(Lehrerwohnungen) 18045.—

1 164868.—

Beitrag an die Ausrüstung:
- 45% an die Kosten von Fr. 85000.—

(Mobiliar und allgemeine Lehrmittel) 38250.—

Beitrag aus dem Fonds für Turn- und
Sportwesen:

- 60,9% der Kosten von Fr. 54000.—
(Bewegliche Turn-und Spielgeräte) 32886.—

Die limitierten subventionsberechtigten Kosten werden bei
einer allfälligen Erhöhung auf den 1. Januar 1988 im
Zeitpunkt der Abrechnung angepasst.
Sofern die ausserordentlichen Verhältnisse anerkannt werden

können, wird der Regierungsrat ermächtigt, einen
zusätzlichen Beitrag im Rahmen seiner Finanzkompetenz zu
sprechen.

4. Kreditbezeichnung/Konto/Rechnungsjahr

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 1 164868.— wird zu
Lasten des Kontos 2010 93910001 des Rechnungsjahres
1992 bewilligt.

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 38250.— wird zu Lasten
des Kontos 2010 9391 0004 des Rechnungsjahres 1992
bewilligt.

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 32 886.— wird zu Lasten
des Kontos 20003 des Rechnungsjahres 1992 bewilligt.

5. Auflagen/Bedingungen

- Verordnung vom 9. Juni 1982 über die Planung und den
Bau von Schulanlagen.

- Submissionsverordnung vom 23. Dezember 1980.

- Energiegesetz vom 14. Mai 1981 und Allgemeine
Energieverordnung vom 17. Februar 1982.

- Regierungsratsbeschluss Nr. 1073 vom 7. April 1976
(Wärmehaushaltskonzept für staatliche und staatlich
subventionierte Bauten).

- Bauliche Vorkehren zugunsten der Gehbehinderten
(Art. 85-88 der Bauverordnung).

- Die im Bericht vom 5. November 1987 des Hochbauamtes
enthaltenen Bemerkungen zu baulichen Details sind

zu berücksichtigen.
- Bei der Abrechnung sind die Kosten der Bachverlegung,

der Kindergarteneinrichtung, der Anpassungsarbeiten
sowie der Heizungskosten für das bestehende Schulhaus

separat auszuweisen.

- Massgebend für die Auszahlung der Staatsbeiträge ist
die Bewilligung der Kindergartenklasse durch die
Erziehungsdirektion im Zeitpunkt der Abrechnung.

- Wird nicht innert zweier Jahre nach Eröffnung dieses
Beschlusses mit den Arbeiten begonnen, ist die Zusicherung

der Beiträge hinfällig.
- Die Laufzeit des Verpflichtungskredites ist auf zehn Jahre

beschränkt und wird somit im Februar 1998 enden.

6. Finanzreferendum
Dieser Beschluss unterliegt gemäss Artikel 6b der Staatsverfassung

dem fakultativen Finanzreferendum und ist im
Amtsblatt des Kantons Bern zu veröffentlichen.

5323. Wattenwil: Sanierung und Umbau Primarschulhaus
Hagen; Staatsbeitrag/Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Am Primarschulhaus Hagen und an der Turnhalle sind
verschiedene Sanierungsmassnahmen vorgesehen. Zudem
kann der Werkbereich erweitert und bei den Aussenanla-
gen die Laufbahn saniert werden. Der Kanton subventioniert

die entstehenden Baukosten gestützt auf die vorhandenen

Rechtsgrundlagen.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz vom 2. Dezember 1951 über die Primarschule
(Art. 12)

- Dekret vom 22. Mai 1979 über die Subventionierung von
Schulanlagen (Art. 1-6 und 10-19).

3. Massgebende Kreditsumme Fr.

Subventionsberechtigte Kosten gemäss
Bericht vom 9. November 1987 des kantonalen
Hochbauamtes:

- Sanierung und Umbau 580000.—

- Laufbahn 76401.—

Total subventionsberechtigte Kosten 656401.—

Baubeitrag:
- 35% der Kosten von Fr. 656401.— 229740.—

4. Kreditbezeichnung/Konto/Rechnungsjahr

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 229740.— wird zu Lasten
des Kontos 2010 9391 0001 des Rechnungsjahres 1992
bewilligt.

5. Auflagen/Bedingungen

- Verordnung vom 9. Juni 1982 über die Planung und den
Bau von Schulanlagen.

- Submissionsverordnung vom 23. Dezember 1980.
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- Energiegesetz vom 14. Mai 1981 und Allgemeine
Energieverordnung vom 17. Februar 1982.

- Regierungsratsbeschluss Nr. 1073 vom 7. April 1976
(Wärmehaushaltskonzept für staatliche und staatlich
subventionierte Bauten).

- Bauliche Vorkehren zugunsten der Gehbehinderten
(Art. 85-88 der Bauverordnung).

- Der am 14. Januar 1986 zugesicherte Staatsbeitrag an die
Laufbahnsanierung fällt mit dem vorliegenden Be-
schluss dahin.

-Wird nicht innert zweier Jahre nach Eröffnung dieses
Beschlusses mit den Arbeiten begonnen, ist die Zusicherung

der Beiträge hinfällig.
- Die Laufzeit des Verpflichtungskredites ist auf zehn Jahre

beschränkt und wird somit im Februar 1998 enden.

5452. Saanen : Erweiterung der Schulanlage Ebnit, Gstaad;
Staatsbeitrag/Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Aufgrund der engen Raumverhältnisse muss die Schulanlage

mit einem Anbau für die Primär-, die Sekundär- und
die Berufsschule erweitert werden. Gleichzeitig wird das
bestehende Gebäude den heutigen Anforderungen ange-
passt. Der Kanton subventioniert die entstehenden Baukosten

gestützt auf die vorhandenen Rechtsgrundlagen.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz vom 2. Dezember 1951 über die Primarschule
(Art. 12)

- Gesetz vom 3. März 1957 über die Mittelschulen (Art. 46)

- Dekret vom 22. Mai 1979 über die Subventionierung von
Schulanlagen (Art. 1-7 und 10-19)

- Gesetz vom 9. November 1981 über die Berufsbildung
(Art. 52 Abs. 3 und Art. 55)

- Dekret vom 11. November 1982 über die Finanzierung der
Berufsbildung (Art.7 Abs. 1, Art. 10 und 11).

3. Massgebende Kreditsumme Fr.

Subventionsberechtigte Kosten gemäss
Bericht vom 5. November 1987 des kantonalen
Hochbauamtes:

- Sekundär-und Primarschule 2016000.—
Fr.

- Berufsschulen 2150000.—
./. Beitrag BIGA gemäss
Brief vom 14. Oktober 1987

von 33% 709 500.— 1440 500.—

Baubeitrag:
- 10% an die Kosten von Fr. 2 016000.—

(Sekundär- und Primarschule) 201 600.—

- 47,7% an die Kosten von Fr. 1440500.—
(Berufsschule) 687119.—

4. Kreditbezeichnung/Konto/Rechnungsjahr

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 201 600.— wird zu Lasten
des Kontos 2010 9391 0001 des Rechnungsjahres 1992
bewilligt.

- Der Verpflichtungskredit von Fr. 687119.— wird zu Lasten
des Kontos 1355 9391 000 derfolgenden Rechnungsjahre
bewilligt:
Rechnungsjahr 1989 Fr. 400000.—
Rechnungsjahr 1990 Fr. 287119.—

5. Auflagen/Bedingungen

- Verordnung vom 9. Juni 1982 über die Planung und den
Bau von Schulanlagen.

- Submissionsverordnung vom 23. Dezember 1980.

- Energiegesetz vom 14. Mai 1981 und Allgemeine
Energieverordnung vom 17. Februar 1982.

- Regierungsratsbeschluss Nr. 1073 vom 7. April 1976
(Wärmehaushaltskonzept für staatliche und staatlich
subventionierte Bauten).

- Bauliche Vorkehren zugunsten der Gehbehinderten
(Art. 85-88 der Bauverordnung).

- Folgende Bemerkungen aus dem Bericht vom 5. November

1987 des kantonalen Hochbauamtes sind zu
berücksichtigen:

- Um das Eindringen von Schneeschmelzwasser bei
den beiden aneinandergefügten Satteldächern zu
verhindern, sind die entsprechenden bautechnischen
Massnahmen zu treffen.

- Im Dachgeschoss ist — abgesehen von einer
ausreichenden Belichtung — auch eine zweckmässige
Belüftungsmöglichkeit vorzusehen.

- Bei der Detailausgestaltung ist darauf zu achten, dass
der Zugang im Untergeschoss für Invalide keine
eigentlichen Stufen aufweist.

- In der Abrechnung sind die Kosten für den Neubauteil
und für den Umbauteil separat auszuweisen.

- Die im Brief vom 14. Oktober 1987 des Bundesamtes für
Industrie, Gewerbe und Arbeit erwähnten Bemerkungen
unter Punkt 1 und 2 sind zu berücksichtigen.

-Wird nicht innert zweier Jahre nach Eröffnung dieses
Beschlusses mit den Arbeiten begonnen, ist die Zusicherung

der Beiträge hinfällig.
- Die Laufzeit des Verpflichtungskredites ist auf zehn Jahre

beschränkt und wird somit im 1998 enden.

5453. Verein Swiss Jazz School Bern; Staatsbeitrag 1988.

- Dem Verein Swiss Jazz School Bern wird nach Massgabe
der folgenden Grundlagen und Bestimmungen ein Staatsbeitrag

zugesichert:
1. Rechtsgrundlagen

- Kulturförderungsgesetz vom 11. Februar 1975, Artikel 5

und Artikel 16 Buchstabe b

- Dekret vom 24. November 1983 über Musikschulen und
Konservatorien, Artikel 25.

2. Gegenstand
Betriebskosten Swiss Jazz School mit Sitz in Bern (musikalische

Spezialschule im Sinne von Artikel 2 Absatz 3 des in
Ziffer 1 erwähnten Dekretes).

3. Kosten
Der Verein Swiss Jazz School rech net für sein Geschäftsjahr
1988 mit Gesamtausgaben von Fr. 1 121 000.— und mit
Einnahmen von Fr. 419000. — ; der Fehlbetrag beträgt somit
Fr. 702 000.— oder gerundet Fr. 700 000. —

4. Staatsbeitrag
Der Regierungsrat wird ermächtigt, der Swiss Jazz School
im Rahmen der von ihm gestützt auf Artikel 25 des in Ziffer

1 genannten Dekretes für diese Schule zu treffenden
Sonderregelung für 1988 einen Staatsbeitrag von höchstens

Fr. 525000.— zuzusichern. Die Einwohnergemeinde
der Stadt Bern hat sich im Umfang von einem Viertel an der
Finanzierung der ungedeckten Betriebskosten bzw. höchstens

Fr. 175000.— zu beteiligen.

5. Konto/Kreditart
Konto 2015 9413 000. Zahlungskredit (unter Vorbehalt der
definitiven Festlegung durch den Regierungsrat).
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5454. Laufen; Neugestaltung der Hauptstrasse, Etappen II

und III; Beiträge aus dem Kredit der kantonalen
Kunstaltertümerkommission und dem Lotteriefonds.

1. Gegenstand
Beitrag an die Einwohnergemeinde Laufen für die
Neugestaltung der Hauptstrasse in Laufen in drei Etappen.

2. Rechtsgrundlagen

- Artikel 11 des Gesetzes vom 16. März 1902 über die Erhaltung

der Kunstaltertümer und Urkunden

- Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 8. Juni 1923 betreffend

die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten

- Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung vom
27. August 1986 über die Verwendung von Lotteriegeldern.

3. Massgebende Kreditsumme Fr.

Bestimmend für die Finanzkompetenz sind; 255000.—
Bereits bewilligt sind:
- mit RRB 4726 vom 4. Dezember 1985 20000.—

- mit RRB 0869 vom 26. Februar 1986 60 000.—
Mit dem vorliegenden Beschluss zu bewilligen

sind: 175000.—

4. Kreditbezeichnung: Verpflichtungskredit.

5. Konten/Rechnungsjahre
a) Budgetrubrik 20159418000 Beiträge für

die Erhaltung von Kunstaltertümern,
Rechnungsjahr 1989 an Etappen II und III 45000.—

b) Lotteriefonds, Rechnungsjahr 1988 an
Etappen II und III 130000.—

Total 175000.—

6. Kosten und Finanzierung
Gesamtkosten 1620000.—
Etappe I (Hauptstrasse Nord) 510000.—
Etappell (Hauptstrasse Süd) 600000.—
Etappe III (Rathausplatz) 510000.—

Gesamtfinanzierung
Einwohnergemeinde Laufen 1 201 300.—
Staatsbeiträge 255000.—
Erwarteter Bundesbeitrag 163700.—

7. Bedingungen
7.1 Die Denkmalpflege des Kantons Bern begleitet als fe¬

derführende Dienststelle der Verwaltung die Bauarbeiten.

Sie orientiert die Polizeidirektion über den Stand
der Arbeiten. Die Zahlung des Staatsbeitrages erfolgt
nach Massgabe der verfügbaren Budgetkredite bzw.
Lotteriemittel in Raten aufgrund von belegten und
durch die kantonale Denkmalpflege überprüften
Abrechnungen.

7.2 Bei Unterschreitung des Kostenvoranschlags bleibt
eine Kürzung der bewilligten Staatsbeiträge durch den
Regierungsrat vorbehalten.

5616. Erziehungsdirektion, Abteilung Unterricht; Ausgaben

und ordentlicher Nachkredit pro 1988 auf Konto 2010

940, andere Staatsbeiträge.

1. Gegenstand
Beteiligung der Erziehungsdirektion an den Kosten der
Ecole degré diplôme Moutier (früher Ecole de culture
générale, Moutier).

2. Rechtsgrundlagen

- Artikel 50 des Spitalgesetzes vom 2. Dezember 1973

Tagblatt des Grossen Rates -1988

- RRB Nr. 4646 vom 13. Dezember 1972 über die Subventionierung

der Ecole de culture générale, Moutier.

3. Massgebende Kreditsumme, Kontierung, Rechnungsjahr
Es wird ein ordentlicher Nachkredit aufgrund von Artikel
17.1 des Finanzhaushaltsgesetzes von Fr. 275492.50 bewilligt.

Der Betrag geht zu Lasten von Konto 2010 9405-000 (Andere
Staatsbeiträge, Beiträge an private höhere Mittelschulen)
des Rechnungsjahres 1988.

5617. Übernahme der Diplommittelschule Marziii, Bern,
und der Ecole du Degré Diplôme, Moutier; Genehmigung
der entsprechenden Vereinbarungen. — Der Grosse Rat
des Kantons Bern, gestützt auf Artikel 19 Buchstabe b des
Diplommittelschulgesetzes vom 17. Februar 1986, auf
Antrag des Regierungsrates, beschliesst:
1. Die Diplommittelschule an der Höheren Mittelschule
Marziii, Bern, wird auf den I.April 1988 vom Staat übernommen.

2. Die Ecole du Degré Diplome in Moutier wird auf den I.Au¬
gust 1988 vom Staat übernommen.
3. Die von den bisherigen Trägern (Einwohnergemeinde
Bern bzw. Einwohnergemeinde Moutier und Kaufmännischer

Verein Moutier) und den kantonalen Behörden
(Erziehungsdirektion und Liegenschaftsverwaltung)
unterzeichneten Vereinbarungen werden genehmigt.
4. Der Beschluss tritt sofort in Kraft und ist in die
Gesetzessammlung aufzunehmen.

Polizeidirektion

5635. Dorfgemeinde Meiringen; Renovation der
Englischen Kirche und Einrichtung eines Sherlock-Holmes-Mu-
seums; Staatsbeitrag.

1. Gegenstand
Beitrag an die Dorfgemeinde Meiringen für die Kosten der
Renovation der Englischen Kirche von 1891 und der Einrichtung

eines Sherlock-Holmes-Museums im Untergeschoss.

2. Rechtsgrundlagen

- Artikel 5 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 8. Juni 1923
betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten

- Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben a und e der Verordnung
vom 27. August 1986 über die Verwendung von Lotteriegeldern

- Artikel 1 und 11 Absatz 1 des Gesetzes vom 16. März 1902
über die Erhaltung der Kunstaltertümer und Urkunden.

3. Massgebende Kreditsumme: Fr. 275000.—.

4. Kreditbezeichnung: Zahlungskredit.
5. Rechnungsjahr: 1988.

5
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6. Konten Fr.

- Lotteriefonds 250000.—

- Budgetrubrik 20159418000 25000.—
Beiträge für die Erhaltung
von Kunstaltertümern

7. Kosten und Finanzierung

- Baukosten 439000.—

- Einrichtungskosten 209000.—

Gesamtkosten 648000.—

erwartete Beiträge:
- Kanton 275000.—

- Einwohnergemeinde Meiringen 50000.—

- Dritte (lokale Wirtschaft usw.) 140000.—
Restfinanzierung durch Dorfgemeinde Meiringen

183000.—

8. Bedingungen
8.1 Die Gesamtfinanzierung muss vollumfänglich sicher¬

gestellt sein.
8.2 Die Auszahlung des Staatsbeitrages erfolgt nach Vor¬

lage einer Schlussabrechnung an die kantonale
Denkmalpflege zuhanden der Polizeidirektion. Entsprechend

dem Baufortschritt können gegen Vorlage von
Zwischenabrechnungen Teilzahlungen geleistet werden.

8.3 Bei Unterschreitung des eingereichten Kostenvoran¬
schlages bleibt eine Kürzung der bewilligten Beiträge
durch den Regierungsrat vorbehalten.

9. Unterschutzstellung
Das Gebäude wird in das kantonale Inventar der geschützten

Kunstaltertümer aufgenommen. Diese Aufnahme wird
als Anmerkung in das Grundbuch eingetragen. Die kantonale

Denkmalpflege veranlasst den Eintrag.

5636. Gemeinnützige Gesellschaft Biel; Atelier Kanal 15,
Umbau und Einrichtung; Beitrag aus dem Lotteriefonds.

1. Gegenstand
Beitrag aus dem Lotteriefonds an die Gemeinnützige
Gesellschaft Biel (GGB) für die Einrichtung des «Atelier Kanal
15» (Rehabilitationsstätte und Geschützte Werkstätte für
psychisch Behinderte) in Nidau.

2. Rechtsgrundlagen

- Artikel 5 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 8. Juni 1923
betreffend die Lotterien und die gewerbsmässigen Wetten

- Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe h der Verordnung vom
27. August 1986 über die Verwendung von Lotteriegeldern.

3. Massgebende Kreditsumme Fr.

Zu bewilligen sind 118000.—
Bestimmend für die Finanzkompetenz 223600.—

4. Kreditbezeichnung: Zahlungskredit.
5. Rechnungsjahr: 1988.

6. Konto: Lotteriefonds.

7. Kosten und Finanzierung

- Eigene Mittel der GGB 100000.—
- Spenden 150000.—
- Bundesbeitrag min. 250000.—
- Lotteriefonds (Restfinanzierung) max. 118000.—
Gesamtkosten max. 618000.—
Dazu kommen Brandschutzmassnahmen von
voraussichtlich 21 000.—

8. Bedingungen
8.1 Die definitive Festlegung und die Auszahlung des Bei¬

trags erfolgen durch die Polizeidirektion nach Vorlage
einer Abrechnung. Diese ist der Fürsorgedirektion zur
Prüfung und Weiterleitung an die Polizeidirektion
einzureichen.

8.2 Ein allfälliger zusätzlicher Bundesbeitrag wird an den
Beitrag aus dem Lotteriefonds angerechnet, soweit
damit mehr als die Kosten der Brandschutzmassnahmen
gedeckt werden.

5637. Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt; Anschaffung
von Geräten; ordentlicher Nachkredit und Ausgabenermächtigung.

— Dem Grossen Rat wird beantragt, das
Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt des Kantons Bern zu
ermächtigen, für die Durchführung verkehrstechnischer
Untersuchungen Videogeräte, Verkehrsdatenerhebungsge-
räte sowie die dazugehörige Auswertungssoftware
anzuschaffen und die dafür notwendigen Ausgaben im
Rechnungsjahr 1988 vorzunehmen. Es wird deshalb für das
Budgetjahr 1988 zu Gunsten des Kontos 207701-000
«Anschaffung von Geräten» ein Nachkredit von Fr.77 200.—
bewilligt.

Begründung
Gemäss den Richtlinien der Regierungspolitik für die Jahre
1986-1990 hat das Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt
den Auftrag, eine elektronische, systematische
verkehrstechnische Unfallanalyse für das Gebiet des Kantons Bern
einzuführen. Die bestehenden EDV-Mittel ermöglichen es
dem Strassenverkehrs- und Schiffahrtsamt heute) die
Unfallschwerpunkte systematisch aufzufinden. Durch die
Anschaffung von Geräten (Videogeräte, Datamosgeräte mit
Auswertungssoftware) zur Erfassung verkehrstechnisch
relevanter Grundlagendaten können die Aufgaben nach Artikel

18 Ziffer 7/8 des Dekretes über die Organisation der
Polizeidirektion (Analyse des lokalen Unfallgeschehens und
die Ausarbeitung von Massnahmen zur Unfallverhütung)
ohne zusätzliches Personal bewältigt werden. Heutige
Arbeitsabläufe werden vereinfacht.

Rechtliche Grundlagen

- Artikel 1 f. des Gesetzes vom 4. März 1973 über den
Strassenverkehr und die Besteuerung der Strassenfahrzeuge

- Artikel 24 ff. des Gesetzes vom 2. Februar 1964 über Bau
und Unterhalt der Strassen

- Artikel 18 Ziffer 7/8 des Dekretes vom 3. Februar 1971

über die Organisation der Polizeidirektion
- Artikel 17 des Gesetzes vom 29. September 1968 über

den Finanzhaushalt

- Artikel 5 f. der Verordnung vom 23. Dezember 1975 über
den Finanzhaushalt.

5639. Polizeikommando; Kredit und Verpflichtungskredit
für die Überprüfung der Organisationsstruktur der
Kantonspolizei Bern durch die Firma «TC Team Consult AG»,
Zürich-Flughafen. — Dem Polizeikommando des Kantons
Bern wird für die Überprüfung der Organisationsstruktur
ein Kredit von insgesamt Fr. 630000.— gemäss Offerte der
Firma «Team Consult AG» vom 13. November 1987 bewilligt.

Dieser Betrag wird wie folgt aufgeteilt:
1988: Kredit Fr. 400000.-.
Die Ausgabe geht zu Lasten des ordentlichen Budgetkredites

pro 1988 auf Konto 1650830 Entschädigungen an
Dritte.
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1989: Verpflichtungskredit Fr. 230000.—.
Die Ausgabe geht zu Lasten des ordentlichen Budgetkredites

pro 1989 auf Konto 16503180 Entschädigung für
Dienstleistungen Dritter (NRM). Der Verpflichtungskredit
wird durch den entsprechenden Zahlungskredit pro 1989

abgelöst.

Rechtsgrundlagen
Die Erstellung eines zeitgemässen Organisations- und
Führungskonzeptes ist eine unabdingbare Voraussetzung zur
effizienten Bewältigung des polizeilichen Auftrags im
Sinne von Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Mai 1906 betreffend

das bernische Polizeikorps, Artikel 1 des Dekretes vom
9. September 1981 über das Polizeikorps des Kantons Bern
sowie Artikel 3 der Verordnung vom 17. Dezember 1986 über
die Katastrophenhilfe und Gesamtverteidigung im Kanton
Bern.

Die Ausgabe geht zu Lasten des ordentlichen Budgetkredites

pro 1988 auf Konto 1650 770 Anschaffungen.

Rechtsgrundlagen
Artikel 1 des Gesetzes vom 6. Mai 1906 betreffend das bernische

Polizeikorps und Artikel 1 des Dekretes vom 9. September

1981 über das Polizeikorps des Kantons Bern.

Geschäfte der Verkehrskommission

5816. Strafanstalt Thorberg; ordentlicher Nachkredit 1988.
— Der Direktion der Strafanstalt Thorberg wird ein ordentlicher

Nachkredit für das Jahr 1988 bewilligt für die
Anschaffung einer automatischen Längskreissäge mit
Richtstrahlanlage und einer automatischen Untertisch-Kappsäge,

im Betrage von Fr. 65000. — Die Kreditbewilligung
geht zu Lasten des Kontos 1670.7700 Anschaffungen.

Begründung:
Die heutige, über 50jährige Wagen- und Pendelkreissäge
erfüllt die SUVA-Vorschriften nicht mehr. Anpassungen sowie
Revisionen der Maschinen sind unverhältnismässig im
Vergleich zu einer Neuanschaffung. Die Arbeitssicherheit kann
dadurch nur beschränkt verbessert werden. Ein Einsatz von
Insassen an der heutigen Einrichtung ist nur mit erhöhtem
Unfallrisiko möglich. Gemäss SUVA-Bericht vom 23. Oktober

1987 wird empfohlen, die alten Maschinen durch neue,
den bestehenden Vorschriften entsprechend, zu ersetzen.
Die Anschaffung entspricht den Vorstellungen, welche im
Neukonzept 1987 der Anstalt enthalten sind. Eine problemlose

Weiterverwendung, ohne Präjudizschaffung, in veränderter

Umgebung ist gewährleistet.

Rechtsgrundlage:
Artikel 37 und 382 StGB, Artikel 30 Vollzugsverordnung vom
28. Mai 1986.

5817. Polizeikommando; Kredit für die Anschaffung von
Funkausrüstungen für die Kantonspolizei Bern pro 1988. —

Dem Polizeikommando des Kantons Bern wird für die
Anschaffung der unten aufgeführten Funkausrüstungen
pro 1988 ein Kredit von insgesamt Fr. 466 527.— gemäss
Offerten der Firmen Autophon AG in Bern vom 20. Oktober
1987 und Motorola (Schweiz) AG in Münchenbuchsee vom
15. Oktober 1987 bewilligt. Fr.

1. 27 tragbare Funkgeräte SE 20 BA/VA 202 801.—
2. 2 tragbare Funkgeräte SE 20 BA 16280.—
3. 8 tragbare Funkgeräte SE 20 Moto 74092.—
4. 1 tragbares Funkgerät Motorola MX

350-SKA 15 651.—
5. 7 tragbare Funkgeräte SE 120 Regional¬

gefängnis Bern 32 592.—
6. 2 Fahrzeug-Funkstationen SE 560 KA 53120.—
7. 10 Funkrufempfänger RE 1014V160 KA 12 260.—
8. 20 Funkrufempfänger RE 1014V160 BA 25795.—
9. 5 Selektivrufgeber-Boxen 10200.—

10. 6 Notstromversorgungen zu Funk-Fix¬
stationen Bergrettung 23736.—

Total 466527.—

5383. La Ferrière und Sonvilier; Staatsstrasse Nr. 248.1 La
Ferrière-Les Reussilles; Korrektion in La Chaux d'Abel,
3. Etappe; Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Ausbau der Staatsstrasse in La Chaux d'Abel, auf einer
Länge von 682 m (La Ferriére: 114 m; Sonvilier: 568 m).

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz über Bau und Unterhalt der Strassen vom 2.
Februar 1964, Artikel 18a, 24,24a ff. 31a und b, 44

- Strassenfinanzierungsdekret vom 12. Februar 1985, Arti¬
kel 4-7

- Strassenplan, genehmigt durch die Baudirektion des
Kantons Bern, am 5. März 1986.

3. Kosten und Finanzierung
(Preisbasis 1. Januar 1987) Fr.

Gesamtkosten 765000.—
abzüglich Anteile der Gemeinden:
La Ferrière, 0,51 % von Fr. 79 000.— 400.—
Sonvilier, 1,80% von Fr. 335000.— 6000.—
Kosten zu Lasten Staat 758000.—
davon gebundene Ausgaben (Unterhaltskosten

im Sinne von Art. 4 Strassenfinanzierungsdekret)

351 000.—
neue Ausgaben zu Lasten Staat (massgebende

Kreditsumme gemäss Art. 11 FHV) 407 600.—

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit, voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:
1989 Fr. 682 000.—
1990 Fr. 76000.—

5. Konto
Budgetrubrik 21507121 (Tiefbauamt, Erneuerung und Ausbau

der Staatsstrassen).

6. Finanzreferendum
Der vorliegende Verpflichtungskredit unterliegt nicht dem
Finanzreferendum.

5386. Ins; Staatsstrasse Nr. 182 Ins-Sugiez, Teilstrecke Ins
innerorts, Moosgasse zwischen T10 und BN-Bahnüber-
gang; Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Erneuerung der Staatsstrasse mit Umgestaltung und
Ergänzung der Gehweganlage und Erhöhung der
Verkehrssicherheit der Velofahrer mittels Bankett.
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2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz über Bau und Unterhalt der Strassen vom 2.
Februar 1964, Artikel 18a, 18b, 24a, 36 und 44

- Strassenfinanzierungsdekret (SFD) vom 12. Februar
1985, Artikel 4, 5 und 6.

3. Kosten und Finanzierung
(Preisbasis 1. September 1987) Fr.

Gesamtkosten 2100000.—
abzüglich Anteil der Gemeinde 393000.—

Kosten zu Lasten Staat 1 707 000.—
davon gebundene Ausgaben gemäss SFD,
Artikel 4 701000 —
neue Ausgaben zu Lasten Staat (massgebende

Kreditsumme gemäss Art. 11 FHV) 1006000.—

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit, voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:
1988 Fr. 500000.—
1989 Fr. 1207000.—

5. Konto
Budgetrubrik 21507121 (Tiefbauamt, Erneuerung und Ausbau

der Staatsstrassen).
Der Gemeindeanteil wird über dieses Konto vereinnahmt.

6. Finanzreferendum
Der beantragte Kredit unterliegt nicht dem fakultativen
Finanzreferendum.

5387. Reconvilier; Staatsstrasse T 6, Sonceboz-Moutier;
Erneuerung der Brücke über SBB-Linie; Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Erneuerung der Brücke über SBB-Linie in Reconvilier mit
Anpassung der Staatsstrasse T10 auf ca. 120 m.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz über Bau und Unterhalt der Strassen vom 2.
Februar 1964, Artikel 14,18a, 24, 24a, 31 a und b, 44

- Strassenfinanzierungsdekret vom 12. Februar 1985, Arti¬
kel 4-7

- durch den Regierungsstatthalter von Moutieram 19. Juni
1987 erteilte Baubewilligung.

3. Kosten und Finanzierung
(Preisbasis 1. Januar 1987) Fr.

Gesamtkosten 1480000.—
abzüglich Anteile Dritter: Fr.

Bundessubvention:
67% von Fr. 1 395000.— 935000.—
Schweizerische Bundesbahnen:
Pauschale 85000.—
Gemeinde Reconvilier:
3,16% von Fr. 910 000.— 29 000.— 1 049 000.—
Nettokosten zu Lasten Staat (massgebende
Kreditsumme gemäss Art. 11 FHV) 431000.—

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit von Fr. 1366000.— (Gesamtkosten,
abzüglich Anteile SBB und Gemeinde), im Prinzip abgelöst
durch folgende Zahlungskredite:
1988 Fr. 1 100000.—
1989 Fr. 266000.—

5. Konto
Budgetrubrik 21507121 (Tiefbauamt, Erneuerung und Ausbau

der Staatsstrassen).

Die Anteile der SBB und der Gemeinde werden über dieses
Konto vereinnahmt.
Der Bundesbeitrag wird über das Konto 2150409 (Tiefbauamt,

Bundesbeiträge für eigene Rechnung) vereinnahmt.

6. Finanzreferendum
Der vorliegende Verpflichtungskredit unterliegt nicht dem
fakultativen Finanzreferendum.

5388. Perrefitte; Staatsstrasse Nr. 1367 Moutier-Le Pi-
choux;
Ausbau mit Gehweg der Ortseinfahrt Perrefitte;
Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Ausbau mit Gehwegkonstruktion auf einer Länge von
528 m der Staatsstrasse in Perrefitte.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz über Bau und Unterhalt der Strassen vom 2.
Februar 1964, Artikel 18a, 24, 24a, 31a und b, 44

- Strassenfinanzierungsdekret vom 12. Februar 1985, Arti¬
kel 4-7

- Strassenplan, genehmigt durch den Regierungsrat am
15. April 1987.

3. Kosten und Finanzierung
(Preisbasis I.Januar 1987) Fr.

Gesamtkosten 850 000.—
abzüglich Anteil der Gemeinde Perrefitte,
11,8% von Fr. 550 000.— 65 000.—

Kosten zu Lasten Staat 785 000.—
abzüglich gebundene Kosten (Unterhaltskosten

im Sinne von Art. 4 des Strassenfinanzie-
rungsdekretes) 300000.—
neue Ausgaben zu Lasten Staat (massgebende

Kreditsumme gemäss Art. 11 FHV) 485000.—

4. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit, voraussichtliche Ablösung durch
folgende Zahlungskredite:
1988 Fr. 706 000.—
1989 Fr. 79000.—

5. Konto
Budgetrubrik 21507121 (Tiefbauamt, Erneuerung und Ausbau

der Staatsstrassen).
Der Gemeindeanteil wird über dieses Konto vereinnahmt.
6. Finanzreferendum
Der vorliegende Verpflichtungskredit unterliegt nicht dem
fakultativen Finanzreferendum.

5525. Reutigen und Wimmis; Staatsstrasse Nr. 227: Gwatt-
stutz-Portbrücke, Radweg Reutigen-Wimmis;
Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Neubau des Radweges Reutigen-Wimmis, Baulänge:
1064 m.

2. Rechtsgrundlagen

- Gesetz vom 2. Februar 1964 über Bau und Unterhalt der
Strassen, Artikel 18a, 24, 24a, 24b, 24d, 26, 31a, 31b, 33,
36

- Strassenfinanzierungsdekret vom 12. Februar 1985, Artikel

3, 5, 6,7
- Strassenplan, genehmigt am 19. August 1987.
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3. Kosten und Finanzierung
(Preisbasis 1. Juli 1987)

Massgebende Kreditsumme
gemäss Artikel 11 FHV Fr.

- Gesamtkosten 2940000.—
- abzüglich Anteile Dritter 84900.—

- Kosten zu Lasten Staat 2 855100.—

4. Kreditart und Rechnungjahr
Verpflichtungskredit; voraussichtliche Ablösung mit
folgenden Zahlungskrediten:
1988 Fr. 2780000.—
1989 Fr. 75100 —
5. Konto
Budgetrubrik 21507121 (Tiefbauamt, Erneuerung und Ausbau

von Staatsstrassen). Die Gemeindeanteile werden
über dieses Konto vereinnahmt.

6. Finanzreferendum
Der Verpflichtungskredit unterliegt weder dem fakultativen
noch dem obligatorischen Finanzreferendum.

5422. Jurabahnen (CJ); Investitionsbeitrag; Zusätzlicher
Kantonsbeitrag zur Deckung der technisch- und
teuerungsbedingten Mehrkosten; Zusatzkredit und Nachkredit.

1. In Anwendung von Artikel 56 und 60 des Eisenbahngesetzes

des Bundes vom 20. Dezember 1957 und Artikel 9
des kantonalen Gesetzes über den öffentlichen Verkehr
vom 4. Mai 1969 wird den Jurabahnen zur Deckung der
restlichen technisch- und teuerungsbedingten Mehrkosten für
die Investitionshilfen gemäss Regierungsratsbeschluss
Nr. 2770 vom 15. Juni 1983 und Grossratsbeschluss vom
13. September 1983 zu Lasten der Rechnung 1988, Konto
2220.209451.3614 ein zusätzlicher Kantonsbeitrag von Franken

213824.— bewilligt. Er entfällt mit Fr. 93548.— auf
bedingt rückzahlbare Subventionen und mit Fr. 120276.— auf
einen Beitrag à fonds perdu.
2. Zur Auszahlung des Zusatzkredites wird zu Lasten der
Rechnung 1988 ein Nachkredit von Fr. 213824.— bewilligt.
3. Es wird von folgenden Beitragsbereitschaften Kenntnis
genommen: Bund Fr. 847109. — ; Kanton Neuenburg Franken

69939. — ; Kanton Jura Fr. 469128. —

4. Das Amt für öffentlichen Verkehr wird mit der Auszahlung

beauftragt.
5. Über die Abwicklung der Hilfeleistung ist eine Vereinbarung

gemäss Artikel 12 der Verordnung vom 19. Dezember
1958 über den Vollzug der 6. und 7. Abschnitte des
Eisenbahngesetzes abzuschliessen. Der Vorsteher der Direktion
für Verkehr, Energie und Wasser wird zu deren Unterzeichnung

ermächtigt.

5571. Kantonsbeiträge zur Verbesserung der Verkehrsbeziehungen

Schiene/Strasse und zur Sanierung von
Niveauübergängen; Verpflichtungskredit 1989-1992.

1. Gestützt auf die Eisenbahngesetzgebung des Bundes
(Art. 24 ff.) und in Anwendung von Artikel 9 Buchstabe b des
kantonalen Gesetzes vom 4. Mai 1969 über den öffentlichen
Verkehr wird zur Fortsetzung des Programmes der
bernischen Privatbahnen für die Verbesserung der Verkehrsbeziehungen

Schiene/Strasse sowie die Sanierung von Ni¬

veauübergängen in den Jahren 1989-1992 ein
Verpflichtungskredit von Fr. 3200000.— bewilligt. Die Jahres-
tranchen von Fr. 800000.— sind in den Voranschlag unter
der Budgetrubrik 2220-209451-3601 aufzunehmen.

2. Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Finanzreferendum.

Er ist in den kantonalen Amtsblättern zu veröffentlichen.

5572. Berner Oberland-Bahnen (BOB); Kantonsbeitrag für
ein Erneuerungsprogramm der Schynige Platte-Bahn
(SPB); Kredit und Verpflichtungskredit.

1. In Anwendung von Artikel 3,12 und 15 des Gesetzes vom
4. Mai 1969 über den öffentlichen Verkehr wird den BOB an
die auf Fr. 6885000.— veranschlagten Kosten für
technische Erneuerungen und Verbesserungen der Schynige
Platte-Bahn ein Kantonsbeitrag à fonds perdu von Franken
4000000.— bewilligt.
2. Der Kantonsbeitrag geht zu Lasten der Rechnungen 1988
(Fr. 2000000.-), 1989 (Fr. 1600000.-) und 1990 (Franken
400000. — Es werden zu Lasten von Konto 2220-209451-
3625 die entsprechenden Kredite und Verpflichtungskredite
bewilligt.
3. Die Ausrichtung des Kantonsbeitrages wird an folgende
Bedingung geknüpft:
a) Die Bahnunternehmung hat Eigenleistungen von Fran¬

ken 1 385000.— zu erbringen.
b) Die Gemeinden Bönigen, Gsteigwiler, Gündlischwand,

Interlaken, Matten, Unterseen und Wilderswil leisten
zusammen einen Beitrag von Fr. 1000000. —

4. Das Amt für öffentlichen Verkehr wird mit der Auszahlung

des Kantonsbeitrages beauftragt.
5. Der Kantonsbeitrag basiert auf einem Kostenvoranschlag

Preisstand 1986. Teuerungsbedingte Mehrkosten
werden vorbehalten. Sollte die Bahnunternehmung nicht
in der Lage sein, diese zu tragen, ist zu deren Deckung ein
Zusatzkredit zu erwirken.
6. Dieser Kreditbeschluss unterliegt dem fakultativen
Finanzreferendum. Er ist in den kantonalen Amtsblättern zu
veröffentlichen.

Geschäfte der Energiekommission

5413. Erdgasbohrung Teuffenthal; Darlehen an die
Bernische Erdöl AG; Verpflichtungskredit.

1. Gegenstand
Der Bernischen Erdöl AG wird für die Durchführung einer
Erdgasbohrung im Räume Thun ein Darlehen von 4 Millionen

Franken gewährt.

2. Rechtsgrundlage

- Energiegesetz, Artikel 24

- Dekret über die Leitsätze der kantonalen Energiepolitik,
Leitsatz 1.4.

3. Massgebende Kreditsumme gemäss Artikel 11 FHV

4 Millionen Franken.
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5. Kreditart/Rechnungsjahr
Verpflichtungskredit von 4 Millionen Franken, welcher wie
folgt durch Zahlungskredite abgelöst wird:
1989 2 Millionen
1990 2 Millionen

6. Konto: 2230.9450.

7. Bedingungen

- Voraussetzung für die Auszahlung des Darlehens ist die
Erteilung einer Erschliessungsbewilligung, einer
Baubewilligung sowie einer Bohrbewilligung durch die zuständigen

Behörden.

- Die erste Tranche des Darlehens von 2 Millionen Franken
wird erst ausbezahlt, wenn mit den Bohrarbeiten begonnen

worden ist.

- Der Kanton behält sich vor, die bereits gewährten
Darlehensbeträge zurückzufordern bzw. die noch ausstehenden

Beträge nicht zu bezahlen, wenn das vorgesehene
Bohrprogramm nicht zu Ende geführtwird oder wenn die
Auflagen der Erschliessungs-, Bau- und Bohrbewilligung
nicht eingehalten werden.

Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Finanzreferendum.

5554. Erneuerung des Kleinwasserkraftwerkes am Bunder-
lebächli, Adelboden; Verpflichtungskredit.
Gegenstand
Die Licht- und Wasserwerke Adelboden AG (LWW) Hessen

durch die Firma MotorColumbus, Ingenieurunternehmung
AG in Baden ein Projekt für die Erneuerung des
Kleinwasserkraftwerkes am Bunderlebächli ausarbeiten. Die gesamten

Kosten betragen rund 3,3 Mio Franken. Die Licht- und
Wasserwerke Adelboden AG bitten den Kanton mit Gesuch

vom 10. Februar 1987, sich während einer noch festzulegenden

Zeit an den Zinslasten für diese Erneuerungsarbeiten
zu beteiligen.

Rechtsgrundlage
Dekret über Staatsleistungen an die Energieversorgung
(DEV) vom 4. Februar 1987, Artikel 15 Absatz 2, Artikel 17

Alinea d und Artikel 18 Absatz 2.

Kreditsumme
Zur Reduktion des Zinsendienstes am Fremdkapital von
1,8 Mio Franken wird den LWW ein Beitrag von 50% an die
Fremdkapitalzinsen während 5 Jahren zugesichert. Dieser
Betrag darf pro Jahr Fr. 45 000.— nicht übersteigen, ausmachend

total Fr. 225000. —

Kreditbezeichnung
Es handelt sich um Verpflichtungskredite für die Jahre
1988-1992.

Rechnungsjahr
Belastet werden die Budgets der Rechnungsjahre 1988,
1989,1990,1991 und 1992 mit je maximal Fr. 45000. —

Konto
Belastet wird das Konto 2230.9450 (Beiträge nach Energiegesetz).

Bedingungen

- Die Licht- und Wasserwerke Adelboden AG veranlassen
die Banken, jährlich einen Fremdkapitalausweis zu erstellen

und 50% der Fremdkapitalzinsen der Jahre 1988-
1992 direkt dem Wasser- und Energiewirtschaftsamt des
Kantons Bern zu belasten.

- Die Licht- und Wasserwerke Adelboden AG haben während

fünf Jahren die Eigenstromproduktion zuhanden
des Wasser- und Energiewirtschaftsamtes auszuweisen.

- Sollte der Strompreis im Jahresmittel 16 Rp./kWh
überschreiten, so entfällt der Kantonsbeitrag ab Gültigkeit der
neuen Tarife.

- Die Licht- und Wasserwerke haben die Annahme dieses
Beschlusses schriftlich zu bestätigen.



Ergebnis der ersten Lesung

Gesetz
über die Förderung der Wirtschaft
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Das Gesetz vom 12. Dezember 1971 über die Förderung der
Wirtschaft wird wie folgt geändert:

3. Massnahmen Art.3 'Der Staat kann zum Zweck der Förderung der Wirtschaft
aeGrundsat2Ucken vorsorglich und im Zusammenhang mit einzelbetrieblichen Investi¬

tionsvorhaben Grundstücke zu Eigentum erwerben oder andere
Rechte daran begründen sowie die Erschliessung von Baugrundstücken

und die Instandstellung von Gebäuden im Eigentum von
Gemeinden oder Dritten übernehmen oder sich daran beteiligen.
2 Er kann Grundstücke gegen volles Entgelt oder, wenn nötig, mit
Vergünstigung zu Eigentum, im Baurecht oder zum Gebrauch
übertragen.

3 Er trifft seine Massnahmen unter Mitwirkung der beteiligten
Gemeinden.

Die bisherigen Sätze 2 und 3 des Absatzes 2 werden zu Absatz 4.

Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben.

fonds
b Grundstück- Art.3a (neu) 'Für die Finanzierung der staatlichen Massnahmen

besteht als zweckgebundenes Vermögen der Grundstückfonds zur
Förderung der bernischen Wirtschaft in der Höhe von 50 Millionen
Franken.
2 Der Grosse Rat kann dem Fonds zusätzliche Mittel von höchstens
20 Millionen Franken zur Verfügung stellen; er beschliesst endgültig.

3 Der Bestand des Fonds wird mit den Erträgen aus Grundstückgeschäften

und mit den Zinsen der Fondsmittel erhöht sowie durch
Vergünstigungen im Zusammenhang mit Grundstückgeschäften und
durch Beiträge an Erschliessung, Unterhalt und Erneuerung von
Grundstücken bzw. Gebäuden vermindert. Der Bestand des Fonds
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darf angegriffen werden. Er ist alsdann für das nächstfolgende
Budgetjahr wieder auf den gesetzmässigen Betrag zu bringen.
4 Die Fondsmittel sind angelegt in

a Grundstücken;
b Darlehen im Zusammenhang mit Grundstückgeschäften;
c flüssigen Mitteln.

3a. Finanzierungs- Art.4 1 Der Staat kann für Strukturverbesserungen und Innovatio-
aGmndsatz nen, zur Erleichterung von Geschäftsübernahmen, Firmengründun¬

gen und Unternehmungsansiedlungen sowie zur Standortsicherung
entwicklungsfähiger Betriebe mit Sitz im Kanton Bern Beiträge und
Darlehen gewähren sowie im Zusammenhang mit solchen Geschäften

allfällige Bürgschaftsverluste übernehmen.
2 Der Staat beachtet dabei im besonderen die Bedürfnisse der
wirtschaftlich benachteiligten Regionen.

b Wirtschafts-
förderungsfonds

Art.4a (neu) 1 Für die Finanzierungshilfe besteht als zweckgebundenes

Vermögen der Wirtschaftsförderungsfonds.
2 Der Grosse Rat beschliesst endgültig die Höhe der jährlichen
Einlage, die höchstens 5 Millionen Franken betragen darf.
3 Der Fondsbestand darf 10 Millionen Franken nicht übersteigen.
4 Die Zinsen werden dem Fonds gutgeschrieben.

c Finanzielle
Massnahmen

Art. 4 b (neu) Die Mittel des Fonds sind in Übereinstimmung mit
dem Ziel dieses Gesetzes und in Beachtung des Grundsatzes der
Wirtschaftlichkeit zu verwenden für
a Investitionskostenbeiträge;
b bedingt rückzahlbare Investitionskostenbeiträge;
c Zinsübernahmen und Zinsverbilligungen;
d Direktdarlehen in Ausnahmefällen, wenn nötig zu Vorzugsbedingungen,

sofern der Geld- und Kapitalmarkt so angespannt ist,
dass die Kreditversorgung nicht mehr gewährleistet werden kann
oder wenn die Kredite ohne zureichende Gründe verweigert werden;

e Verpflichtungen aus der Staatsgarantie für Bürgschaftsverluste
gemäss Artikel 5a;

f die Mitfinanzierung von Evaluationskosten im Zusammenhang mit
förderungswürdigen Investitionsvorhaben;

g die Rückerstattung des Verwaltungsaufwands der Gesellschaft
zur Förderung der bernischen Wirtschaft;

h Unkostenbeiträge an Institutionen mit gemeinnütziger, im Interesse

der bernischen Wirtschaftsförderung liegender Zielsetzung;

2 Vorrang haben jene Vorhaben, die mit den wirtschafts-, umwelt-
energie- und verkehrspolitischen Zielen des Staates übereinstim
men.

Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.

höchstens 6 Millionen

den Zielen dieses Gesetzes
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/ Unkostenbeiträge an Forschungsanstalten, die Aufträge im Interesse

der bernischen Wirtschaftsförderung übernehmen;
k Werbemassnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zugunsten des

Wirtschaftsstandorts Kanton Bern;
/ jährliche Beiträge an die regionalen Volkswirtschaftskammern;
m Beiträge an Forschung und Entwicklung von Technologien im

Bereich des Energiesparens und des Umweltschutzes;
n Beiträge an Weiterbildungsprogramme im Bereich des Energiesparens

und der Umweltschutztechnologie,

3. b Garantie für
Bürgschaftsverluste

a Grundsatz

b Deckung von
Bürgschaftsverlusten

Art.5 'Der Staat kann zum Zweck der Förderung der Wirtschaft
die Garantie für Bürgschaftsverluste übernehmen.
2 Die Garantie kann abgegeben werden
a durch Beschluss des Grossen Rats zugunsten von Bürgschaften

und Rückbürgschaften der Gesellschaft zur Förderung der
bernischen Wirtschaft bis zu einem Gesamtbetrag von höchstens
50 Millionen Franken;

b durch Beschluss des Regierungsrats zugunsten von Zusatzbürgschaften

gewerblicher Bürgschaftsorganisationen im Kanton Bern
bis zu einem Gesamtbetrag von höchstens 10 Millionen Franken.

3 Die garantienehmenden Bürgschaftsgesellschaften entscheiden
abschliessend über die Eingehung der einzelnen Bürgschaften.

Art. 5a (neu) 1 Der Staat trägt Verluste aus
a Bürgschaften und Rückbürgschaften der Gesellschaft zur Förderung

der bernischen Wirtschaft bis zur Hälfte des Verlustbetrags,
b Zusatzbürgschaften der gewerblichen Bürgschaftsorganisationen

im Kanton Bern bis zum vollen Verlustbetrag.
2 Der Regierungsrat entscheidet endgültig über Verpflichtungen
aus der Staatsgarantie für Bürgschaftsverluste.

c Gesellschaft
zur Förderung
der bernischen
Wirtschaft

Art.6 'Die Gesellschaft zur Förderung der bernischen Wirtschaft
ist eine öffentlich-rechtliche Genossenschaft mit Sitz in Bern.
2 Das Kapital der Gesellschaft wird zur Hälfte von der Kantonalbank
von Bern und der Hypothekarkasse des Kantons Bern getragen; an
der andern Hälfte können sich die übrigen im Kanton Bern niedergelassenen

Banken beteiligen.
3 Die Gesellschaft ist von den direkten Staats- und Gemeindesteuern

befreit.
4 Der Regierungsrat genehmigt die Statuten.

d Verbürgung
von Krediten

Art. 7 1 Der Gesellschaft obliegt insbesondere die Verbürgung von
Krediten, deren Zweck sich nach dem Ziel dieses Gesetzes sowie
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Zuständigkeit

Einarbeitung,
Umschulung,
Weiterbildung

nach den Kriterien des geltenden Wirtschaftsförderungsprogramms
richtet.
2 Der Höchstbetrag der zu leistenden Bürgschaften wird statutarisch

bestimmt.
3 Mit der Verbürgung wird kein Gewinn bezweckt.
4 Die Gesellschaft führt getrennt Rechnung für Bürgschaften und
für sonstige Aufwendungen.

Art. 8 ' Der Regierungsrat entscheidet endgültig über die Verwendung

der Fondsgelder; er kann einen Teil seiner Befugnisse durch
Verordnung delegieren.
2 Der Regierungsrat entscheidet über Grundstückgeschäfte unter
Vorbehalt von Artikel 26 Ziffer 12 der Staatsverfassung.

Art. 9 1 Der Staat unterstützt im Rahmen der einzelbetrieblichen
Unternehmensförderung die Einarbeitung, Umschulung und Weiterbildung

von Arbeitskräften.
2 Für die Finanzierung sind die Mittel des gestützt auf die Gesetzgebung

über die Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
geschaffenen Krisenfonds einzusetzen.
3 Der Regierungsrat entscheidet endgültig über die Gewährung von
Beiträgen; er regelt Einzelheiten in einer Verordnung.

Beratende
Kommission
zur Förderung
der bernischen
Wirtschaft

Art. 11 1 Unverändert.
2 Der Regierungsrat wählt den Präsidenten und die Kommissionsmitglieder

sowie deren Stellvertreter; er erlässt ein Reglement.

II.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Änderung.

Bern, 4. November 1987 Im Namen des Grossen Rates

Der Präsident: Schwab
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Von der Redaktionskommission genehmigter Text

2 Der Regierungsrat wählt den Präsidenten und die Kommissionsmitglieder

sowie deren Stellvertreter. Er achtet dabei auf eine
angemessene Vertretung der Regionen und politischen Parteien.
3 Der Regierungsrat erlässt ein Reglement.

Bern, 16. Dezember 1987

Bern, 7. Dezember 1987

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident: Müller
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Im Namen der Kommission

Der Präsident:
Marthaler, Kirchlindach



Ergebnis der ersten Lesung

Einführungsgesetz
zum Bundesgesetz über Investitionshilfe
für Berggebiete
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

2. Massnahmen
a Förderungsbereiche

b Beiträge an
Entwicklungskonzepte

i.

Das Einführungsgesetz vom 6. Mai 1975 zum Bundesgesetz über
Investitionshilfe für Berggebiete (EG IHG) wird wie folgt geändert:

Art. 2 Erstes bis drittes Lemma unverändert.

Viertes Lemma:

— die Beteiligung an der Ausführung und Beurteilung von
Infrastrukturvorhaben und -anlagen.

Art. 3 1 Erster Satz unverändert

Zweiter Satz: Der Beitragssatz beträgt 30 Prozent.
2 Unverändert.

4. Finanzierung Art. 6 1 Der Staat erbringt seine finanziellen Leistungen aus einem
als zweckgebundenes Vermögen gebildeten Fonds für Investitionshilfe

in Berggebieten (Investitionshilfefonds) mit einem Bestand von
höchstens 50 Millionen Franken.
2 Der Grosse Rat beschliesst endgültig entsprechend dem Bedarf
die jährliche Einlage von mindestens 2 Millionen Franken und höchstens

3 Millionen Franken.
3 Unverändert.
4 Die Zinsen werden dem Fonds gutgeschrieben.

a Zuständigkeit Art.6a(neu) Der Regierungsrat entscheidet endgültig über
a Beiträge an Entwicklungskonzepte gemäss Artikel 24 des Investi-

tionshilfegesetzes;
b die Gewährung von Darlehen und Zinskostenbeiträgen gemäss

Artikel 24 des Investitionshilfegesetzes;
891
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c die Übernahme von Kosten für vom Staat veranlasste Gutachten
gemäss Artikel 2 dieses Einführungsgesetzes.

5 Staatsgarantie Art.7 1 Der Staat übernimmt gegenüber dem Bund die Haftung
für Verpflichtungen von Darlehens- und Bürgschaftsnehmern
gemäss Artikel 22 des Investitionshilfegesetzes.
2 (neu) Er trägt die Verluste von Darlehen und Bürgschaften des
Kantons bis zum vollen Verlustbetrag.
3 (neu) Der Regierungsrat entscheidet endgültig über die Verpflichtungen

aus der Staatsgarantie.

II.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Änderung.

Bern, 4. November 1987 Im Namen des Grossen Rates

Der Präsident: Schwab
Der Vizestaatsschreiber:
Lundsgaard-Hansen

Von der Redaktionskommission genehmigter Text

Bern, 16. Dezember 1987

Bern, 7. Dezember 1987

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Müller
Der Staatsschreiber: Nuspiiger

Der Präsident: Marthaler,
Kirchlindach



Ergebnis der ersten Lesung

Gesetz
über den Steuerrabatt 1989/90

Steuerrabatt
für natürliche
Personen

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 92 der Staatsverfassung,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Art. 1 'Die periodische Veranlagung für Einkommen (Gesamt-
schatzung) einer natürlichen Person wird um 900 Franken und,
wenn der Steuerpflichtige Anspruch auf den Abzug nach Artikel 46
Absatz 2 oder Artikel 39 Absatz 2 Ziffer 1 des Gesetzes über die
direkten Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) hat, um weitere
900 Franken ermässigt.
2 Die Ermässigung nach Absatz 1 findet sinngemäss Anwendung
auf die Quellensteuer vom Erwerbseinkommen der ausländischen
Arbeitnehmer.

Geltungsdauer
und Geltungsbereich

Zusätzlicher
Finanzausgleich

Inkrafttreten

Art. 2 Dieses Gesetz gilt für die periodischen Staats- und
Gemeindesteuern der Steuerjahre 1989 und 1990.

Art.3 'Zum teilweisen Ausgleich der Auswirkungen des
Steuerrabattes auf die ordentlichen Gemeindesteuern werden den nach
Artikel 5 des Gesetzes über den Finanzausgleich leistungsberechtigten

Gemeinden ab 1989 bis zum Inkrafttreten des revidierten Gesetzes

über den Finanzausgleich gesamthaft jährlich um acht Millionen
Franken erhöhte ordentliche Leistungen ausgerichtet.
2 Die Zusatzleistungen werden dem Sonderfonds entnommen.

Art.4 Dieses Gesetz tritt nach unbenütztem Ablauf der
Referendumsfrist oder nach seiner Annahme durch das Volk auf den 1 .Ja¬
nuar 1989 in Kraft.

Bern, 11.November 1987 Im Namen des Grossen Rates

Der Präsident: Schwab
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Von der Redaktionskommission genehmigter Text.
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Gesetz
über den Steuerrabatt 1989 und 1990

Art. 1 'Die periodische Veranlagung für Einkommen (Gesamt-
schatzung) einer natürlichen Person wird um 1000 Franken und,
wenn der Steuerpflichtige Anspruch auf den Abzug nach Artikel 46
Absatz 2 oder Artikel 39 Absatz 2 Ziffer 1 des Gesetzes über die
direkten Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) hat, um weitere
1000 Franken ermässigt.

Bern, 9. Dezember 1987 Im Namen des Regierungsrates:

Der Präsident: Müller
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 1. Dezember 1987 Im Namen der Kommission:

Der Präsident: Hirt



Vortrag
der Volkswirtschaftsdirektion an den Regierungsrat
zuhanden des Grossen Rats betreffend
Gesetz vom 28. Juni 1964 über die Krankenversicherung
mit Änderungen vom 6. September 1972 und 27. August 1980
(Änderung)

1. Übersicht

Mit dem Gesetz vom 28. Juni 1964 (Änderungen vom 6. September 1972 und
27. August 1980) über die Krankenversicherung (nachfolgend Gesetz genannt)
fördert der Kanton Bern die freiwillige Krankenversicherung durch die Ausrichtung

von Prämienbeiträgen an Personen, deren Einkommen eine bestimmte
Höhe nicht überschreitet. Im Gesetz wird der Beitragsrahmen, d.h. die franken-
mässigen Höchstbeträge für die Versicherungssparten Krankenpflege, Krankengeld

und Spitaltaggeld festgesetzt. Die tatsächlich auszurichtenden Prämienbeiträge

beschliesst der Grosse Rat durch Dekret.
Die Höchstbeträge wurden letztmals auf den 1 .Januar 1981 neu festgesetzt mit
jährlich 120 Franken für die Krankenpflege-, 60 Franken für die Krankengeld-
und 36 Franken für die Spitaltaggeldversicherung. Mit Dekret vom 7. November
1984 wurden diese Beträge voll ausgeschöpft. Durch die Gesetzesrevision sollen

neue Höchstbeträge festgelegt werden, damit durch Dekret die ab 1 .Januar
1989 auszurichtenden Prämienbeiträge beschlossen werden können.
Im Zusammenhang mit der Volksinitiative «Stop der Prämienexplosion - für eine
soziale Krankenversicherung» (abgelehnt in der Volksabstimmung vom 28.
September 1986) hat die Regierung für die laufende Legislaturperiode eine
Gesetzesrevision mit den notwendigen Anpassungen an die neuen Verhältnisse
(gestiegene Krankenkassenprämien) in Aussicht gestellt.
Durch je einen neuen Absatz in Artikel 6 und 17 des Gesetzes soll die
Auszahlungskompetenz des Regierungsrates festgelegt werden.
Im Zuge dieser Gesetzesrevision sollen auch Artikel 14 Absatz 4 und Artikel 21
Absatz 2 geändert werden, die nicht mehr mit der Neuerung in der Bundesverfassung

(gleiche Rechte für Mann und Frau) in Einklang stehen.
Die ausserparlamentarische Kommission zur Überprüfung der kantonalen
Gesetzgebung im Hinblick auf den neuen Artikel 4 Absatz 2 der Bundesverfassung
hat die beiden genannten Artikel in ihren Katalog der zu ändernden
Gesetzesbestimmungen aufgenommen.

2. Beschreibung des Geschäfts
2. 7 Erhöhung des Beitragsrahmens

Massgebend für die Festsetzung eines neuen Beitragsrahmens ist die Entwicklung

bei den Krankenkassenprämien. Der neue Rahmen sollte es erlauben, mehr
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als nur ein neues Dekret erlassen zu können. Die Höchstbeträge sind deshalb so
festzusetzen, dass sie nicht schon durch das nächste Dekret (I.Januar 1989)
erreicht werden.
Im Sektor Krankenpflegeversicherung verzeichneten die drei grössten im Kanton

Bern tätigen Krankenkassen in den Jahren 1984 bis 1987 Prämienerhöhungen
zwischen 16 und 27 Prozent.

Die Prämien für die Krankengeldversicherung sind im gleichen Zeitabschnitt nur
bei einer dieser Kassen erhöht worden und zwar um 20 bis 25 Prozent.
Ebenfalls nur eine Kasse musste die Prämien für die Spitaltaggeldversicherung
um bis zu 40 Prozent anheben.

Gestützt auf diesen Sachverhalt soll der neue Beitragsrahmen wie folgt gestaltet
werden:

Höchstbeträge gemäss Artikel 2 Ziffer 1 Buchstabe c des Gesetzes
— bei der Krankenpflegeversicherung höchstens 180 Franken,
— bei der Krankengeldversicherung höchstens 90 Franken.

Höchstbetrag gemäss Artikel 2 Ziffer 1 Buchstabe d des Gesetzes
— bei der Spitaltaggeldversicherung höchstens 60 Franken.

Gegenüber den bisherigen Ansätzen bedeuten die neuen Rahmenbeträge eine
Erhöhung von 50 Prozent bei der Krankenpflege- und Krankengeldversicherung
und von 66 Prozent bei der Spitaltaggeldversicherung.

2.2 Auszahlungskompetenz des Regierungsrates

Die zugunsten der Versicherten an die Krankenkassen beziehungsweise an die
Gemeinden (gegenwärtig kennt nur die Gemeinde Biel ein Obligatorium)
auszuzahlenden Staatsbeiträge werden gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen, das
Dekret und die überprüften Abrechnungen der Krankenkassen und der Gemeinden

errechnet.
Seit der Einführung des Gesetzes wurden die jährlich festgestellten Beiträge
jeweils durch Regierungsratsbeschluss zur Zahlung freigegeben. Im Hinblick auf
die Abklärungen der BUK erscheint es als angezeigt, den bisherigen
Auszahlungsmodus gesetzlich zu verankern. Nachdem es sich lediglich um eine
Feststellung der Beitragshöhe handelt, die für vergangene Zeitperioden nicht beein-
flusst werden kann, wäre eine Vorlage an den Grossen Rat unzweckmässig.
Artikel 6 und 17 des Gesetzes sollen deshalb je einen neuen Absatz 2 erhalten
mit folgendem Wortlaut:

Artikel 6 Absatz 2

«Der Regierungsrat entscheidet endgültig über die Ausrichtung der Staatsbeiträge

an die Kassen.»

Artikel 17 Absatz 2

«Der Regierungsrat entscheidet endgültig über die Ausrichtung der Staatsbeiträge

an die Gemeinden.»
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2.3 Änderungen im Hinblick auf Artikel 4 Absatz 2 der Bundesverfassung
(gleiche Rechte für Mann und Frau)

Artikel 14 Absatz 4 des Gesetzes regelt die Haftung für Prämien, die eine
Gemeinde für eine versicherte Ehefrau oder für unmündige Kinder infolge
Uneinbringlichkeit bezahlen müsste. Nach der geltenden Fassung haftet für die
Beiträge der Ehefrau deren Ehemann und für die unmündigen Kinder der Inhaber
der elterlichen Gewalt. Die Ehefrau haftet erst nach dem Ehemann für ihre eigenen

Prämien.
Der Neuerung in der Bundesverfassung Rechnung tragend und im Hinblick auf
das neue Eherecht, das die Solidarhaftpflicht der Ehegatten vorsieht, ist Artikel

14 Absatz 4 des Gesetzes wie folgt neu zu fassen:

«Die ungetrennt lebenden Ehegatten haften gegenüber der Gemeinde für ihre
Versicherungsbeiträge und für diejenigen ihrer unmündigen Kinder solidarisch.»

Artikel2! Absatz 2 enthält Bestimmungen für den Fall, dass jemand
unberechtigterweise Staats- oder Gemeindebeiträge bezogen hat. Auch hier entspricht
die Haftungsregelung nicht mehr der Bundesverfassung und dem neuen
Eherecht. Absatz 2 des erwähnten Artikels ist deshalb wie folgt neu zu fassen:

«Rückerstattungspflichtig ist, wer nicht geschuldete Staats- oder Gemeindebeiträge

bezogen hat. Die ungetrennt lebenden Ehegatten haften für sich und ihre
unmündigen Kinder solidarisch.»

Beide Bestimmungen - Haftung gegenüber der Gemeinde und Rückerstattungspflicht—

haben praktisch keine Bedeutung, da kaum je solche Fälle vorkommen.

3. Finanzielle Auswirkungen
Da mit der vorgesehenen Revision lediglich ein neuer Beitragsrahmen geschaffen

werden soll, ergeben sich daraus keine direkten finanziellen Auswirkungen.
Solche sind hingegen mit dem Erlass eines neuen Dekrets zu erwarten, in
welchem die für die Anspruchsberechtigung massgebende Einkommensgrenze und
die Höhe der auszurichtenden Prämienbeiträge festgelegt werden müssen.

Die Staatsrechnung 1986 wurde durch Beiträge an die Krankenversicherung mit
6 900000 Franken und durch Beiträge an die Durchführung der Tuberkuloseversicherung

mit 970000 Franken belastet. Für das Jahr 1987 wird mit Beiträgen
von ca. 7,4 Millionen Franken an die Krankenversicherung und ca. 1 Million
Franken an die Tuberkuloseversicherung gerechnet.
Bei der Annahme, dass im Dekret die neuen Prämienbeiträge an die
Krankenpflegeversicherung von 120 auf 150 Franken und diejenigen an die
Spitaltaggeldversicherung von 36 auf 48 Franken erhöht würden, wäre hiefür — bei
gleichbleibender Bezügerzahl — mit Mehrkosten von ca. 2 Millionen Franken zu
rechnen.
Zu den neuen, hypothetischen Beiträgen gerechnet, würden je 1000 zusätzliche
Berechtigte ca. 200000 Franken Mehrauslagen verursachen. Ende 1986 gab es
43 700 Berechtigte.

4. Rechtsgrundlagen
— Gesetz vom 28. Juni 1964 über die Krankenversicherung (mit Änderungen

vom 6. September 1972 und 27. August 1980) Artikel 2, 14 Absatz 4 und 21
Absatz 2;

— Bundesverfassung Artikel 4 Absatz 2;
— Schweizerisches Zivilgesetzbuch mit Änderung vom 5. Oktober 1984, Arti¬

kel 166.

5. Antrag
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Zustimmung zum vorliegenden
Gesetzesentwurf (Änderung).

Bern, 28. Juli 1987 Der Volkswirtschaftsdirektor: Müller
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II.

Gesetz
vom 28. Juni 1964 über die Krankenversicherung
(Änderung)

Diese Änderung tritt am I.Januar 1989 in Kraft.

Bern, 19. August/
9. Dezember 1987

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Müller
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Bern, I.Dezember 1987 Im Namen der Kommission

Die Präsidentin: KnocheI

Das Gesetz vom 28. Juni 1964 über die Krankenversicherung wird
wie folgt geändert:

Art. 2 1 a und b unverändert.
c — «120 Franken» wird ersetzt durch «180 Franken».

— «60 Franken» wird ersetzt durch «90 Franken».
d «36 Franken» wird ersetzt durch «60 Franken».
e unverändert.
2 Unverändert.

Art.6 Unverändert.
2 Der Regierungsrat entscheidet endgültig über die Ausrichtung
der Staatsbeiträge an die Kassen.

Art. 14 1-3 Unverändert.
4 Die ungetrennt lebenden Ehegatten haften gegenüber der
Gemeinde für ihre Versicherungsbeiträge und für diejenigen ihrer
unmündigen Kinder solidarisch.

Art. 17 'Unverändert.
2 Der Regierungsrat entscheidet endgültig über die Ausrichtung
der Staatsbeiträge an die Gemeinden.

Art. 21 'Unverändert.
2 Rückerstattungspflichtig ist, wer nicht geschuldete Staats- oder
Gemeindebeiträge bezogen hat. Die ungetrennt lebenden Ehegatten
haften für sich und ihre unmündigen Kinder solidarisch.
3-5 Unverändert.
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Vortrag
der Landwirtschaftsdirektion an den Regierungsrat
zuhanden des Grossen Rates
betreffend Einführungsgesetz zum Landwirtschaftsgesetz
(Änderung)

1. Anlass zur Revision

Das Einführungsgesetz zum eidg. Landwirtschaftsgesetz vom 3. Oktober 1951
(EG LwG) stammt aus dem Jahre 1960. Es wurde seither bloss geringfügig
verändert. Den heutigen Verhältnissen genügt es nur noch teilweise. Insbesondere
erfüllt es die Anforderungen nicht in jeder Hinsicht, die heute an die Bestimmtheit

von Rechtsgrundlagen gestellt werden. Das Gesetz muss deshalb aktualisiert

und an die geltenden Massstäbe angepasst werden.

2. Die wichtigsten Neuerungen

Die Revisionsvorlage soll
— Vergütungen und Beiträge an landwirtschaftliche Organisationen regeln,

denen der Staat Aufgaben überträgt (wie die Durchführung von Berufsprüfungen)
oder deren Tätigkeit für die bernische Landwirtschaft nutzbringend ist

(wie die Veranstaltung von berufsbildenden Kursen und Vorträgen);
— eine gesetzliche Basis zur finanziellen Unterstützung von Unternehmen schaffen,

die aus landwirtschaftlicher Sicht erwünscht und förderungswürdig sind
(z.B. Selbsthilfemassnahmen, Pflanzenschutzversuche, Interessenwahrung
der Berglandwirtschaft);

— klare Grundlagen zur Heranziehung privater landwirtschaftlicher Organisationen
auf dem Gebiet der Betriebsberatung schaffen;

— die angemessene Förderung umweltschonender Massnahmen und der
Berglandwirtschaft erlauben;

— die zum Teil unumgänglichen Vorschusszahlungen insbesondere an beauftragte

Organisationen ermöglichen;
— die Rückforderung von Zahlungen gestatten, die zu Unrecht ausgerichtet wurden;

— organisatorische Verbesserungen einführen, und
— die bestehenden Vorschriften inhaltlich, sprachlich und redaktionell an die

heutigen Verhältnisse anpassen.

Die staatliche Tätigkeit wurde in den letzten 20 Jahren namentlich in den Bereichen

Bildung und Beratung stark ausgeweitet. Zum einen wurden neue
Bildungsinstitute eröffnet. Zum andern wurden allen Fachschulen Beratungsdienste

angegliedert. Bestimmte Aufgaben wurden privaten landwirtschaftlichen
Organisationen übertragen (Prüfungswesen, Kurse, buchhalterische Beratung). In

den kantonalen Erlassen wurde diese Entwicklung nur ungenügend verankert. Es
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wurde auch unterlassen, die Möglichkeit zur Bevorschussung gewisser Leistungen

von externen Organisationen vorzusehen. Diese sind nur bei einigermassen
kontinuierlichem Mittelzufluss in der Lage, die übernommenen Aufgaben zu
erfüllen (Führung von Sekretariaten und Buchhaltungsdiensten, Betrieb von
technischen Lehranstalten, Durchführung von Prüfungen). Mit der Revision sollen
solche Mängel beseitigt und den heutigen Strukturen und Tätigkeiten ange-
passte Grundlagen geschaffen werden. - Im weiteren sollen gesetzliche Grundlagen

aufgenommen werden, um den Anliegen des Umweltschutzes in der
Landwirtschaft noch vermehrt zum Durchbruch zu verhelfen.

3. Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens
Fast alle Vernehmlassungsadressaten begrüssten die Teilrevision. Die SVP
betonte, die staatlichen Leistungen dürften nicht eingeschränkt werden. Andere
Parteien (SP, EVP und NA) und einzelne Verbände (Bauernverband,
Gewerkschaftsbund) wünschten eine stärkere Berücksichtigung der Interessen des
Umweltschutzes und der Berglandwirtschaft. Angeregt wurden insbesondere
Beitragsleistungen für mechanische Unkrautbekämpfung, Untersaaten und an die
Unfallversicherung von Arbeitskräften im Berggebiet.

Aufgrund des Vernehmlassungsergebnisses wurden die Anliegen des
Umweltschutzes noch stärker gewichtet. Auch für die Landwirtschaft in den Berggebieten

wurde eine ausgeprägtere Förderung vorgesehen (insbesondere durch die
starke Erhöhung der Tierversicherungsbeiträge). Da die Revision mit Blick auf
die Bemühungen um den Ausgleich des Staatshaushaltes im wesentlichen
kostenneutral bleiben muss, wurde auf weitere Beitragsleistungen (wie die im Ver-
nehmlassungsverfahren beantragten) verzichtet.

4. Personelle und finanzielle Auswirkungen
Die Teiländerung des EG LwG ist mit keinen bedeutenden Mehraufwendungen
verbunden. Gewisse Beitragsleistungen fallen weg (Beiträge an Maschinenanschaffungen,

an Zusatzversicherungen für hochwertige Zuchttiere und an
Unfallversicherungsprämien). Neu vorgesehen sind einzig Beiträge an wichtige
Versuche auf dem Gebiet des umweltschonenden Pflanzenschutzes. Solche
Versuche kommen auf kantonaler Ebene nur in begrenztem Umfang in Frage.
Die daraus resultierenden Abgeltungen werden voraussichtlich einige tausend
Franken pro Jahr betragen. Sie werden durch die Minderausgaben für
Milchanerkennungszeichen aufgewogen. Aus der Erhöhung der Tierversicherungsbeiträge

im Berggebiet werden Mehrkosten in Höhe von 0,5 Millionen Franken pro
Jahr entstehen.

5. Erläuterung der einzelnen Änderungen
Artikel 1

Absatz 1: Redaktionelle Anpassung an das Bundesrecht. Für den Bäuerinnenab-
schluss wird der Begriff «Berufsprüfung» verwendet, bei Landwirten kennt das
Bundesrecht die «Fähigkeitsprüfung».
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Absatz 2 und 3: Mit der Durchführung der Prüfungen sind die Ökonomische und
Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Bern (OGG) und der Verband bernischer

Landfrauenvereine (VBL) beauftragt. Die Entschädigung dieser Organisationen

für ihre Aufwendungen ist bisher nicht gesetzlich geregelt (die Kosten
wurden gestützt auf die Verordnung vom 1 7. April 1 974 über die landwirtschaftliche

Berufsbildung [VLB] vergütet). Da hinsichtlich der Entschädigungsfestsetzung
kaum Entscheidungsfreiheit besteht, rechtfertigt sich eine Delegation der

Ausgabenkompetenz an den Regierungsrat.
Absatz 4: Auch die Anliegen des Umweltschutzes sind gebührend miteinzube-
ziehen.

Artikel 2

Redaktionelle Anpassung an die Änderung des Berufsschulgesetzes vom S.No¬
vember 1977.

Artikel 3

Absatz 7: Der Katalog der Schulen wird nachgeführt.
Absatz 3: Redaktionelle Korrektur sowie Einbezug von Umwelt- und Tierschutzanliegen.

Absatz 4: Die Regelung für die Aufsichtskommissionen wird an die heutigen
Bedürfnisse angepasst. Die Einzelheiten sind in der VLB niedergelegt.
Absatz 5: Gemeint ist vor allem die Bewirtung von Gästen im Rahmen von
Abschlussfeiern und Besichtigungen.

Artikel 3 a

Der Kanton Bern ist seit langem Mitglied der genannten Organisationen. Das
wird der Vollständigkeit halber festgehalten. Die Staatsleistungen sind vorgegeben

(ca. Fr. 1,2 Mio. pro Jahr). Die Ausgabenkompetenz ist deshalb zweckmässigerweise

zu delegieren.

Artikel 3 b

Der Kanton ist verschiedenen landwirtschaftlichen Organisationen als Mitglied
beigetreten (u.a. der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für die Bergbevölkerung,

dem Schweizerischen Alpwirtschaftlichen Verein, der Schweizerischen
Vereinigung zur Wahrung der Gebirgsinteressen, der Schweizerischen Vereinigung

zur Förderung der Betriebsberatung in der Landwirtschaft, der Schweizerischen

Zentralstelle für Gemüsebau, der Agrosuisse und der Schweizerischen
Vereinigung für Industrie und Landwirtschaft). Er kann auf diese Weise an den
Erkenntnissen und Leistungen dieser Gruppierungen teilhaben und einschlägige
Informationen gewinnen. Zugleich unterstützt er mit seinen Beitragsleistungen
das Wirken dieser Organisationen. Der Begriff Anstalt ist in umfassendem Sinne
zu verstehen. Gemeint sind auf Dauer ausgelegte Institutionen in jeder Rechtsform.

Artikel 4

Absatz 1 : Auch in der Betriebsberatung soll den Anliegen des Umweltschutzes
Rechnung getragen werden. Zudem ist heute nicht mehr vorab eine
Produktionssteigerung anzustreben, sondern vielmehr eine Optimierung der Produktion.

Absatz 2: Das Landwirtschaftsgesetz verpflichtet die Kantone, Beratungsdienste
einzurichten. Der Kanton Bern hat seine Dienste kontinuierlich ausgebaut und
vermittelt heute eine umfassende Beratung. Einbezogen wurden auch die
hauswirtschaftlichen Belange. Insgesamt sind 28 voll- und 23 nebenamtliche Berater
sowie acht hauswirtschaftliche Beraterinnen tätig. Sie betreuen rund 400 Gruppen

mit über 8000 Teilnehmern. Ausserdem wird jedes Jahr in mehr als 10000
Fällen Einzelberatung geleistet.
Absatz 3: Recht oft werden die Beratungsdienste in besonderem Masse, für
spezielle Fragen oder durch Nichtlandwirte in Anspruch genommen (Gutachten
usw.). In solchen Fällen soll ein angemessenes Entgelt zugunsten der Staatskasse

erhoben werden.

Artikel 4 a

Gewisse Beratungsaufgaben wurden Organisationen ausserhalb der Staatsverwaltung

übertragen. Insbesondere erfolgt die Beratung in Buchhaltungsfragen
durch hiefür spezialisierte Organisationen (Buchhaltungsringe). Diese erhalten
von Bund und Kanton Beiträge. Im Berner Jura ist die «Association des groupes
d'études rurales du Jura Bernois» auf dem ganzen Feld der Betriebsberatung
tätig. Die Beratung im biologischen Landbau geschieht durch die Forschungsanstalt

Oberwil. — Die Schulen stellen diesen Organisationen zum Teil Räume und
Einrichtungen zur Verfügung. Das ermöglicht zum einen eine enge Zusammenarbeit

mit den staatlichen Beratungsdiensten. Zum andern werden dadurch die
Kosten dieser Organisationen und die vom Kanton zu erbringende Abgeltung
gesenkt. Für die Benützung staatlicher Einrichtungen ausserhalb ihres Auftrages
haben die Organisationen ihrerseits ein Entgelt zu entrichten. Dieses ist in
Vereinbarungen festzulegen.

Artikel 5

Absatz 1 : Die Vorschrift enthält die Regelung von alt Artikel 4 Absatz 3. Veranstalter

von berufsbildenden Kursen ist vor allem die OGG. Sie führt alljährlich
ungefähr 400 berufsbildende Anlässe mit ca. 20000 Teilnehmern durch. Die
OGG erfüllt mit ihrem breiten Angebot recht eigentlich die Aufgaben der
Erwachsenenbildung im ländlichen Gebiet.
Absatz 2: Der Bund anerkennt und unterstützt die Landjugendorganisationen als
Veranstalter berufsbildender Anlässe. Insbesondere leistet er Beiträge an die
Personalkosten und an die Entschädigungen für Kurs-, Wettbewerbs- und
Gruppenleiter. Der Kanton übernimmt seit langem die Spesen für die regionalen
Landjugend-Betreuer. Diese Praxis wird nunmehr gesetzlich niedergelegt.
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Absatz 3: Diese Bestimmung hält die Möglichkeit fest, Organisationen finanziell
zu unterstützen, die durch ihre Tätigkeit die bernische Landwirtschaft im
allgemeinen oder in besonderen Bereichen fördern (z. B. die Volkswirtschaftskammer
des Berner Oberlandes oder der Cercle Agricole du Jura Bernois). Solche
Zahlungen wurden bereits früher geleistet. Für den Begriff Anstalt gilt das zu Artikel

3 b Gesagte.

Artikel 5a

Absatz 1 bis 3: Die Umschreibung der anrechenbaren Kosten richtet sich nach
derjenigen des Bundes. Es wäre nicht sinnvoll, wenn verschiedene Abrechnungen

erstellt werden müssten.
Absatz 4: Die Bemessungsgrundsätze sollen die Lenkung der Staatsleistungen
in die als besonders unterstützungswürdig erkannten Richtungen erlauben. Der
Begriff der umweltschonenden Produktion ist nicht einer bestimmten
Produktionsrichtung verhaftet. Er umfasst die Vorgehensweisen, welche die Umwelt
möglichst wenig belasten.

Artikel 7

Im Sinne eines Leitbildes wird die Zielsetzung der staatlichen Leistungen festgehalten.

Artikel 7 a

Der Kanton soll die Möglichkeit erhalten, seine Zahlungen von der Einhaltung
bestimmter Randbedingungen abhängig zu machen. Denkbar sind vor allem
Bedingungen hinsichtlich der betriebseigenen Futtergrundlage und in bezug auf
den Tierbestand (z. B. nicht mehr als drei Düngergrossvieheinheiten pro Hektare
landwirtschaftlicher Nutzfläche).

Artikel 7 b

Die Durchführung von landwirtschaftlichen Ausstellungen, die ein grösseres
Publikum erreichen, liegt im Interesse der bernischen Landwirtschaft (z.B. das
«Grüne Zentrum» an der BEA in Bern). Sie soll wie bisher mit finanziellen
Leistungen unterstützt werden. Besonders gefördert werden sollen Ausstellungen,
die nicht nur der Absatzförderung dienen, sondern auch der Verbreitung neuer
Erkenntnisse für die Produktion, insbesondere auf dem Gebiet des
Umweltschutzes.

Artikel 9

Beiträge an Maschinenanschaffungen leistet der Bund seit Mitte der siebziger
Jahre nicht mehr. Weil die Leistungen des Kantons an die Bundesbeiträge
gebunden sind, entfielen auch sie. Für Maschinenanschaffungen können
Investitionskredite beansprucht werden. Artikel 9 ist deshalb überholt und aufzuheben.

Artikel 17

Der Bund bezeichnet die zu fördernden Rassen heute nicht mehr gebietsweise.
Absatz 2 ist daher obsolet.

Artikel 18

Absatz 1: Anpassung an das Bundesrecht (Art. 6 der Verordnung vom 29.
August 1958 über die Rindvieh- und Kleinviehzucht; VRK).
Absatz 2 und 3: Die «Abteilung für Landwirtschaft» wurde mittlerweile in
«Bundesamt für Landwirtschaft» umbenannt.

Artikel 23 und 24

Auf Antrag der Zuchtverbände können pflichtvergessene Zuchtbuchführer und
Kontrolleure von der zuständigen kantonalen Behörde ihres Amtes enthoben
werden (Art. 84 und 85 VRK). Welche Behörde im Kanton Bern «zuständig» sei,
konnte trotz eingehender rechtlicher Erörterungen verschiedener Amtsstellen
nicht restlos geklärt werden. Die Zuständigkeitsfrage wird deshalb ausdrücklich
beantwortet.

Artikel 26

Die Genossenschaft für Schlachtvieh- und Fleischversorgung ist für die Auszahlung

der Ausmerzbeiträge besorgt. Der Regierungsrat wird nunmehr ausdrücklich

ermächtigt, solche Verwaltungsaufgaben soweit zweckmässig zu delegieren.

Artikel 34

Absatz 1: Hingewiesen wird auf das Viehversicherungsgesetz vom 5. Februar
1974.
Absatz 2: Der Kanton gewährt seit langem Beiträge an die Tierversicherungsprämien

(Fr.4.— für Rindvieh im Berggebiet, Fr.3.— für Rindvieh im Tal, Fr.2.— für
Ziegen und Schafe). Seit dem Wegfallen der Bundesunterstützung hat sich das
Vermögen vieler Viehversicherungen stark vermindert. Weil die Viehhaltung im
Berggebiet einen besonderen Stellenwert hat und das Einkommen der Bergbauern

deutlich unter demjenigen der Landwirte im Tal liegt, erscheint es als
gerechtfertigt, die Leistungen an die Tierversicherung im Berggebiet zu verdoppeln.

Artikel 35

Die freiwillige Tierversicherung soll ebenfalls im bisherigen Rahmen finanziell
gefördert werden. — Die freiwillige Versicherung von Zuchtschweinen wurde
jedoch weder vom Bund noch vom Kanton jemals mit Beiträgen unterstützt. Solche

Leistungen sind auch in Zukunft nicht vorgesehen. Der Hinweis in Absatz 1

und der ganze Absatz 4 können deshalb aufgehoben werden.
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Artikel 36 und 37

An die Zusatzversicherung für hochwertige Zuchttiere hat der Kanton nie
Beiträge ausgerichtet. Der Bund hat seine Leistungen 1977 definitiv eingestellt. Die
Bestimmungen über die Zusatzversicherung sind daher zu streichen.

Artikel 38

Mit der Festlegung des Beitragsrahmens im Gesetz wird das Viehversicherungsdekret
entbehrlich. Es kann aufgehoben werden.

Artikel 39

Absatz 1 : Die bisherige Formulierung wirkt veraltet.
Absatz 2: Der Vollständigkeit halber wird erwähnt, dass der Kanton einen
milchwirtschaftlichen Kontroll- und Beratungsdienst (MKBD) unterhält. Die Einzelheiten

über den MKBD sind in der milchwirtschaftlichen Kontrollverordnung vom
18. Dezember 1974 geregelt. Teile des Berner Jura und das Laufental werden
durch angrenzende Kontroll- und Beratungsdienste betreut.
Absatz 3: Die Anerkennungsplaketten «für gute Milch» werden seit einigen Jahren

abgegeben und von den Milchproduzenten sehr geschätzt. Aus der
Zunahme der Bezugsberechtigten darf auf eine qualitätsfördernde Wirkung
geschlossen werden. Der Kanton übernimmt neu nicht mehr die gesamten Kosten,
sondern nur noch höchstens die Hälfte.

Artikel 39 a

Die Prämierung der Alpmulchen zeigt ebenfalls deutlich qualitätsfördernde
Wirkung. Sie wird seit den dreissiger Jahren praktiziert und von Bund und Kantonen
finanziert. Die Fachexperten werden zur Bewertung der Produkte eingesetzt.

Artikel 40

Absatz 1: Die kantonalen Aufgaben werden neu und ohne Hinweis auf die
Bundesvorschriften umschrieben, weil der Bund seine Massnahmen vermehrt auf
Krankheiten von gesamtschweizerischer Bedeutung beschränkt. Mitunter sind
jedoch auch regionale oder lokale Bekämpfungsaktionen nötig. Ebenso wichtig
ist die Überwachung des Gesundheitszustandes der Kulturen. Der Oberbegriff
des Schadenerregers schliesst Krankheitserreger, Schädlinge und Unkräuter mit
ein. Die Rücksichtnahme auf die Belange des Umweltschutzes wird ausdrücklich

festgeschrieben.
Absatz 2: Die eidg. Pflanzenschutzverordnung vom 5. März 1962 verhält die
Kantone, für die Vermittlung der erforderlichen Kenntnisse zu sorgen (Art. 4 und
6 der Verordnung).

Artikel 41

Absatz 1 : Eine sinnvolle Bekämpfung umfasst auch Vorbeugemassnahmen. Das
wird ausdrücklich festgehalten. Beitragsleistungen gestützt auf diese Vorschrift
sind selten. Sie sollen namentlich bei überregionalen Grossaktionen möglich
sein und vorab umweltschonende Massnahmen fördern (vgl. zum Begriff
umweltschonend die Bemerkung zu Art. 5 a).
Absatz 2 und 3: Die Kenntnisse über umweltschonende Schutzmassnahmen
müssen vertieft werden. Einschlägige Versuche und die Bekanntmachung wichtiger

Ergebnisse sollen durch Staatsbeiträge gefördert werden. Bekämpfungs-
massnahmen müssen sodann an Kulturen erprobt werden. Landwirte, die ihre
Kulturen für Versuche zur Verfügung stellen und eine Einbusse erleiden, sollen
eine Entschädigung erhalten.

Artikel 42

Die Beiträge an die Hagelversicherungsprämien werden seit langem nach den
genannten Kriterien festgelegt. Diese werden nunmehr ins Gesetz übernommen.

Zugleich wird der Regierungsrat ermächtigt, die Beiträge in diesem Rahmen

(ca. Fr.400000- pro Jahr) in eigener Kompetenz zu sprechen.

Artikel 44

Die Begriffe «Dienstbote» und «Dienstverhältnis» sind veraltet. Sie werden
durch die heute gebräuchlichen Bezeichnungen des Obligationenrechts ersetzt.

Artikel 45

Massgebend sind die Artikel 304a und 294ff. der Zivilprozessordnung. Danach
ist das Verfahren unter Vorbehalt mutwilliger Prozessführung kostenlos.

Artikel 46 und 47

Seit dem I.Januar 1984 gilt das Bundesgesetz über die Unfallversicherung.
Seither leisten Bund und Kanton keine Beiträge an die Unfallversicherungsprämien

mehr. Die beiden Artikel können deshalb aufgehoben werden.

Artikel 49a

Zahlreiche beauftragte Institutionen können ihren Betrieb nur aufrecht erhalten,
wenn zumindest ein Teil der Beiträge vorschussweise ausgerichtet wird. Ohne
Teilzahlungen können diese Organisationen die fixen Kosten (Personal,
Gebäude, Material) nur bezahlen, wenn sie Kredite aufnehmen. Die Kreditzinsen
verteuern den Betrieb und lassen die Kantonsleistungen ansteigen. Deshalb
wird eine gesetzliche Grundlage für Vorschussleistungen geschaffen. Betroffen
sind vor allem die landwirtschaftlichen Techniken, die OGG, der Verband der
bernischen Landfrauenvereine, die Buchhaltungsringe und die Zuchtverbände.
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Artikel 49 b

Zu regeln ist auch die Rückerstattungspflicht für den Fall, dass Beiträge ohne
Rechtsgrund erwirkt wurden oder der Rechtsgrund nachträglich dahinfällt.

Artikel 49 c

Wer nicht bereit ist, die Vorschriften über den Umweltschutz und den
Gewässerschutz einzuhalten, schädigt die Allgemeinheit durch sein Verhalten. Er soll
deshalb ganz oder teilweise vom Bezug von Staatsleistungen ausgeschlossen
werden können. Ausschluss oder Kürzung sollen nicht leichthin oder in Bagatellfällen

verfügt werden, sondern für krasse Fälle vorbehalten bleiben. Die
Massnahme soll namentlich dort eingesetzt werden, wo eine Verhaltensänderung
dringend geboten ist.

Artikel 50

Der Rechtsweg wird nach dem heute üblichen Muster ausgestaltet. Es soll dem
Regierungsrat jedoch unbenommen bleiben, vor dem Beschwerdeverfahren
eine Einsprachemöglichkeit vorzusehen, wo dies als nützlich erscheint.

Artikel 52

Im Interesse der Verwaltungsökonomie wird die Entscheidbefugnis im Regelfall
den Dienststellen übertragen, welche die Geschäfte bearbeiten.

Abschnitt II

Die genannten Vorschriften über die Viehversicherung werden durch die Revision

entbehrlich und können aufgehoben werden.
Die Berechnung der Beiträge an die Berufsschulverbände ist durch Gesetz und
Dekret im einzelnen festgelegt. Es ist nicht sinnvoll, dass der Grosse Rat alljährlich

noch förmlich über die Staatsleistungen beschliesst. Er hat keine
Entscheidungsfreiheit. Die Ausgabenkompetenz wird deshalb an den Regierungsrat
delegiert.

Bern, 24. November 1987 Der Direktor der Landwirtschaft: Siegenthaler

CT)
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Einführungsgesetz
zum Bundesgesetz über die Förderung der
Landwirtschaft und die Erhaltung des Bauernstandes
(Landwirtschaftsgesetz)
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschtiesst:

I.

Das Einführungsgesetz vom 25. September 1960 zum Bundesgesetz

über die Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung des
Bauernstandes wird wie folgt geändert:

Titel

Einführungsgesetz zum Landwirtschaftsgesetz (EG LwG)

Landwirt- Art. 1 1 «Lehrabschluss- und Berufsprüfungen» wird ersetzt durch
Berufslehre «Lehrlings-, Berufs- und Fähigkeitsprüfungen».

2 Der Kanton vergütet den beauftragten Organisationen die
Aufwendungen, die mit der zweckmässigen und rationellen Auftragserfüllung

verbunden sind und nicht durch Einnahmen oder Beiträge
Dritter gedeckt werden.
3 Der Regierungsrat entscheidet endgültig über die Vergütungen.
4 «die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnisse» wird
ersetzt durch «die wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und
kulturellen Bedürfnisse».

Landwirtschaftliche

Berufsschulen

Art.2 Die Organisation und Förderung der landwirtschaftlichen
Berufsschule und der Berufsschule für bäuerliche Haushaltlehrtöchter

bilden Gegenstand eines besonderen Gesetzes.

Landwirtschaftliche

Fach- und
Spezialschulen

Art.3 1 Der Kanton unterhält zum Zwecke einer gründlichen
praktischen und theoretischen Aus-, Fort- und Weiterbildung auf dem
Gebiet der Landwirtschaft folgende Fach- und Spezialschulen:
a die landwirtschaftliche Schule Rütti,
b die land- und hauswirtschaftliche Schule Schwand,
c die land- und hauswirtschaftliche Schule Waldhof,

888
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d die Bergbauern- und Haushaltungsschule Hondrich,
e die landwirtschaftliche Schule Seeland,
f die landwirtschaftliche Schule Bäregg,
g die land- und hauswirtschaftliche Schule Berner Jura,
h die Molkereischule Rütti und
/' die Gartenbauschule Oeschberg.
2 Unverändert.
3 Der Unterricht an den Fach- und Spezialschulen soll umweltschonende

und tiergerechte Produktionsweisen miteinbeziehen und auch
die Allgemeinbildung und die bäuerlichen Kulturbestrebungen
fördern.

4 Der Regierungsrat wählt für jeden land- und hauswirtschaftlichen
Fachschulzweig und für jede Spezialschule eine Aufsichtskommission

von fünf bis neun Mitgliedern und umschreibt deren Aufgaben.
An kleinen Schulen kann für den land- und den hauswirtschaftlichen
Zweig eine gemeinsame Aufsichtskommission eingesetzt werden.
Die Amtsdauer beträgt höchstens zwölf Jahre.
5 Der Regierungsrat regelt die Repräsentationsaufwendungen der
Fach- und Spezialschulen.

Landwirt- Art.3a (neu) 1 Der Kanton ist Mitglied
TechriikerTund a des Konkordates vom 30. Juni 1964 über das Schweizerische
Bildungszentren Landwirtschaftliche Technikum,

b des Konkordates vom 14. März 1974 betreffend Technikum für
Obst-, Wein- und Gartenbau in Wädenswil und

c der interkantonalen Stiftung Ecole supérieure de viticulture,
d'oenologie et d'arboriculture et Technicum pour branches agricoles

spéciales de Changins.
2 Er leistet die mit der Mitgliedschaft verbundenen Beiträge und
Ausbildungskosten.
3 Der Regierungsrat entscheidet endgültig über die Staatsleistungen.

Landwirt- Art.3b (neu) 1 Der Kanton kann Mitglied von Organisationen und
Organisationen Anstalten mit landwirtschaftlicher, insbesondere berufsbildender

Zielsetzung werden.
2 Er leistet die mit der Mitgliedschaft verbundenen Beiträge und
Ausbildungskosten.
3 Über den Beitritt entscheidet das für die finanziellen Verpflichtungen

aus der Mitgliedschaft zuständige Organ.
o>
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Betriebsberatung Art.4 'Die Betriebsberatung soll unter Berücksichtigung der An-
1 Auf,ra9 liegen des Umweltschutzes die Landwirte laufend mit neuen prakti¬

schen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, insbesondere auch
über wirtschaftliche und umweltschonende Produktionsweisen,
vertraut machen.
2 Der Kanton unterhält einen technischen, betriebswirtschaftlichen
und hauswirtschaftlichen Beratungsdienst.
3 Der Regierungsrat setzt die Unkostenbeiträge für die Inanspruchnahme

des Beratungsdienstes fest.

2. Beauftragte Art.4a (neu) 'Der Regierungsrat kann landwirtschaftlichen Orga-
Orgamsationen nisationen und Fachstellen Beratungsaufgaben übertragen, nament¬

lich den landwirtschaftlichen Buchhaltungsdiensten.
2 Der Kanton vergütet den beauftragten Organisationen und
Fachstellen die Aufwendungen, die mit der zweckmässigen und rationellen

Auftragserfüllung verbunden sind und nicht durch Einnahmen
oder Beiträge Dritter gedeckt werden.
3 Der Regierungsrat entscheidet endgültig über die Vergütungen.
4 Die beauftragten Organisationen und Fachstellen haben der
Landwirtschaftsdirektion Einblick in die Unterlagen zu gewähren, die mit
der Auftragserfüllung zusammenhängen, und die für statistische
Zwecke erforderlichen Angaben zu liefern.
5 Die Schulen regeln die Benützung staatlicher Einrichtungen durch
beauftragte Organisationen und Fachstellen in Vereinbarungen.
Diese bedürfen der Genehmigung des nach der Finanzkompetenzordnung

zuständigen Organs.

Unterstützungs- Art. 5 (neu) 1 Der Kanton kann Kurse, Wettbewerbe und Vorträge,
^Gegenstand d'e von landwirtschaftlichen Organisationen veranstaltet werden

und berufsbildend sind, durch Beiträge unterstützen.
2 Er kann den regionalen Betreuern und Betreuerinnen von
Landjugendorganisationen Entschädigungen für Verpflegung und
Fahrtauslagen im Rahmen ihrer Betreuungstätigkeit ausrichten.
3 Er kann Organisationen und Anstalten, die im Interesse der
bernischen Landwirtschaft tätig sind, einmalige oder jährliche
Unterstützungsbeiträge ausrichten.

2. Bemessung Art.5a (neu) 'Die Beiträge an Kurse, Wettbewerbe und Vorträge
werden aufgrund der anrechenbaren Kosten festgesetzt, unter
Berücksichtigung des Nutzens für die bernische Landwirtschaft.
2 Als anrechenbare Kosten gelten die Honorare und die Entschädigungen

für Reise, Verpflegung und Unterkunft der Kursleiter, Refe-

O)
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renten und Sekretariatskräfte sowie die Mietkosten für die benötigten

Räumlichkeiten, soweit sie nicht durch Einnahmen oder Beiträge
Dritter gedeckt werden.
3 Die Entschädigungen für Reise, Verpflegung und Unterkunft richten

sich nach den Ansätzen für das Staatspersonal.
4 Die Beiträge an Organisationen und Anstalten werden festgesetzt
unter Berücksichtigung
a der finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers und
b des Nutzens für die bernische Landwirtschaft, insbesondere

durch Förderung umweltschonender Produktion und der
Landwirtschaft in den benachteiligten Gebieten.

Grundsatz Art. 7 neu)

Die Staatsleistungen an die Landwirtschaft bezwecken, möglichst
viele leistungsfähige bäuerliche Familienbetriebe in der Form von
Voll-, Zu- und Nebenerwerbsbetrieben zu erhalten.

Rand- Art. 7 a (neu)
bedingungen

Der Kanton trifft Massnahmen für eine vorwiegend auf betriebseigener
Bodennutzung beruhende Landwirtschaft. Er kann bei der

Gewährung von Beiträgen und Darlehen entsprechende Randbedingungen

erlassen.

Art. 7b 1 Der Kanton kann bedeutende landwirtschaftliche
Ausstellungen durch Beiträge unterstützen.
2 Die Beiträge werden festgesetzt unter Berücksichtigung
a der finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers und
b des Nutzens für die bernische Landwirtschaft, insbesondere

durch Förderung umweltschonender Produktion und der
Landwirtschaft in den benachteiligten Gebieten.

Art. 9 Aufgehoben.
in Berggebieten

«Dritter Abschnitt: Tierzucht» wird ersetzt durch
«Zweiter Abschnitt: Tierzucht».

Förderung Art. 17 'Unverändert.
2 Aufgehoben.

Landwirtschaftliche

Ausstellungen

Förderungs-
massnahmen

Anerkennung
männlicher
Zuchttiere

Art. 18 1 Männliche Tiere dürfen zur Zucht nur verwendet werden,
wenn sie anerkannt worden sind von
a einer kantonalen Schaukommission,

Antrag der Kommission:
Beiträge für Art.7b (neu) 'Der Kanton unterstützt den biologischen und den
Migrierten"u"d integrierten Landbau mit Beiträgen.
Landbau i2 Die Einzelheiten regelt ein Dekret.

Artikel 7 b (Gemeinsamer Antrag) wird zu Artikel 7 c.

O)
cB



10

b einem dafür als zuständig erklärten Preisgericht der Zuchtverbände

oder
c einer vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement

bezeichneten Kommission.
2 «Abteilung» wird ersetzt durch «Bundesamt».
3 «Abteilung» wird ersetzt durch «Bundesamt».
4 Unverändert.

Führung des
Zuchtbuches

Leistungsprüfungen

Art. 23 1 und 2 Unverändert.
3 Die Landwirtschaftsdirektion entscheidet über die Amtsenthebung

von Zuchtbuchverantwortlichen wegen Pflichtverletzung.

Art. 24 1 und 2 Unverändert.
3 Die Landwirtschaftsdirektion entscheidet über die Amtsenthebung

von Kontrolleuren wegen Pflichtverletzung.

Beitrage Art. 26 1 und 2 Unverändert.
3 Der Regierungsrat kann geeignete Organisationen mit der
Durchführung von Viehabsatzmassnahmen beauftragen.
4 Der Kanton vergütet den beauftragten Organisationen die
Aufwendungen, die mit der zweckmässigen und rationellen Auftragserfüllung

verbunden sind und nicht durch Einnahmen oder Beiträge
Dritter gedeckt werden.

Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 5.

Obligatorische Art. 34 1 Die Durchführung der Rindvieh-, Ziegen- und Schafversi-
Tierversicherung cherung auf Gegenseitigkeit wird durch ein besonderes Gesetz ge¬

regelt.
2 Der Kanton unterstützt die Rindvieh-, Ziegen- und Schafversicherung

durch Beiträge.

Freiwillige Art.35 'Der Kanton unterstützt die freiwillige Versicherung von
Tierversicherung Rindvieh, Tieren der Pferdegattung, Ziegen und Schafen auf genos¬

senschaftlicher oder rein privater Grundlage.
2 und3 unverändert.
4 Aufgehoben.

Zusatz- Art. 36 Aufgehoben.
Versicherung

Kontrolle Art.37 «und zusätzliche» wird aufgehoben.

o>
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Beiträge Art. 38 1 Die Beiträge an die obligatorische Versicherung betragen
im Berggebiet gemäss eidgenössischem Viehwirtschaftskataster
höchstens die Hälfte der durchschnittlichen Versicherungsprämien,
im Talgebiet höchstens ein Viertel.
2 Die Beiträge an die freiwillige Versicherung betragen höchstens
zwei Drittel der Beiträge an die obligatorische Versicherung, für
Tiere der Pferdegattung höchstens ein Fünftel der durchschnittlichen

Prämie.
3 Der Regierungsrat regelt die Beiträge und ihre Ausrichtung durch
Verordnung.

«Vierter Abschnitt: Milchwirtschaft» wird ersetzt durch
«Dritter Abschnitt: Milchwirtschaft».

Qualitäts- Art. 39 1 «gesund und fehlerfrei» wird ersetzt durch «eine ein-
iorimrä^9emeinen wandfreie Qualität aufweist».

2 Er unterhält einen milchwirtschaftlichen Kontroll- und Beratungsdienst.

Er leistet Beiträge an ausserkantonale Dienste, soweit diese
für Teile des Kantonsgebietes die Kontroll- und Beratungsaufgaben
erfüllen.
3 Er kann zur Förderung der Milchqualität bis zu 50 Prozent der
Kosten von Anerkennungszeichen für die Produktion einwandfreier
Milch übernehmen.

2. Spezialitäten Art.39a (neu) 1 Der Kanton kann zur Förderung der aus Milch her-
wîrtschaft gestellten Spezialitäten der Alpwirtschaft Beiträge bis zu 55 Prozent

ausrichten an
a die Prämierung guter Alpmulchen und
b die Besoldung nichtständiger Fachexperten und ihre Entschädigung

für Reise, Verpflegung und Unterkunft.
2 Der Regierungsrat kann die vom Bund anerkannten Ansätze
anwendbar erklären.

Pflanzenschutz Art. 40 1 Der Kanton trifft Massnahmen zum Schutz der Kulturen
vor Schädlingen und anderen Schadenerregern unter Berücksichtigung

der Anliegen des Umweltschutzes.
2 Er führt Aus- und Fortbildungskurse auf dem Gebiet des Pflanzenschutzes

durch.

Antrag der Kommission:
Förderung Art. 40 (neu) 1 Der Kanton fördert naturnahe Bewirtschaftungsfor-
Bewlrtschaftungs- men- Er fördert Massnahmen zur pflanzlichen Bodenbedeckung, um
formen Auswaschung und Bodenerosion zu minimieren. Er kann an geeig¬

nete Anbauformen Beiträge ausrichten.
2 Die Einzelheiten regelt ein Dekret.

Artikel 40 (Gemeinsamer Antrag) wird zu Artikel 40a.



12

Beiträge Art.41 1 Der Kanton kann Vorbeuge- und Bekämpfungsmassnah-
men gegen Schädlinge und andere Schadenerreger mit Beiträgen
unterstützen. Er fördert in erster Linie umweltschonende Massnahmen.

2 Er kann an wichtige Versuche im Interesse des umweltschonenden
Pflanzenschutzes Beiträge leisten und Ertragseinbussen

entschädigen, die durch solche Versuche entstehen.
3 Er kann die Verbreitung wichtiger Erkenntnisse ganz oder
teilweise finanzieren.
4 Die Staatsleistungen werden unter Berücksichtigung des Nutzens
für Landwirtschaft und Umwelt festgesetzt.

Versicherung
und Verhütung
von Elementarschäden

Art. 42 1 Der Kanton kann Beiträge leisten an
a die Versicherung von Hagel- und Elementarschäden und
b Massnahmen zur Verhütung von Frost- und Hagelschäden.
2 Die Beiträge an die Versicherung betragen
a bis zu 6 Prozent der Prämien in Gebieten, in denen für die

Gefahrenklasse 2 eine Prämie bis 4 Prozent des Versicherungswertes zu
bezahlen ist;

b bis zu 1 5 Prozent der Prämien in Gebieten, in denen für die
Gefahrenklasse 2 eine Prämie über 4 Prozent des Versicherungswertes
zu bezahlen ist;

c bis zu 20 Prozent der Prämien für Rebkulturen.
3 Der Regierungsrat entscheidet endgültig über die Beiträge.

Sechster Titel:
«Dienstverhältnis» wird ersetzt durch «Arbeitsverhältnis».

Arbeitsvertrag Art.44 1 «Dienstbotenstandes» wird ersetzt durch «Arbeitnehmer-
Standes».
2 Der Regierungsrat erlässt einen Normalarbeitsvertrag für
Betriebs- und Hausangestellte in der Landwirtschaft.
3 Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin hat dem Angestellten zu
Beginn des Arbeitsverhältnisses ein Exemplar des Normalarbeitsvertrages

auszuhändigen.
4 Unverändert.

Verfahren bei Art.45 1 Die Landwirtschaftsdirektion bestellt zur Schlichtung von
Streitigkeiten Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis eine Auskunfts- und Bera¬

tungsstelle, deren Dienste von beiden Parteien kostenlos
beansprucht werden können.

-2?
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2 Wird der Zivilrichter angerufen, beurteilt dieser die Streitigkeiten
nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung. Das Verfahren ist
unter Vorbehalt mutwilliger Prozessführung kostenlos.

Art.46 und 47 Aufgehoben.

Vorschuss Art. 49 a (neu) Der Regierungsrat kann bis zur Höhe der voraus¬
sichtlich zu gewährenden Vergütungen, Beiträge und Ausbildungskosten

Vorschüsse ausrichten.

Rückerstattung Art. 49 b (neu) 'Zu Unrecht bezogene Staatsleistungen sind zu¬
rückzuerstatten.
2 Die Rückforderung fällt in die Zuständigkeit der Dienststelle, deren

Geschäftsbereich der Beitrag beschlägt.
3 Der Rückerstattungsanspruch verjährt nach den Vorschriften des
Bundesrechts.

Ausschluss oder Art. 49 c neu) Landwirte und Landwirtinnen, welche die Vor-
' '2 li schritten über den Umweltschutz oder den Gewässerschutz miss¬

achten, können auf behördliche Mitteilung hin ganz oder teilweise
von der Berechtigung zum Bezug von Staatsleistungen ausgeschlossen

werden.

Rechtsschutz Art.50 'Gegen Verfügungen, die gestützt auf dieses Gesetz und
seine Ausführungsvorschriften erlassen werden, kann bei der
Landwirtschaftsdirektion Beschwerde erhoben werden, wenn diese nicht
selber verfügt.
2 Verfügungen der Landwirtschaftsdirektion unterliegen der
Einsprache.

3 Einsprache- und Beschwerdeentscheide der Landwirtschaftsdirektion

können nach den Vorschriften des Verwaltungsrechtspflegegesetzes

angefochten werden.

Vollzug Art. 52 ' Der Regierungsrat erlässt die zum Vollzug erforderlichen
Ausführungsvorschriften.
2 Der Vollzug des Landwirtschaftsgesetzes vom 3. Oktober 1951
und der Ausführungserlasse obliegt den Dienststellen der
Landwirtschaftsdirektion, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
3 Unverändert.

II.

1. Das Viehversicherungsgesetz vom 5. Februar 1974 wird wie folgt
geändert:

o>
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Art. 22 1 Aufgehoben.
2-7 Unverändert.

2. Das Gesetz vom 6. Juni 1971 über die landwirtschaftliche Berufsschule

und die Berufsschule für bäuerliche Haushaltlehrtöchter wird
wie folgt geändert:

Art. 35 1-3 Unverändert.
4 Der Regierungsrat entscheidet endgültig über die Staatsleistungen.

3. Das Viehversicherungsdekret vom 5. Februar 1974 wird aufgehoben.

III.

Der Regierungsrat bestimmt das

Bern, 1 .Juli/9. Dezember 1987

Bern, 24. November 1987

Inkrafttreten dieser Änderungen.

Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: Müller
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Im Namen der Kommission

Der Präsident:
Schmied, Moutier



Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Dekret
über die Organisation der Wirtschaftsförderung
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Das Dekret vom 15. September 1971 über die Organisation der
Wirtschaftsförderung wird wie folgt geändert:

I. Massnahmen bei Grundstücken

Zuständigkeit Art. 1 1 Der Delegierte für die Wirtschaftsförderung unterbreitet
dem Regierungsrat Anträge zu Beschlüssen, mit denen der Staat zur
Wirtschaftsförderung Grundstücke erwirbt, andere Rechte daran
begründet, sich nötigenfalls an Immobiliengesellschaften vorübergehend

beteiligt, Grundstücke überträgt, die Erschliessung von
Baugrundstücken sowie die Instandstellung von Gebäuden übernimmt
oder sich daran beteiligt (Art. 3 des Gesetzes).
2 Unverändert.
3 Klammerausdruck (Art.3 Abs.4 des Gesetzes) wird ersetzt durch
(Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes)

Grundstückfonds Art.2 «Fonds für Landerwerb und -erschliessung» wird ersetzt
durch «Grundstückfonds»

und Klammerausdruck (Art. 3 Abs. 3 des Gesetzes) wird ersetzt
durch (Art. 3 a des Gesetzes)

Gesellschaft
zur Förderung
der bernischen
Wirtschaft

Grundsatz

II. Finanzielle Massnahmen

Art. 3 1-3 Unverändert.
4 Klammerausdruck (Art. 5 des Gesetzes) wird ersetzt durch
(Art. 4 b Bst.gdes Gesetzes)

III. Einarbeitung, Umschulung, Weiterbildung

Art.6 1 Der Staat fördert die Einarbeitung, Umschulung und
Weiterbildung von Arbeitskräften namentlich durch Zuschüsse an die
Lohnkosten und durch Spesenentschädigungen.
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2 Unverändert.

Finanzierung Art.7 1 «20 Prozent» wird ersetzt durch «50 Prozent» und
«40 Prozent» wird ersetzt durch «70 Prozent»
2 Unverändert.

Beratende
Kommission zur
Förderung
der bernischen
Wirtschaft

IV. Organisation

Art. 8 Aufgehoben.
2 Unverändert.
3 «der Adjunkt» wird ersetzt durch «ein Adjunkt»
4 Unverändert.

Delegierter
und Adjunkte;
1. Anstellungsverhältnis

Art.9 1 Der Regierungsrat ernennt eine mit der Wirtschaft
vertraute Persönlichkeit zum Delegierten für die Wirtschaftsförderung
und zwei Adjunkte (Art. 12 des Gesetzes bzw. Art. 8 des
Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Investitionshilfe für Berggebiete

vom 6. Mai 1975).
2 Das Dienstverhältnis des Delegierten wird durch Vertrag geordnet.

3 Der Delegierte oder einer der Adjunkte muss französischer
Muttersprache sein.

2 Stellung Art. 10 Unverändert.
2 Die Adjunkte sind Mitarbeiter des Delegierten, der ihnen ihre
Aufgaben zuweist.
3 Aufgehoben.

V. Koordination und Zusammenarbeit

Koordinations- Art. 11 Aufgehoben.

II.

Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Änderung. Er kann ein zeitlich gestaffeltes Inkrafttreten beschlies-
sen.

N>
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Bern, 1. Juli/1 6. Dezember 1987

Bern, 7. Dezember 1987

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident: Müller
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Im Namen der Kommission

Der Präsident:
Marthaler, Kirchlindach
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Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Dekret
über die Organisation der Jugendrechtspflege
(Änderung)

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

I.

Das Dekret über die Organisation der Jugendrechtspflege vom
18. Mai 1972 wird wie folgt geändert:

Jugendgerichts- Art. 1 1 Das Kantonsgebiet wird in folgende Jugendgerichtskreise
kre,se eingeteilt:

1. Oberland (unverändert);
2. Bern-Mittelland mit Gerichtssitz in Bern, umfassend den

Grossratswahlkreis Bern-Land (ohne Einwohnergemeinde Köniz) und
die Amtsbezirke Konolfingen, Laupen, Schwarzenburg und Sefti-
gen;

3. Bern-Stadt mit Gerichtssitz in Bern, umfassend die Einwohnergemeinden

Bern und Köniz;

4. Emmental—Oberaargau (unverändert);
5. Seeland mit Gerichtssitz in Biel, umfassend die Amtsbezirke

Aarberg, Biel, Büren, Erlach, Laufen und Nidau;

6. Berner Jura (unverändert).
2 Unverändert.

b Fachrichter Art.4 Unverändert.
2 Von den Fachrichtern des Jugendgerichtskreises Seeland müssen
zwei französischer Muttersprache sein und ein Fachrichter muss im
Amtsbezirk Laufen Wohnsitz haben.

II. Übergangsbestimmungen
1. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes sind die Anzeigen beim örtlich

zuständigen Gericht einzureichen; im übrigen bleibt unter
Vorbehalt von Ziffer 2 das mit der Sache befasste Gericht zuständig.
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2. Es dürfen nicht mehrere Verfahren gegen dieselbe Person bei
verschiedenen Jugendgerichten hängig sein; in solchen Fällen
verständigen sich die zuständigen Jugendgerichtspräsidenten über
den Gerichtsstand.

3. Können sie sich nicht einigen oder bestehen besondere Verhältnisse,

bezeichnet der Jugendstaatsanwalt das zuständige
Gericht.

4. Mit dem Inkrafttreten dieser Dekretsänderung gelten die
amtierenden Fachrichter des Jugendgerichtes des Seelandes weiterhin
als gewählt.

III.

Dieses Dekret tritt auf den I.März 1988 in Kraft.

Bern, 19. August/
9. Dezember 1987

Bern, 23. November 1987

Vom Bundesrat genehmigt am

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident: Müller
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Im Namen der Kommission

Der Präsident: Schmitz



Vortrag
der Finanzdirektion an den Regierungsrat zuhanden des
Grossen Rates betreffend die Volksinitiative
«100000 Franken sind genug»

1. Ausgangslage
Am 7. August 1986 hat Herr Michel Seiler, Trubschachen, bei der Staatskanzlei
die Volksinitiative «100000 Franken sind genug» mit 12 746 gültigen
Unterschriften eingereicht. Der Text der Initiative lautet wie folgt:

«100000 Franken sind genug»
Ergänzung des Gesetzes über das Dienstverhältnis der Behördemitglieder und
des Personals der bernischen Staatsverwaltung vom 7. Februar 1954 durch
einen neuen Artikel 20bls mit folgendem Wortlaut:
«Die jährlichen Bruttobesoldungen der Mitglieder des Regierungsrates, der
Behördemitglieder und des Personals der bernischen Staatsverwaltungen dürfen
100000 Franken nicht übersteigen. Vorbehalten bleibt der Ausgleich der Teuerung

ab I.Januar 1986.
Darüber hinausgehende Einkommen aus nebenberuflichen Tätigkeiten fallen in
die Staatskasse.

Übergangsbestimmungen

1. Artikel 20bis tritt mit Annahme der vorliegenden Initiative durch das Volk in
Kraft.

2. Die unter den neuen Gesetzesartikel fallenden Besoldungen der am
Abstimmungstag im Dienst stehenden Regierungsräte, Behördemitglieder und
Beamten werden mit Beginn der nächsten neuen Wahlperiode angepasst.»

Mit Beschluss vom 24. September 1986 hat der Regierungsrat das Zustandekommen

der Initiative festgestellt. Er hat diese zur weiteren Bearbeitung der
Finanzdirektion überwiesen.

2. Stellungnahme zur Volksinitiative
Dem Regierungsrat wird zuhanden des Grossen Rates die Ablehnung der
Volksinitiative, die in einer ausgearbeiteten Ergänzung des Beamtengesetzes besteht,
beantragt. Ausschlaggebend sind hierfür insbesondere die folgenden
Überlegungen:

952

2.1 Der Kanton Bern als Arbeitgeber

Der Staat Bern stellt als grösster zweisprachiger Gliedstaat der Schweiz und als
bevölkerungs- und flächenmässig zweitgrösster Kanton an seine Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter hohe Anforderungen. Er zahlt jedoch im Vergleich zu
andern öffentlichen Verwaltungen keineswegs überhöhte Besoldungen. Der Bund,
als Hauptkonkurrent auf dem Stellenmarkt, richtet im Vergleich zum Kanton
Bern im unteren und oberen Funktionsbereich höhere Besoldungen aus, wobei
es hinzuzufügen gilt, dass die Beamten- und Lehrerschaft des Kantons weder in
den Genuss von Heirats- und Geburtszulagen noch von Ortszuschlägen kommen.

Ausserdem sieht der Bund vor, nach einer Reallohnerhöhung im Jahre
1982 im Zuge der Änderung der Ämterklassifikation ab 1 988 weitere reale
Verbesserungen von erheblichem Ausmass zu gewähren. Abklärungen haben
gezeigt, dass der Staat Bern im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten auf dem
Arbeitsmarkt im Raum Bern, der Eidgenossenschaft und der Stadt Bern,
namentlich in den höheren Besoldungsklassen durchaus eine mittlere Besoldungspolitik

betreibt. Beim Vergleich mit der Privatwirtschaft stellt man immer wieder
fest, dass in gewissen Bereichen (z. B. Informatik) Leute den Staatsdienst verlassen,

weil in der Privatwirtschaft bessere Einkommen zu erzielen sind.
Die Besoldungspolitik soll es dem Staat ermöglichen, jenes Personal zu rekrutieren,

mit dem er seine ihm gestellten und immer umfangreicher werdenden
Aufgaben möglichst effizient erfüllen kann. Eine Begrenzung der Höchstbesoldung
auf 100000 Franken hätte zur Folge, dass viele dringend benötigte Mitarbeiter
nicht mehr bereit wären, unter solchen Voraussetzungen beim Staat zu arbeiten.
Das Staatspersonal und die Lehrerschaft sind seit 1 973 nie mehr in den Genuss
einer realen Erhöhung ihrer Besoldungen gekommen; dies im Gegensatz zum
Personal des Bundes, der Stadt Bern sowie zahlreicher Kantone und anderer
Gemeinwesen unseres Landes. Es sei lediglich erwähnt, dass gemäss der sehr
aussagekräftigen Lohn- und Gehaltserhebung des BIGA die Reallöhne aller
Arbeitnehmer in der Zeitspanne 1973—1985 um volle 1 2 Prozent zugenommen haben.
Von dieser doch beachtlichen Zunahme haben das bernische Staatspersonal
und die Lehrerschaft, deren Besoldungen mit der Initiative nun auf massive Art
und Weise gekürzt werden sollen, nicht profitieren können.
Der Titel der Volksinitiative «100000 Franken sind genug» drückt eine
Geringschätzung der Leistung vieler im Dienste des Staates und seiner Institutionen
stehenden Funktionäre aus. Dazu gehören auch alle Lehrer im Kanton Bern. Die
Bevölkerung wird aufgefordert, mit dem Stimmzettel dafür zu sorgen, dass kein
Behördemitglied, kein Oberrichter, kein Professor, kein Chefarzt, kein Chefbeamter,

kein Schulleiter, kein Hauptlehrer an Ingenieurschulen usw. inskünftig
mehr als 100000 Franken im Jahr verdient. Diesen Arbeitnehmern wird damit
zugemutet, dass ihre Besoldungen im Extremfall (Mitglieder des Regierungsrates)

fast bis auf die Hälfte reduziert werden. Der Initiativtext spricht in diesem
Zusammenhang allerdings schlicht von «Anpassung der Besoldungen».
Die Annahme der Initiative würde eine tiefgreifende Revision des Dekretes über
die Besoldungen der Behördemitglieder und des Personals der bernischen
Staatsverwaltung erzwingen. Praktisch in der gesamten Skala der Besoldungsklassen

des Staatspersonals müssten Korrekturen vorgenommen werden.
Betroffen davon wären nicht nur Mitglieder des Regierungsrates, Universitätspro-
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fessoren, Chefärzte oder Direktoren staatlicher Anstalten, deren jährliche
Bruttobesoldungen alle im Bereich zwischen 90000 und 100000 Franken begrenzt
werden müssten. Tangiert würden auch viele tiefer eingestufte Beamte, da in
der Besoldungsstruktur Kenntnisse, Fähigkeiten, Belastung und übernommene
Verantwortung angemessen berücksichtigt werden müssen. Zahlreiche Chefbeamte,

die heute über eine Bruttobesoldung von rund 100000 Franken verfügen
(vom Polizeimajor über den technischen Beamten mit Hochschulbildung bis zum
Lehrer an höheren Mittelschulen), müssten eine Absenkung auf rund 80000
Franken in Kauf nehmen. Selbst Revisoren, Dienstchefs, Techniker, Übersetzer
usw. müssten mit einer Reduktion auf ca. 70000 Franken rechnen. Konkret
müsste bei Annahme der Initiative die ganze Besoldungsstruktur auf einem
maximalen Jahressalär von 100000 Franken plafoniert und anhand einer
mathematischen Formel umgerechnet werden. Bei höheren Einkommen wäre eine
grössere Kürzung hinzunehmen als bei tieferen; Einkommen unter 30000 Franken

wären von der Kürzung wohl auszunehmen, damit die Betroffenen nicht unter

das Existenzminimum geraten. Aufgrund der getroffenen Annahmen wäre
lediglich noch das ungelernte Hilfspersonal von einer Annahme der Initiative nicht
direkt betroffen; ihre Besoldungen würden im bisherigen Umfang ausbezahlt.
Sämtliche übrigen Staatsbeamten und Lehrer müssten mehr oder weniger
grosse Einbussen in Kauf nehmen.
Eine Reduktion der Besoldung der Beamten hätte zweifellos auch entsprechenden

Einfluss auf die Einkommen der Lehrer an öffentlichen Schulen des Kantons
Bern sowie an Schulen, die dem Kanton direkt unterstellt sind (Seminare, Schulheime

usw.). Deren Besoldung ist im Dekret vom 15. November 1972 über die
Lehrerbesoldungen (LBesD) geregelt, dessen Artikel 6 Absatz 3 den direkten
Zusammenhang zwischen der Besoldung der Lehrer und des Staatspersonals
herstellt. Bei Berechnung der Bruttobesoldung inklusive Teuerungszulage und
13. Monatsbesoldung, aber ohne Sozialzulagen, Zusatzlektionen und Funktionszulagen

(individuelle Schwankungen), ergibt sich, dass Gymnasiallehrer, Lehrer
an Fortbildungs-, Anschluss- und Vorbereitungsklassen sowie die Rektoren von
höheren Mittelschulen früher oder später die Limite von 100000 Franken
überschreiten.

An den öffentlichen Schulen im Kanton Bern (ohne Seminare und dem Kanton
direkt unterstellte Schulen) unterrichten gegenwärtig (Februar 1987) 10 500
Lehrer. Von diesen gehören 581 zu den vorerwähnten Lehrerkategorien. Von
einer Kürzung auf 100000 Franken wären also 5,53 Prozent der Lehrerschaft
direkt betroffen.
Selbstverständlich käme auch auf dem Gebiet der Lehrerbesoldungen eine
Kürzung beschränkt auf die drei obersten Klassen sowie die Rektorenbesoldungen
nicht in Frage. Es ergäbe sich sonst eine Nivellierung der Besoldungen, die den
deutlich verschiedenen Ausbildungsvoraussetzungen der Lehrer in keiner Weise
mehr gerecht würde. Da die Besoldung der Lehrerschaft (inklusive Kindergärtnerinnen)

eine geringere Spannweite umfasst als die Besoldungsklassen der
Beamtenschaft (total nur 14 Klassen), wäre eine degressive Korrektur aller Klassen
nach unten erforderlich, um eine angemessene Struktur erhalten zu können.

2.2 Auswirkungen auf die Arbeit der Universität

Die Universität ist von ihrer Aufgabe her darauf angewiesen, einen grossen Anteil

an hochqualifizierten Mitarbeitern gewinnen und erhalten zu können. Sie
würde damit von einer Kürzung der Besoldungen in besonders hohem Masse
betroffen.
In der am stärksten betroffenen Gruppe, die eine Absenkung der Besoldungen
auf etwa 90000 Franken hinnehmen müsste, finden sich alle ordentlichen und
ausserordentlichen Professoren. Der Eingriff in deren Besoldungsverhältnisse
müsste äusserst gravierende Folgen zeitigen: die Universität Bern steht bei der
Berufung von hochqualifizierten Wissenschaftern in einem Konkurrenzverhältnis
zu vielen schweizerischen und ausländischen Hochschulen. Die Bereitschaft von
Universitätslehrern, Bern als Stätte ihres Wirkens zu wählen und beizubehalten,
ist sicher nicht ausschliesslich auf die finanziellen Aspekte ausgerichtet; dafür
ist neben dem Gesamtangebot an materiellen Vorzügen (u.a. Kredite für
Forschung und Ausstattung, Unterstützung durch Mitarbeiter) auch das
wissenschaftliche Niveau von Bedeutung. Ein Weggang von international bekannten
Professoren würde aber gerade diese Rahmenbedingung rasch und nachhaltig
verschlechtern. Berufungen wären kaum mehr möglich; die Universität würde
wohl sehr rasch auf ein provinzielles Niveau absinken, mit allen hiermit für den
Kanton verbundenen negativen Auswirkungen. Namentlich müsste die Bevölkerung

des Kantons Bern die Folgen der Qualitätsverminderung unmittelbar selber
tragen (z. B. Dienstleistungen der Medizinischen Fakultät, andere staatliche
Kliniken, Frauenspital).

2.3 Folgen für die Personalrekrutierung

Der Erfolg eines Arbeitgebers auf dem Arbeitskräftemarkt ist weitgehend
abhängig

— von der Attraktivität der Arbeit;
— vom guten Ruf (Image) des Arbeitgebers;
— von den Anstellungsbedingungen (Arbeitsplatz, Arbeitszeit, Ferien, soziale

Sicherheit, usw.);
— vom Lohn im Vergleich zu anderen Arbeitgebern.
Der Kanton Bern hat in einer langjährigen Entwicklung ein Paket von
Anstellungsbedingungen zusammenstellen können, das es ermöglicht hat, qualifizierte
Mitarbeiter zu gewinnen und zu erhalten. Die politischen Ereignisse der letzten
Jahre haben das Bild des Arbeitgebers «Staat» in der Öffentlichkeit getrübt und
damit die Anstellung von neuen Mitarbeitern ohnehin bereits erschwert. Werden
nun die Bestandteile einer ausgewogenen Personalpolitik durch die Herabsetzung

der Besoldungen erneut verschlechtert, so ist für die nahe Zukunft mit
folgendem Szenario zu rechnen:
— es wird schwierig oder gar unmöglich sein, gute Mitarbeiter für den Staat zu

wählen;
— die guten, die entwicklungsfähigen und die flexiblen Mitarbeiter nehmen jede

Chance wahr, den Kanton zu verlassen. Die weniger qualifizierten Arbeits-
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kräfte bleiben. Die Qualität des Mitarbeiterbestandes wird durch diese «Anti-
selektion» äusserst negativ beeinflusst;

— die damit einhergehende Überalterung des Bestandes bringt mittelfristig er¬
hebliche Finanzierungsprobleme für die Versicherungskasse;

— die Leistungsfähigkeit der Beamtenschaft würde so weit in Frage gestellt,
dass die Erfüllung der staatlichen Aufgaben gefährdet wäre.

2.4 Anpassungen der Leistungen der Versicherungskasse
2.4.1 Aktive Versicherte

Eine Flerabsetzung der Jahresbesoldung zöge eine Reduktion des versicherten
Jahresverdienstes in der Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung
und damit eine schlagartige Flerabsetzung des anwartschaftlichen
Pensionskassenanspruches nach sich.
Im Hinblick auf die bereits durch Beitragszahlungen erworbenen Rechte wären
für die Aktiven verschiedene Varianten denkbar und rechtlich zu prüfen:
— Herabsetzung des anwartschaftlichen Rentenanspruches mit gleichzeitigem

Anspruch auf Rückvergütung der zuviel bezahlten Beiträge unter Berücksichtigung

einer angemessenen Verzinsung;
— Beibehaltung der Versicherung im bisherigen Umfang, wobei die Beiträge

(inkl. Staatsanteil) für die Besoldungsdifferenz voll durch die Versicherten zu
tragen wären.

2.4.2 Rentner

Der Grundsatz der wohlerworbenen Rechte verbietet es, bereits laufende
Rentenzahlungen zu senken. Dies führt dazu, dass bei Annahme der Initiative die
Neurentner im Bereiche der höheren Besoldungsklassen im Vergleich zu den
entsprechenden Altrentnern (mit gleicher früherer Funktion) geringere Leistungen

erhalten. Allenfalls würde es sich bei einem Teil der Altrentner deshalb
aufdrängen, den Teuerungsausgleich solange fallenzulassen, bis die Gleichstellung
zwischen Neu- und Altrentnern wiederhergestellt ist.
Die finanziellen Auswirkungen der Initiative für die Versicherungskasse sind
schwer abzuschätzen. Auf jeden Fall wäre in Zukunft mit bedeutend geringeren
Beitragseinnahmen und zudem mit mehr oder weniger ausgeprägten Verschiebungen

in der Struktur der Aktiven zu rechnen, die mittelfristig Finanzierungsprobleme

bringen könnten.

2.5 Folgen für weitere Arbeitgeber der öffentlichen Hand und subventionierte
Betriebe

Die Initianten und die Unterzeichner der Initiative übersehen offenbar, dass die
Annahme der Initiative auch gravierende Folgen für Abertausende von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern der Gemeinden, der Spitäler, der Alters- und Pflegeheime

und weiterer Institutionen im Dienst der Öffentlichkeit hätte, da deren
Arbeitgeber fast durchwegs die staatliche Besoldungsregelung anwenden; allein
beim Inselspital wären rund 3000 Angestellte betroffen.

Eine Annahme der Initiative würde ausserdem ganz massive Subventionskürzungen
des Kantons auf der Besoldungsseite dieser Dienstleistungsbetriebe bedingen.

Sollte die Initiative «100000 Franken sind genug» zum geltenden Recht werden,
so würden damit neben einem Grossteil der rund 24000 Staatsbediensteten
und Lehrern noch rund 16 000 Gemeindefunktionäre sowie Angestellte von
staatlich subventionierten Institutionen massiv in ihren Einkommensverhältnissen

betroffen.

2.6 Abschöpfung der Einkommen aus Nebenbeschäftigungen

Die Initiative beschränkt sich nicht auf die rigorose Kürzung der Besoldungen;
vielmehr wird in Absatz 2 verlangt, dass Einkommen aus nebenberuflichen
Tätigkeiten in die Staatskasse fallen sollen, soweit die Besoldungslimite von
100000 Franken überschritten wird.
Auch diese Bestimmung des Initiativtextes hätte bei einer Annahme weitreichende

Konsequenzen. Sie trägt zunächst dem Umstand nicht Rechnung, dass
viele nebenberufliche Beschäftigungen aus der Sicht des Staates nicht nur
geduldet, sondern ausdrücklich erwünscht sind. Zu nennen sind hier etwa
Gutachtertätigkeiten und Expertisen von Professoren, Richtern und Ärzten, die für eine
Weiterentwicklung von Lehre und Forschung von grosser Bedeutung sind.
Betroffen von Einschränkungen wäre aber auch eine Vielzahl weiterer Beamter,
die nebenberuflich, mehrheitlich in der Freizeit, ihr Wissen und Können Vereinen,

Verbänden und Schulen zur Verfügung stellen. Ein vollständiger oder
teilweiser Abbau der Entschädigungen müsste begreiflicherweise zu einem massiven

Rückzug aus diesen Aufgaben bewirken: Leidtragende wären in erster Linie
die bisherigen Benutzer dieser Dienstleistungen.

3. Finanzielle Auswirkungen bei Annahme der Initiative
Die Folgen, die bei Annahme der Initiative entstünden, sind vorläufig nur schwer
quantifizierbar. Sicher jedoch würden den «Einsparungen des Kantons» erhebliche

Mindererträge bei den Staats- und Gemeindesteuern gegenüberstehen, und
die Wirtschaft bekäme zweifellos die verminderte Kaufkraft der Beamten zu
spüren.

4. Gutachten betreffend Rechtmässigkeit der Initiative
Der mit der Prüfung der Rechtmässigkeit der Initiative betraute alt
Bundesgerichtspräsident Prof. A. Haefliger gelangt in seinem Rechtsgutachten vom
29. Juli 1987 zum Schluss, dass die Gesetzesinitiative «100000 Franken sind
genug» weder im Widerspruch zur Kantons- noch zur Bundesverfassung steht.
Die Erwägungen des Gutachtens lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Artikel 26 Ziffer 14 Kantonsverfassung, wonach die Errichtung einer öffentlichen

Stelle und die Bestimmung ihrer Besoldung in die Zuständigkeit des Grossen

Rates fällt, ist nach Ansicht des Gutachters dahingehend auszulegen, dass
die umfassende Ordnung des Beamten- und Besoldungswesens nicht allein in



der Hand des Grossen Rates liegt; das Volk soll in dieser wichtigen Sache mitreden

können. Andererseits wäre es umständlich und unverhältnismässig, jedesmal,

wenn eine neue Stelle geschaffen werden muss, den ganzen
Gesetzgebungsapparat in Bewegung zu setzen. Der Grosse Rat soll deshalb nach dem
Willen der Verfassung solche einzelne Stellen in eigener Kompetenz schaffen
und die entsprechende Besoldung festlegen können. Im Einklang damit
bestimmt der Artikel 3 des Beamtengesetzes, dass eine Amtsstelle nur (durch
Gesetz oder) durch Dekret des Grossen Rates geschaffen werden kann (Gutachten
S.5f.).
Geht es um die Regelung des Beamten- und Besoldungswesens im Ganzen,
muss sie auf dem Weg der Gesetzgebung und damit unter Mitwirkung des Volkes

(Referendum) erfolgen, ist nur eine einzelne Stelle zu schaffen und die
entsprechende Besoldung zu bestimmen, fällt das in die abschliessende Zuständigkeit

des Grossen Rates (Gutachten S.6).
Diese Interpretation wird bestätigt durch den Ingress des Besoldungsdekretes,
das nicht gestützt auf die Verfassung erlassen wurde, sondern aufgrund der
Kompetenzdelegation, wie sie in Artikel 20 des Beamtengesetzes enthalten ist.
Wäre das Parlament schon aufgrund der Verfassung zu einer allgemeinen
Ordnung der Besoldungen zuständig, wäre es überflüssig gewesen, ihm diese
Kompetenz im Beamtengesetz zuzuweisen (Gutachten S.6 f.).
Für Einkommen aus Nebenbeschäftigungen, die abzuliefern sind, soweit sie
zusammen mit der Besoldung den Betrag von 100000 Franken übersteigen, gilt
mutatis mutandis die gleiche Überlegung. Auch dieser Vorschlag verstösst nicht
gegen Artikel 26 Ziffer 14 KV (Gutachten S.8).
Der Gutachter vertritt weiter die Auffassung, dass die Initiative auch nicht gegen
Artikel 4 der Bundesverfassung verstösst. Unter dem Gesichtswinkel der
Rechtsgleichheit bestehen keine Bedenken, sofern bei Annahme der Initiative
eine Besoldungsordnung mit Korrekturen in der gesamten Skala — auch bei den
gegenwärtig unter 100000 Franken liegenden Besoldungen — geschaffen wird.
Die weitere Frage, ob bei Annahme der Initiative wohlerworbene Rechte der
Beamten verletzt würden, ist zu verneinen; grundsätzlich können Rechte, die der
Beamte gegenüber dem Staat hat, durch den Gesetzgeber geändert werden,
gleichgültig, ob es sich um die Ausrichtung der Besoldung oder der Pension
handelt. Trotz der einschneidenden negativen Auswirkungen, welche die
Annahme der Initiative voraussichtlich hätte, kann im übrigen nicht von einer
willkürlichen Regelung gesprochen werden; dem Gesetzgeber steht ein weiter
Spielraum der Gestaltungsfreiheit offen (Gutachten S.9ff.).
Gesamthaft gesehen sind nach Auffassung des Gutachters keine Gründe zu
erkennen, welche die Gesetzesinitiative als verfassungswidrig und damit als
ungültig erscheinen Hessen (Gutachten S. 18). Die Auswertung der Entstehungsgeschichte

zu Artikel 26 Ziffer 14 der Staatsverfassung lässt jedoch auch eine
andere Auslegung zu. Diese Bestimmung wurde unverändert aus der früheren
Staatsverfassung von 1846 übernonmen. Die damaligen Diskussionen lassen
den Schluss zu, dass Artikel 26 Ziffer 14 der Staatsverfassung auch der
Gedanke zugrunde liegt, dass die Errichtung höherer Beamtenstellen und die
Festsetzung ihrer Besoldungen grundsätzlich und allgemein in die Kompetenz des

Grossen Rates-fallen sollen. Im Zweifelsfall ist indessen, gemäss Rechtsprechung

und herrschender Lehre, ein Volksbegehren ohnehin den Stimmbürgern
zum Entscheid vorzulegen (in dubio pro populo). Die Initiative ist somit als gültig
zu bezeichnen und der Volksabstimmung zu unterbreiten (Art. 65 a des Gesetzes
über die politischen Rechte).

5. Zusammenfassung und Antrag
Die Qualität der Leistungen des Staates gegenüber seinen Bürgern hängt zu
einem sehr wesentlichen Teil davon ab, ob das Gemeinwesen auf die Dienste
kompetenter und einsatzfreudiger Mitarbeiter zählen kann. Solche können
jedoch nur gewonnen bzw. erhalten werden, wenn konkurrenzfähige, angemessene

Besoldungen ausgerichtet werden können. Bei Annahme der Initiative
wäre dies in weiten (und wichtigen) Bereichen nicht mehr möglich. Eine qualitativ

einwandfreie und effiziente Leistungserbringung des Staates erscheint bei
Annahme der Initiative als im höchsten Mass gefährdet. Es muss vor allem mittel-

und längerfristig mit gravierenden Konsequenzen für das bernische Staatswesen

gerechnet werden. Es wird deshalb empfohlen, die Initiative abzulehnen.
Die Volksinitiative «100000 Franken sind genug» ist in formeller und in materieller

Hinsicht rechtsgültig zustande gekommen und ist deshalb der Volksabstimmung

zu unterbreiten. Die Initiative wird unter Verzicht auf einen Gegenentwurf,
mit der Empfehlung auf Ablehnung, dem Grossen Rat zuhanden der
Volksabstimmung unterbreitet.

Bern, 16. September 1987 Der Finanzdirektor: Augsburger



Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Grossratsbeschluss
betreffend die Volksinitiative
«100000 Franken sind genug»

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 8 der Staatsverfassung des Kantons Bern,

auf Antrag des Regierungsrates

beschtiesst:

Art. 1 Es wird zur Kenntnis genommen, dass die von Herrn Michel
Seiler, Berghof Stärenegg, 3555 Trubschachen, eingereichte
Volksinitiative «100000 Franken sind genug» mit 12 746 gültigen
Unterschriften zustande gekommen ist (RRB Nr.4039 vom 24. September
1986.)

Art. 2 D ie Initiative weist die Form eines ausgearbeiteten
Entwurfs auf, wonach das Gesetz über das Dienstverhältnis der Behör
demitglieder und des Personals der bernischen Staatsverwaltung
vom 7. Februar 1 954 durch einen neuen Artikel 20bis mit folgendem
Wortlaut zu ergänzen ist:

«Die jährlichen Bruttobesoldungen der Mitglieder des Regierungsrates,
der Behördemitglieder und des Personals der bernischen

Staatsverwaltungen dürfen 100000 Franken nicht übersteigen.
Vorbehalten bleibt der Ausgleich der Teuerung ab I.Januar 1986.
Darüber hinausgehende Einkommen aus nebenberuflichen Tätigkeiten

fallen in die Staatskasse.

Übergangsbestimmungen

1. Artikel 20bis tritt mit Annahme der vorliegenden Initiative durch
das Volk in Kraft.

2. Die unter den neuen Gesetzesartikel fallenden Besoldungen der
am Abstimmungstag im Dienst stehenden Regierungsräte,
Behördemitglieder und Beamten werden mit Beginn der nächsten
neuen Wahlperiode angepasst.»

Art.3 Das Volksbegehren wird ohne Gegenvorschlag, mit der
Empfehlung auf Ablehnung, der Volksabstimmung unterbreitet.
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Art.4 Der Regierungsrat wird
ses beauftragt.

Bern, 23. September/
2. Dezember 1 987

Bern, 26. November 1987

mit dem Vollzug dieses Beschlus-

Im Namen des Regierungsrates

Der Präsident: Müller
Der Staatsschreiber: Nuspliger

Im Namen der Kommission

Der Präsident: Gugger Fritz
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Grossratsbeschluss o
betreffend die Dauer der gymnasialen Ausbildung

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 8 Absatz 1 des Gesetzes vom 3. März 1957 über
die Mittelschulen,
auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Ausserhalb der Schulpflicht dauert die gymnasiale Ausbildung an
den deutschsprachigen Gymnasien dreieinhalb Jahre und an den
französischsprachigen Gymnasien vier Jahre.

2. Die Dauer wird überprüft und allenfalls neu festgelegt, sobald der
Entscheid über das Volksschulgesetz vorliegt. Dabei ist auch die
revidierte eidgenössische Maturitäts-Anerkennungsverordnung
(MAV) zu berücksichtigen

3. Dieser Beschluss tritt auf den 1. August 1989 in Kraft. Er ist in die
Gesetzessammlung aufzunehmen.

Bern, 23. September/ Im Namen des Regierungsrates
2. Dezember 1 987 Der Präsident: Müller

Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 23. November 1987 Im Namen der Kommission

Der Präsident: Schläppi, Gwatt
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Vortrag
der Präsidialabteilung an den Regierungsrat zuhanden des
Grossen Rates betreffend die Initiative «für Verhältniswahlen
in den Regierungsrat»

1. Einleitung
1.1 Einreichung und Text der Initiative
Am 12. November 1986 reichte die Sozialdemokratische Partei des Kantons
Bern bei der Staatskanzlei die Initiative «für Verhältniswahlen in den
Regierungsrat» ein. Die Prüfung des Kantonalen Amtes für Statistik ergab 1 5 594 gültige

Unterschriften. Da gemäss Artikel 102 Absatz 3 der Staatsverfassung
15 000 Unterschriften für die Verfassungsinitiative erforderlich sind, stellte der
Regierungsrat am 7. Januar 1987 das Zustandekommen fest und überwies die
Initiative der Präsidialabteilung zur Behandlung.
Der Initiativtext für die Verfassungsänderung lautet wie folgt:

Artikel 34 Absätze 2 und 3

2 Der Regierungsrat wird nach Proporz gewählt.
3 Das Gesetz regelt insbesondere, wie der Sitz für den Berner
Jura garantiert wird und wie während der Amtsdauer freigewordene

Sitze neu besetzt werden.

Übergangsbestimmungen (Artikel 110a):

Der Regierungsrat wird erstmals im Jahre 1990 nach Proporz
gewählt. Ist die Gesetzgebung bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht an-
gepasst, so regelt der Regierungsrat die Proporzwahl vorläufig
nach den folgenden Grundsätzen:
1. Von jeder Liste, die Sitze erzielt, sind die Kandidaten mit der

höchsten Stimmenzahl gewählt. Wird jedoch auf diese Weise
kein Vertreter des Berner Jura gewählt, so ist zu Lasten seiner
Liste derjenige Kandidat aus dem Berner Jura gewählt, der dort
am meisten Stimmen erzielt.

2. Bei der Neubesetzung von Sitzen, die während der Amtsdauer
frei werden, ist gewählt, wer im ersten Wahlgang das absolute
oder im zweiten Wahlgang das relative Mehr der gültigen Stimmen

erzielt. Der Mindestanspruch des Berner Jura bleibt
vorbehalten.

3. Im übrigen sind die Bestimmungen über die Grossratswahlen
sinngemäss anzuwenden.

935

Gemäss Artikel 65 Absatz 2 des Gesetzes vom 5. Mai 1980 über die politischen
Rechte (GPR) muss der Regierungsrat die Initiative innerhalb von 12 Monaten —

bei einem Gegenentwurf innerhalb von 18 Monaten — nach dem Zustandekommen
dem Grossen Rat unterbreiten.

1.2 Motion Bieri

Am 11.November 1985 reichte Grossrat Peter Bieri und 39 Mitunterzeichner
eine Motion ein, welche die Einführung der Proporzwahl für den Regierungsrat
verlangte. In der Begründung hiess es namentlich, dass das geltende Majorzsy-
stem nicht zu befriedigen vermöge, weil es dem Stimmbürger wenig Wahlmöglichkeiten

biete. Der Regierungsrat stellte in seiner Antwort vom 6. August 1986
die Argumente Pro und Contra gegenüber und war bereit, den parlamentarischen

Vorstoss als Postulat entgegenzunehmen. Der Grosse Rat behandelte die
Motion am 25. August 1986 und lehnte sie mit 79 zu 77 Stimmen ab.

1.3 Terminplan
Da bei Annahme der Initiative der Regierungsrat erstmals im Jahre 1990 nach
dem Proporzsystem gewählt werden soll, ergibt sich folgender Terminplan:
1987 September Antrag des Regierungsrates

November Bestellung der Kommission
1988 Februar erste Lesung

Mai zweite Lesung (nur bei Gegenentwurf)
Dezember Volksabstimmung

1989 Februar GPR, erste Lesung
Mai GPR, zweite Lesung
September oder Dezember GPR, evtl. Volksabstimmung

1990 April Regierungsratswahlen

Sollten im parlamentarischen Verfahren Verzögerungen eintreten und die
gesetzlichen Vorschriften bis zu den Wahlen nicht angepasst sein, würden die
Übergangsbestimmungen zur Initiative in Kraft treten.

2. Frühere Begehren für die Einführung der Proporzwahl
2.1 SP-lnitiative im Jahre 1931

Am I.August 1931 reichte die Sozialdemokratische Partei des Kantons Bern
eine Initiative für die Einführung der Verhältniswahl in den Regierungsrat ein.
Das Volksbegehren kam mit 30989 Unterschriften zustande. Der Grosse Rat
empfahl die Initiative mit 133 gegen 59 Stimmen zur Ablehnung (Tagblatt des
Grossen Rates 1932, Seiten 27ff.). Die Botschaft des Grossen Rates für die
Volksabstimmung enthielt namentlich die folgenden Argumente gegen die
Einführung der Proporzwahl:
— die Vertretung des Berner Jura würde nicht mehr sichergestellt;
— der freiwillige Proporz sei genügend;
— die Gelegenheitsparteien, die sich nur der Tagespolitik widmen, würden

begünstigt;
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— das Nebeneinander von Proporz (Gesamterneuerungswahlen) und Majorz
(Zwischenwahlen) wäre problematisch und

— das Majorzsystem sei die traditionelle Wahlart für Kollegialbehörden.
Das Berner Volk lehnte die Initiative am 20. November 1932 mit 59 772 zu
35023 Stimmen ab.

2.2 Die Motionen Golowin und Leu im Jahre 1978

Am 5. Juni bzw. 6. Juni 1978 wurden zwei Motionen eingereicht, welche die
Proporzwahl für den Regierungsrat verlangten. Während Grossrat Golowin den
freiwilligen in den ordentlichen Proporz umwandeln wollte, kritisierte Grossrat
Leu, dass beim Majorzsystem kaum eine echte Wahl möglich sei. Der Grosse
Rat behandelte die Vorstösse am 9. November 1978 und lehnte sie mit 86 zu 50
bzw. 83 zu 55 Stimmen ab (Tagblatt des Grossen Rates 1978, Seiten 572ff
Bei der Antwort auf die Vorstösse hielt sich der Regierungsrat im wesentlichen
an die Argumentation, die zur SP-lnitiative im Jahre 1932 vorgebracht wurde:
— zur effizienten Erfüllung der Aufgaben einer Exekutive komme es darauf an,

dass innerhalb des Regierungskollegiums einheitliche Auffassungen erzielt
werden können;

— die Majorzwahl biete bessere Gewähr dafür, dass für die Regierungstätigkeit
fähige Leute gewählt würden, als dies beim Proporz der Fall sei;

— die Geschlossenheit der Regierung als Kollegialbehörde sei beim Proporzverfahren

nicht so gut gewährleistet wie beim Majorzsystem und
— der Kanton Bern habe durch Einigung auf den freiwilligen Proporz im Laufe

der Jahre eine Situation geschaffen, die stabil geblieben sei.

3. Die Proporzinitiative vor dem Hintergrund der Wahlen im Jahre 1986
3.1 Die Regierungsratswahlen 1986
3.1.1 Ausgangslage

Die FDP stellte unter dem Titel einer besseren Auswahl mehr Kandidaten auf, als
ihr gemäss dem freiwilligen Proporz zustanden; dabei nahm sie die Auflösung
des bürgerlichen Wahlbündnisses in Kauf. Die SVP reagierte mit der Nominierung

von sechs anstatt wie bisher vier Kandidaten, so dass die über Jahrzehnte
geltende bernische Formel (4 SVP, 3 SP, 2 FDP) in Frage gestellt wurde.
Auch die hohe Zahl von 29 offiziellen Regierungsratskandidaten trug zur
Verschärfung des Wahlkampfes bei, und die ungewohnte Ausgangslage führte
auch zu Unsicherheiten bei der Stimmabgabe. Viele Wähler wussten nicht, dass
für die Regierungsratswahlen keine Anmeldefrist besteht und dass sämtliche
stimmberechtigten Bernerinnen und Berner wählbar sind. Es war auch nicht
überall bekannt, wie sich das Ausfüllen der Wahlzettel auf die Berechnung des
absoluten Mehrs auswirkt.
Noch nie war es so schwierig wie bei diesen Wahlen, Prognosen zu stellen: in
Frage kamen eine absolute SVP-Mehrheit, eine Regierung ohne SP oder FDP,
Erfolge von Aussenseitern und die Wegwahl bisheriger Regierungsräte.

3.1.2 Die Ergebnisse

Gewählt im ersten Wahlgang:
1. Bärtschi René, SP 97 585 Stimmen
2. Schmid Peter, SVP 76 798 Stimmen
3. Augsburger Ueli, SVP 75 239 Stimmen
4. Müller Bernhard, SVP 73622 Stimmen
5. Meyer Kurt, SP 66 256 Stimmen
6. Siegenthaler Peter, SVP 65 856 Stimmen
7. Bürki Gottheit, SP 64 630 Stimmen

Gewählt im zweiten Wahlgang:
1. Flofstetter Benjamin, FL 68054 Stimmen
2. Robert Leni, FL 66 282 Stimmen

3.1.3 Kommentar
Erstmals seit dem Jahre 1954 erreichten nicht neun Kandidaten das absolute
Mehr (63 836). Das Quorum erhöhte sich zwar gegenüber dem Jahre 1982
(63 444) nur geringfügig, doch verteilten sich die Stimmen auf viel mehr Kandidaten.

Einen entscheidenden Einfluss auf die Resultate übten auch die Stimmen für die
vereinzelten, nicht offiziellen Kandidaten aus. Die Zahl der vereinzelten Stimmen
stieg von 11 530 im Jahre 1982 auf 43 536 und liess deshalb das absolute Mehr
steigen.
Die Kandidaten der SVP erhielten je rund 55 000—65 000 Stimmen weniger und
die Kandidaten der FDP je rund 75000 Stimmen weniger als im Jahre 1 982; die
Stimmen der ehemaligen Bündnispartner blieben also aus.
Das Wahlergebnis ist die Summe von zahlreichen Faktoren, die zu einem neuen
Wählerverhalten führten: das breite Kandidatenangebot der bürgerlichen
Regierungsparteien, die hohe Zahl von 29 Kandidaten, die Aufrufe verschiedener
Kreise, den Wahlzettel voll auszufüllen, damit ein zweiter Wahlgang stattfindet,
das Erstarken der Oppositionsparteien usw.

3.2 Die Beurteilung der Proporzinitiative
Auch wenn die Wahlen von 1986 mit der aussergewöhnlichen Ausgangslage
keinen Massstab für spätere Wahlen darstellen, so zeigen sie deutlich,
— dass der freiwillige Proporz nicht gewährleistet ist und
— dass das erhöhte Kandidatenangebot zu unberechenbaren Wahlresultaten

führt.
Diese Erkenntnisse lassen die Initiative der SP in einem anderen Licht als die
früheren Begehren um die Einführung der Proporzwahl erscheinen. Vor allem das
Argument, dass sich der seit Jahrzehnten ausgeübte freiwillige Proporz bewährt
habe, fällt dahin. Das Gegenüberstellen der Argumente Pro und Contra Proporzwahl

erfährt nach den Wahlen 1986 gewichtige Verlagerungen. Einzubeziehen
ist dabei auch das veränderte Verhalten der Wähler, die an echten Wahlen
teilnehmen wollen.
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4. Parteien- oder Personenwahlen?
4.1 Grundsatz

Das herkömmliche Schema Proporzwahl Parteienwahl und Majorzwahl
Personenwahl lässt vermuten, dass sich diese Elemente ausschliessen oder
nicht vertragen. Beide Wahlarten verbinden jedoch grundsätzlich beide
Elemente; sie unterscheiden sich durch das parteiinterne Selektionsverfahren,
durch das amtliche Vorverfahren, durch die Möglichkeiten der Stimmabgabe
und durch das Wahlsystem mit den sehr unterschiedlichen Berechnungsarten.

4.2 Die Majorzwahl
4.2.7 Die Anwendung in den Kantonen und in den Gemeinden

Während die Majorzwahl bei den Parlamentswahlen in den Kantonen die
Ausnahme bildet, stellt sie die Regel dar bei der Bestellung der mit wenigen Personen

besetzten Behörden, so etwa bei den Ständerats-, Regierungsrats- und
Richterwahlen. Zur Rechtfertigung wird dazu angeführt, dass bei der Mehrheitswahl

die Persönlichkeit im Vordergrund steht. Mit Ausnahme der Kantone Zug
und Tessin, die den Regierungsrat nach dem Proporzsystem wählen, wird die
Exekutive in allen Kantonen nach dem Majorz gewählt. Dabei sind in der Regel
zwei Wahlgänge vorgesehen: im ersten Wahlgang entscheidet das absolute
Mehr, im zweiten Wahlgang genügt das relative Mehr.
In den Gemeinden des Kantons Bern gelangen die Wahlsysteme wie folgt zur
Anwendung:

Proporz Majorz

Gemeinden bis 500 Einwohner 12 140
Gemeinden bis 1000 Einwohner 34 203
Gemeinden über 1000 Einwohner 126 49

Mit zunehmender Bevölkerungszahl in den Gemeinden gewinnt der Proporz die
Oberhand. Etliche Gemeinden haben den Proporz allerdings eingeführt, weil mit
der Berücksichtigung des Minderheitenschutzes der Majorz ohnehin relativiert
wird.

4.2.2 Das Wahlverfahren

Auch bei den Majorzwahlen spielen die Parteien eine übergeordnete Rolle. Die
Parteien selektionieren die Kandidaten und schlagen sie zur Wahl vor. Die
Parteien bestimmen also die Personen, die im Regierungsrat mitwirken sollen.
Wenn die Regierungsparteien stillschweigend die Sitzverteilung festlegen, stellen

diese Parteien so viele Kandidaten auf, wie ihnen gemäss dem freiwilligen
Proporz Sitze zustehen. Der Wähler kann diesen Kandidaten zustimmen oder
Aussenseiter unterstützen, die jedoch bei dieser Ausgangslage in aussichtslosen

Positionen stehen. In der Praxis bestätigt das Volk die Wahlvorschläge der
Parteien; echte Auswahlmöglichkeiten bestehen nicht.

Wenn die Parteien mehr Kandidaten aufstellen, als ihnen gemäss dem freiwilligen

Proporz zustehen, verfügen die Wähler, wie dies im Jahre 1986 der Fall

war, über eine echte Auswahl. Da allein die Kandidatenstimmen zählen, bleibt
die parteimässige Zusammensetzung des Regierungsrates unberechenbar. Der
freiwillige Proporz kann ohne weiteres durchbrochen werden.
Die Erfahrungen zeigen, dass sich die Majorzwahl nicht eignet, um den Wählern
im Rahmen des freiwilligen Proporzes eine Auswahl von Kandidaten anzubieten.

4.3 Die Proporzwahl
Bereits im Vorverfahren haben die Parteien wichtige Entscheide zu treffen: die
Kandidatenauslese, die Zuteilung der Listenplätze, allfällige Vorkumulation der
Kandidaten und das Eingehen von Listenverbindungen. Nach dem Einreichen
der Wahlvorschläge mit dem anschliessenden Veröffentlichen der bereinigten
Listen können keine weiteren Kandidaten aufgestellt werden.
Obwohl die Proporzwahl eine Listen- und somit weitgehend eine Parteienwahl
darstellt, stehen dem Wähler verschiedene Möglichkeiten offen, die Zurechnung
seiner Stimmen zu beeinflussen. Das System der Einzelstimmenkonkurrenz
ermöglicht es dem Wähler, sowohl mehrere Parteien zu unterstützen als auch eine
breite Kandidatenauswahl vorzunehmen. Das durch die Ausgestaltung der
Listen verursachte Übergewicht der Parteien wird durch die Auswahlfreiheit des
Wählers gemildert. Dem Wähler soll mit den Mitteln des Panaschierens, des
Kumulierens und der Gestaltung eines neutralen Wahlzettels die Möglichkeit geboten

werden, sein Stimmengewicht gestreuter, personenbezogener und
parteiunabhängiger abgeben zu können.
Mit dem Kumulieren kann der Wähler die parteiinterne Reihenfolge beeinflussen.

Die echte Kandidatenauswahl besteht darin, dass ein Kandidat auf dem
Wahlzettel doppelt aufgeführt oder gestrichen werden kann, ohne den
Stimmenanteil der Partei zu schmälern. Ein anderes Mittel der Bevorzugung eines
Kandidaten ist das Panaschieren. Während sich die Stimmkraft des Wählers
beim Proporz für die bevorzugte Partei pro panaschierte Stimme nur um einen
Neuntel reduziert, erwächst den parteieigenen Kandidaten durch das Mischen
der Kandidatennamen bei der Majorzwahl stärkere Konkurrenz.
Auch die Proporzwahlen sind Personenwahlen. Insbesondere kann es über die
Partei hinaus bekannten oder besonders empfohlenen Kandidaten dank des
Fremdstimmenanteils gelingen, die aufgrund der listeneigenen Stimmen vor
ihnen liegenden Kandidaten zu überholen.
Die Listengestaltung steht den Parteien frei und bietet eine Reihe von taktischen
Möglichkeiten. Die Partei wird sich vorab zu entscheiden haben, ob sie so viele
Kandidaten aufstellen will, als voraussichtlich Sitze zu erwarten sind, oder ob
darüber hinaus Listenplätze zu besetzen sind. Dabei könnte der parteiinterne
Kampf um gute Listenplätze zum zentralen Problem der Kandidaten werden.
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4.4 Die beiden Wahlsysteme im Vergleich
Aus der Sicht des Wählers ist festzustellen, dass seine Stimmkraft bei der
Proporzwahl besser zur Geltung kommt. Muss der Wähler beim Majorzsystem — um
die Kandidaten seiner bevorzugten Partei nicht zu gefährden — viele leere Stimmen

einlegen, kann er bei der Proporzwahl die ganze Stimmkraft ausschöpfen.
Im Gegensatz zum Majorz gehen beim Proporz keine Stimmen verloren.
Ein hervorstechender Vorteil der Proporzwahl besteht in der Verbindung der
Elemente Parteien und Kandidaten, die fein aufeinander abgestimmt sind. Dieses
Wahlsystem sichert eine Zusammensetzung des Regierungsrates, die den
parteipolitischen Verhältnissen entspricht, und es bietet dem Wähler zugleich eine
echte Kandidatenwahl an.
Bei der Majorzwahl hat der Wähler die Gewissheit, dass seine Stimme lediglich
dem Kandidaten zukommt, dem er sie geben will. Bei der Proporzwahl muss der
Wähler in Kauf nehmen, dass mit seiner Kandidatenstimme auch eine Partei
unterstützt wird. Dadurch kann unter Umständen ein besonders populärer Kandi
dat mit seinen überschüssigen Kandidatenstimmen einem weniger profilierten
Kandidaten derselben Partei den Einzug in den Regierungsrat ermöglichen.
Zur Kritik gibt die Majorzwahl immer wieder Anlass, weil die Parteigremien die
eigentlichen Wahlen vornehmen, so dass den Stimmbürgern nur noch übrig
bleibt, an der Urne die Selektion zu bestätigen, und mit dem vereinbarten
«freiwilligen Proporz» geht der Charakter einer Kampfwahl endgültig verloren.
Der Majorz muss mit den beiden folgenden nicht voll befriedigenden Lösungen
leben: Entweder wird durch den «freiwilligen Proporz» eine echte Kandidatenauswahl

für den Wähler verhindert, oder der «freiwillige Proporz» wird mit
einem breiten Kandidatenangebot durchbrochen.

5. Die Sitzverteilung
Wie sich die Einführung der Proporzwahl auf die Sitzverteilung im Regierungsrat
auswirken würde, lässt sich nicht abschliessend abschätzen. Die Berechnungen
aufgrund der Grossratswahlen 1986 weisen jedoch auf folgende Ergebnisse hin:

- 9 Mitglieder, ohne Listenverbindungen SVP 4
SP 3
FDP 2
FL 0

Es ist anzunehmen, dass unter den Bedingungen der Proporzwahl verschiedene
Listenverbindungen eingegangen würden. Da deren Gestaltung ungewiss ist,
wird hier auf Beispiele verzichtet.
Auch wenn die Parteistimmenzahlen der Grossratswahlen nicht einen völlig
schlüssigen Vergleich ermöglichen, weil nicht alle Parteien in sämtlichen
Wahlkreisen kandidieren und weil sich das Wählerverhalten bei den Regierungsratswahlen

ändern kann, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass
höchstens eine vierte Partei den Einzug in den Regierungsrat schaffen kann. Die
Wähleranteile im Verhältnis zur Proporzhürde von 10 Prozent bei 9 Sitzen belegen

dies deutlich:

SVP 31,5%
FDP 18,8% zusammen 50,3%

SP 22,9%

FL 5,9%

EVP 4,3%
LdU 2,3% zusammen 6,6%

NA 3,4%
EDU 1,8% zusammen 5,2%

CVP 2,2%

DA 1,9%
POCH 0,9%
PSA 0,7%
Verschiedene 1,5% zusammen 5,0%

JB 0,7%

PLJ 0,7%
PDCUJ 0,5% zusammen 1,2%

Total 100,0%

6. Die Vertretung des Berner Jura

Artikel 33 Absatz 4 der Staatsverfassung garantiert dem Berner Jura einen Sitz
im Regierungsrat. Die Proporzinitiative der SP hält an diesem Grundsatz fest
und regelt in den Übergangsbestimmungen das diesbezügliche Verfahren für
den Fall, dass die Gesetzgebung bis zum Jahr 1990 noch nicht vorliegt.
Unabhängig davon, ob die Majorzwahl beibehalten oder das Proporzsystem
eingeführt wird, muss das Wahlverfahren neu überdacht werden. Die Motion
Benoit, welche am 3. Februar 1987 als Postulat überwiesen wurde, verlangt eine
bessere Berücksichtigung des Wählerwillens des Berner Jura. Die in der Maisession

eingereichte Motion Wahli stösst in die gleiche Richtung vor. Der
Regierungsrat hat die zur Abklärung erforderlichen Untersuchungen und Berechnungen

in Auftrag gegeben.

7. Die Übergangsbestimmungen zur Initiative
Die Übergangsbestimmungen zur Initiative wollen eine ordnungsgemässe Wahl
im Jahre 1990 sicherstellen, wenn bis zu diesem Zeitpunkt die gesetzlichen
Grundlagen fehlen. Der Gesetzgeber wird also nicht an die Übergangsbestimmungen

gebunden sein, wenn er rechtzeitig handelt; Vorentscheide sind noch
keine gefallen.
Die Übergangsbestimmungen stellen eine Variante unter vielen dar. Die vom
Regierungsrat eingesetzten Experten werden die verschiedenen Modelle auf
ihre Tauglichkeit prüfen und im Hinblick auf die Beratung in der parlamentarischen

Kommission Bericht erstatten.
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8. Die Argumente für und gegen die Einführung der Proporzwahl
8.1 Persönlichkeitswahlen
Als häufigstes Argument gegen die Einführung des Proporzes wird ins Feld
geführt, dass es sich bei der Wahl des Regierungsrates um Persönlichkeitswahlen
handle. Die Ausführungen unter Ziffer 4 zeigen jedoch, dass sich auch beim
Proporzsystem Persönlichkeiten durchsetzen werden.
Ob die Majorzwahl bessere Gewähr dafür bietet, dass für die Regierungstätigkeit

fähige Persönlichkeiten gewählt werden, als dies beim Proporz der Fall
wäre, kann nicht belegt werden.
Dem Einwand, dass bei den Proporzwahlen neben starken Persönlichkeiten
immer auch Parteivertreter gewählt würden, die sich in einer Majorzwahl nicht
durchzusetzen vermöchten, ist entgegenzuhalten, dass auch beim Majorzsy-
stem eine parteiinterne Selektion vorangehen muss.
Die Proporzwahlen könnten personell schwankende Zusammensetzungen des
Regierungsrates bringen. Damit erhöht sich das Risiko, dass erworbenes
Fachwissen nach vier Jahren zum Nachteil des Staates verlorengeht.

8.2 Die Parteienzersplitterung
Die Befürchtung, mit der Proporzwahl könnte der Regierungsrat parteipolitisch
zersplittert sein, bleibt unbegründet. Bei neun Regierungsmitgliedern beträgt
die natürliche Sperrklausel zehn Prozent. Anlässlich der Grossratswahlen 1986
übertrafen nur die Wähleranteile der traditionellen Regierungsparteien diese
Flürde (vgl. Ziff. 5).
Viele Exekutivbehörden sind schon heute aus Vertretern von mehr als drei
Parteien zusammengesetzt, so etwa der Bundesrat, der Gemeinderat der Stadt
Bern oder die Regierungsräte der Kantone Glarus, Solothurn, Basel-Stadt,
Basel-Landschaft, Aargau, Thurgau, Waadt und Genf. Dieser Umstand dürfte sich
in der Praxis kaum nachteilig auswirken.

8.3 Die Zahl der Behördemitglieder
Eine neunköpfige Behörde eignet sich ohne weiteres für die Anwendung der
Proporzwahl. Die Frage, ob das Majorz- oder das Proporzsystem anzuwenden
ist, muss jedoch grundsätzlich unabhängig von der Zahl der Behördemitglieder
beantwortet werden. Nach dem Proporzsystem werden im Kanton Zug 7 und im
Kanton Tessin 5 Regierungsräte gewählt.
Für die Beurteilung der Proporzinitiative ist deshalb die angemeldete Initiative
«7 statt 9 Regierungsräte» nicht massgebend. Auch aus formellen Gründen
wäre ein Zurückstellen der Proporzinitiative bis zum Entscheid über die Initiative
«7 statt 9 Regierungsräte» nicht zulässig. Gemäss Artikel 65 Absatz 2 des
Gesetzes vom 5. Mai 1980 über die politischen Rechte (GPR) muss der
Regierungsrat die Initiative innerhalb von 12 Monaten nach dem Zustandekommen
dem Grossen Rat unterbreiten. Darüber hinaus wäre ein Zuwarten wegen der
Anpassung der Gesetzgebung über die politischen Rechte nicht möglich (vgl.
Terminplan unter Ziffer 1.3).

8.4 Die Vertretung der Regionen

Die Staatsverfassung garantiert dem Berner Jura einen Sitz im Regierungsrat.
Andere Vorschriften über die regionalen Vertretungen bestehen nicht. Das
Argument, wonach mit dem Majorzsystem eine gleichmässige regionale Verteilung

gewährleistet sei, trifft nicht zu. Nur innerhalb der Parteien werden die
regionalen Interessen berücksichtigt. Deshalb vertraten über eine gewisse
Zeitspanne drei Regierungsräte das Berner Oberland, während andere Landesteile
ohne Regierungsrat blieben. Mit der Einführung der Proporzwahl würde sich in
diesem Bereich nichts ändern.

8.5 Die Vertretung des Berner Jura

Die Übergangsbestimmungen zur Proporzinitiative zeigen eine Lösung für die
Vertretung des Berner Jura auf. Es trifft zu, dass bei diesem Modell unter
Umständen ein ausgewiesener Kandidat mit hoher Stimmenzahl nicht gewählt
wäre, weil auf seiner Liste ein Vertreter des Berner Jura in diesem Landesteil
zwar die meisten Stimmen erzielt hat, jedoch nicht genug, um gewählt zu sein,
und dass der Vertreter des Berner Jura deshalb zu Lasten des gewählten Kandidaten

seiner Liste den Sitz zugesprochen erhielte.
Dieser Fall kann allerdings auch beim Majorzsystem eintreffen, wenn der Kandidat

im neunten Rang nötigenfalls zugunsten des Vertreters aus dem Berner Jura
ausscheiden muss.

8.6 Ersatz- und Gesamterneuerungswahlen
Das Nebeneinander von Majorz bei Ersatzwahlen und Proporz bei
Gesamterneuerungswahlen ist nicht aussergewöhnlich (z.B. Gemeinderatswahlen in der
Stadt Bern). Dem Argument, wonach sich für einen in der Ersatzwahl erfolgreichen

Kandidaten in der folgenden Gesamterneuerungswahl nach Proporz das
Risiko des Ausscheidens erhöht, ist entgegenzuhalten, dass die Parteien mit
einer geschickten Listengestaltung die erforderlichen Massnahmen treffen können.

Für das Ersetzen eines Ratsmitgliedes während der Amtsdauer ist die
Majorzwahl dem Nachrücken auf der Liste vorzuziehen. Das Nachrücken würde
zwar die Attraktivität der Kandidaturen erhöhen, doch wäre andererseits fraglich,

ob ein ehemaliger Kandidat nach zwei oder drei Jahren für ein solches Vollamt

noch zur Verfügung steht.

9. Das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens
Folgende Teilnehmer am Vernehmlassungsverfahren sprachen sich für die
Proporzinitiative aus: Sozialdemokratische Partei, Freie Liste, Demokratische
Alternative, Junges Bern, Kantonalbernischer Kaufmännischer Verband,
Gewerkschaftsbund des Kantons Bern und Gemeindeverband des Berner Jura.
Folgende Teilnehmer am Vernehmlassungsverfahren bekämpfen die
Proporzinitiative: Schweizerische Volkspartei, Freisinnig-demokratische Partei,
Christlich-demokratische Volkspartei und Kantonal-Bernischer Gewerbeverband.
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10. Zusammenfassung und Antrag
Die Qualität und die Regierungsfähigkeit einer Exekutivbehörde hängen nicht
vom Wahlsystem ab, sondern von der personellen Zusammensetzung, vom Willen

zum Konsens und vom Durchsetzungsvermögen als Kollegialbehörde. Beide
Wahlsysteme bringen Vorteile und enthalten Nachteile. Nicht zuletzt aus der
Sicht des Wählers überwiegen die Argumente für die Einführung der Proporzwahl.

Die Initiative «für Verhältniswahlen in den Regierungsrat» ist in formeller und in
materieller Hinsicht rechtsgültig zustandegekommen und ist deshalb der
Volksabstimmung zu unterstellen. Die Initiative wird unter Verzicht auf einen
Gegenentwurf, mit der Empfehlung auf Annahme, dem Grossen Rat zuhanden der
Volksabstimmung unterbreitet.

Bern, 21. August 1987 Der Staatsschreiber: Nuspliger

CT)



Gemeinsamer Antrag des Regierungsrates
und der Kommission

Grossratsbeschluss
betreffend die Initiative «für Verhältniswahlen in den
Regierungsrat»

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 8 der Staatsverfassung,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

Art. 1 Es wird zur Kenntnis genommen, dass die von der
Sozialdemokratischen Partei des Kantons Bern eingereichte Verfassungsinitiative

«für Verhältniswahlen in den Regierungsrat» mit 1 5 594 gültigen

Unterschriften zustandegekommen ist (RRB Nr. 8 vom 7. Januar
1987).

Art.2 Die Initiative weist die Form eines ausgearbeiteten Entwurfes

auf und verlangt die Aufnahme folgender Bestimmungen in die
Staatsverfassung:

Artikel 34 Absätze 2 und 3
2 Der Regierungsrat wird nach Proporz gewählt.
3 Das Gesetz regelt insbesondere, wie der Sitz für den Berner Jura
garantiert wird und wie während der Amtsdauer freigewordene
Sitze neu besetzt werden.

Übergangsbestimmungen (Artikel 110a):

Der Regierungsrat wird erstmals im Jahre 1990 nach Proporz
gewählt. Ist die Gesetzgebung bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht an-
gepasst, so regelt der Regierungsrat die Proporzwahl vorläufig nach
den folgenden Grundsätzen:
1.Von jeder Liste, die Sitze erzielt, sind die Kandidaten mit der

höchsten Stimmenzahl gewählt. Wird jedoch auf diese Weise
kein Vertreter des Berner Jura gewählt, so ist zu Lasten seiner
Liste derjenige Kandidat aus dem Berner Jura gewählt, der dort am
meisten Stimmen erzielt.

2. Bei der Neubesetzung von Sitzen, die während der Amtsdauer
frei werden, ist gewählt, wer im ersten Wahlgang das absolute
oder im zweiten Wahlgang das relative Mehr der gültigen Stimmen

erzielt. Der Mindestanspruch des Berner Jura bleibt
vorbehalten.

935

Präsidial



8

3. Im übrigen sind die Bestimmungen über die Grossratswahlen
sinngemäss anzuwenden.

Art.4 Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses

beauftragt.

Bern, 2. September/ Im Namen des Regierungsrates
2. Dezember 1 987 Def Präsident: Mü//er

Der Staatsschreiber: Nuspliger

Bern, 24. November 1987 Im Namen der Kommission

Der Präsident: Ritter

Antrag des Regierungsrates
Art.3 Die Verfassungsinitiative wird mit der Empfehlung auf An
nähme der Volksabstimmung unterbreitet.

Antrag der Kommission
Art.3 Die Verfassungsinitiative wird mit der Empfehlung auf Ab
lehnung der Volksabstimmung unterbreitet.



Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Beilage 12

IMachkredite
für das Jahr 1987
3. Serie

Crédits supplémentaires
pour l'année 1987
3e série

Zusammenzug der Nachkredite 1987.
3. Serie (Februar-Session 1988):

Récapitulation des crédits supplémentaires 1987,
3e série (session de février 1988):

Siehe Seite
Voir page

Nachkredite
Crédits supplémentaires

Fr.

Präsidialabteilung - —.— Section présidentielle
Gerichtsverwaltung 2 92 600 — Administration judiciaire
Volkswirtschaftsdirektion 3 34 040 911.70 Direction de l'économie publique
Gesundheitsdirektion 5 19 340.— Direction de l'hygiène publique
Justizdirektion 6 54 665.— Direction de la justice
Polizeidirektion 7 221 812.— Direction de la police
Militärdirektion 8 5 500.— Direction des affaires militaires
Kirchendirektion — —.— Direction des cultes
Finanzdirektion 9 143 309 — Direction des finances
Erziehungsdirektion 10 163 861.— Direction de l'instruction publique
Baudirektion 12 230 500.— Direction des travaux publics
Direktion für Verkehr, Energie und 13 110 700.— Direction des transports, de l'énergie
Wasser et des eaux
Forstdirektion 15 52 000.— Direction des forêts
Landwirtschaftsdirektion 16 41 306.— Direction de l'agriculture
Fürsorgedirektion 18 58 479.05 Direction des œuvres sociales
Gemeindedirektion 20 1 450.— Direction des affaires communales

35 236 433.75

Für 1987 sind bereits bewilligt worden:

1. Serie (September-Session 1987)
2. Serie (November-Session 1987)
3. Serie (Februar-Session 1988)

Gesamttotal

2 832 672.80
692 447.25

35 236 433.75

38 761 553.80

Pour 1987 ont déjà été accordés:

1re série (session de septembre 1987)
2e série (session de novembre 1987)
3e série (session de février 1988)

Somme totale

988
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Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite Crédits supplémentaires
für das Jahr 1987 pour l'année 1987
3. Serie 3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der Gerichtsverwaltung

folgende Nachkredite beschlossen und legt sie
dem Grossen Rat zur Genehmigung vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi des crédits supplémentaires
suivants à l'intention de l'Administration judiciaire et il

les soumet au Grand Conseil pour ratification.

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

1200 Obergericht 1200 Cour suprême

850 Prozess- und Massnahme-
vollzugskosten
Vermehrte Entschädigungen
an freigesprochene
Angeschuldigte

161 000- 70 000, 850 Frais judiciaires et frais de
l'exécution des mesures
Dédommagements
supplémentaires pour inculpés
ayant été acquittés

1205 Richterämter

770 Anschaffungen
Ersatz von Mobiliar und
Wertsachen (Einbruch Amtshaus
Biel)

780 Unterhalt von Mobiliar usw.
Flöhere Reparatur- und
Revisionsauslagen infolge
vermehrtem Einsatz von
elektronischen Schreibmaschinen

899 Verschiedene Verwaltungs¬
kosten
Vgl. Kommentar 770

320 000.— 3 500.—

50 000.— 10 000.—

1000.— 9 100.—

1205 Tribunaux de district

770 Acquisitions
Remplacement de mobilier et
objets de valeur (vol par
effraction préfecture de
Bienne)

780 Entretien de mobilier, etc.
Augmentation des frais de
réparation et de révision due à

l'utilisation accrue de
machines à écrire électroniques

899 Autres frais d'administration
Cf. commentaire ad 770

Total Gerichtsverwaltung 92 600, Total Administration judi¬
ciaire



12/3

Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite Crédits supplémentaires
für das Jahr 1987 pour l'année 1987
3. Serie 3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der
Volkswirtschaftsdirektion folgende Nachkredite beschlossen
und legt sie dem Grossen Rat zur Genehmigung vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi des crédits supplémentaires sui
vants à l'intention de la Direction de l'économie
publique et il les soumet au Grand Conseil pour ratification.

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

1305 Büro des Delegierten für
Wirtschaftsförderung

770 Anschaffungen
Anschaffung von Mobilien
(Büro Biel)

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Unvorhergesehene Inser-
tionskosten sowie zu knapper
Budgetbetrag infolge linearer
Kürzung durch den Grossen
Rat

40 000.— 17 000.—

25 000.— 1 2 500 —

1305 Bureau du délégué au déve¬

loppement économique

770 Acquisitions
Acquisition de mobilier
(bureau de Bienne)

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Frais d'annonce non prévus,
ainsi que montant trop juste
prévu au budget à la suite de
la réduction linéaire décidée
par le Grand Conseil

1325 Amt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit

770 Anschaffungen
Anschaffung eines PC, die
bereits 1986 vorgesehen war

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Ausschreibung von vier neu
bewilligten Stellen

648 000.— 18 000.—

136 000.— 7 000.—

1325 Office de l'industrie, des arts
et métiers et du travail

770 Acquisitions
Acquisition d'un PC qui était
déjà prévue pour 1986

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Mise au concours de
4 postes nouvellement créés

1335 Versicherungsamt

820 Miet- und Pachtzinse, Benüt¬
zungsgebühren
Mietzinserhöhung im
Gebäude an der Nydeggasse13

822 Reinigung und Energie
Erhöhte Kosten infolge Miete
zusätzlicher Räume

25 300.— 29 300.—

16 800.— 2 400 —

1335 Office des assurances

820 Loyers et fermages, taxes
d'usager
Augmentation du loyer de
l'immeuble sis au 13, Nydegg-
gasse

822 Nettoyage et électricité
Augmentation des frais due à

la location de salles
supplémentaires
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

923 Staatsbeiträge an den Bund 132 224 000.— 765 967.— 923
Letzte Quartalsabrechnung
des Bundes per 1987
übersteigt die budgetierten
Ausgaben um knapp 1 %

943 Andere Staatsbeiträge 170 301000.— 33 000 000.— 943
Infolge der 2. EL-Revision
sind die Gesuche um
Ergänzungsleistungen stark
angestiegen

1360 Ingenieurschule Biel 1360

641 Unfallversicherungsbeiträge 29 000.— 1 190.70 641
Unvorhergesehene Nachbelastung

aufgrund einer
SUVA-Revision sowie
erhöhte Prämienleistung
infolge leicht gestiegener
Schüler- und Studentenzahl

800 Büroauslagen und Druckko- 157 000.— 36 000.— 800
sten
Unvorhergesehene Inser-
tionskosten sowie zu knapper
Budgetbetrag infolge linearer
Kürzung durch den Grossen
Rat

1365 Ingenieurschule Burgdorf 1365

770 Anschaffungen 600 000.— 112 729.— 770
Ersatz der im Maschinenlabor
installierten Einzylinderdieselmotor-Anlage

800 Büroauslagen und Druckko- 100 100.— 30 000.— 800
sten
Unvorhergesehene Inser-
tionskosten sowie zu knapper
Budgetbetrag infolge linearer
Kürzung durch den Grossen
Rat

1370 Ingenieurschule St. Immer 1370

770 Anschaffungen 542 400.— 8 825.— 770
Ersatz von Mobilien
(Einbruch)

Total Volkswirtschaftsdirek- 34 040 911.70
tion

Subventions de l'Etat pour la

Confédération
Le dernier décompte trimestriel

de la Confédération
dépasse le montant des
dépenses prévu au budget d'à
peine 1 %

Autres subventions de l'Etat
Après la seconde révision de
la loi sur les prestations
complémentaires, le nombre des
demandes à ce sujet a beaucoup

augmenté

Ecole d'ingénieurs de Bienne

Contributions pour assurance
contre les accidents
Charge supplémentaire
imprévue suite à une révision
effectuée par la Caisse nationale

suisse d'assurance en
cas d'accidents; augmentation

des primes d'assurance
due à une légère hausse du
nombre des écoliers et
étudiants

Frais de bureau et d'impression

Frais d'annonce non prévus;
montant trop juste prévu au
budget à la suite de la réduction

linéaire décidée par le
Grand Conseil

Ecole d'ingénieurs de
Berthoud

Acquisitions
Remplacement de la machine
fonctionnant avec un moteur
Diesel monocylindrique
installée dans l'atelier de mécanique

Frais de bureau et d'impression

Frais d'annonce non prévus;
montant trop juste prévu au
budget à la suite de la réduction

linéaire décidée par le
Grand Conseil

Ecole d'ingénieurs de
St-lmier

Acquisitions
Remplacement de mobilier
(volé)

Total Direction de l'économie
publique
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Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite
für das Jahr 1987
3. Serie

Crédits supplémentaires
pour l'année 1987
3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der Gesundheitsdirektion

folgende Nachkredite beschlossen und legt sie
dem Grossen Rat zur Genehmigung vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi des crédits supplémentaires
suivants à l'intention de la Direction de l'hygiène publique

et il les soumet au Grand Conseil pour ratification.

Voranschlag
Budget

1987
Fr.

1480 Psychiatrische Klinik
Münsingen/Klinik

801 Telefon, Porti und Frachten 136 500.—
Zu knapper Budgetbetrag
infolge linearer Kürzung durch
den Grossen Rat

Nachkredite
Crédits supplémentaires
1987
Fr.

1480 Clinique psychiatrique
Münsingen/Clinique

14 000.— 801 Taxes des PTT et frais de

transport
Montant trop juste prévu au
budget à la suite de la réduction

linéaire décidée par le
Grand Conseil

1481 Psychiatrische Klinik
Münsingen/Landwirtschaft

893 Haftpflicht- und Sachversi¬
cherungsprämien
Erhöhung der Nettoprämie
der Hagelversicherung
infolge Schadenfall im Vorjahr

1490 Jugendpsychiatrische Klinik
der Universität Bern,
Neuhaus

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Erhöhte Insertionskosten
infolge vermehrten Personalwechsels

und Druckkostenanteil

des Jahresberichtes
der psychiatrischen Kliniken
des Kantons Bern

893 Haftpflicht- und Sachversi¬
cherungsprämien
Erhöhung der
Betriebshaftpflichtprämie aufgrund des
angestiegenen Betriebsaufwandes

Total Gesundheitsdirektion

1 2 000.— 2 200.—

11 100.— 3 000.—

5 000.— 140.—

19 340.—

1481 Clinique psychiatrique
Münsingen/Agriculture

893 Primes d'assurance (respons.
civile et objets)
Augmentation de la prime
d'assurance grêle faisant
suite au sinistre intervenu
l'année précédente

1490 Clinique psychiatrique pour
adolescents de l'Université
de Berne, Neuhaus

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Augmentation des frais
d'annonce due aux nombreux
mouvements de personnel;
participation aux frais
d'impression du rapport annuel
des cliniques psychiatriques
du canton de Berne

893 Primes d'assurance (respons.
civile et objets)
Augmentation de la prime
d'assurance responsabilité
civile du chef d'entreprise due
à la hausse des charges
d'exploitation

Total Direction de l'hygiène
publique

Beilage zum Tagblatt des Grossen Rates - 1988 9
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Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite
für das Jahr 1987
3. Serie

Crédits supplémentaires
pour l'année 1987
3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der Justizdirektion
folgende Nachkredite beschlossen und legt sie dem
Grossen Rat zur Genehmigung vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi des crédits supplémentaires
suivants à l'intention de la Direction de la justice et il les
soumet au Grand Conseil pour ratification.

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

7500 Sekretariat/Inspektorat und
Schätzungskommissionen

801 Telefon, Porti und Frachten
Vermehrte eingeschriebene
taxpflichtige Postsendungen
sowie zu knapper Budgetbetrag

infolge linearer Kürzung
durch den Grossen Rat

830 Entschädigung an Dritte
Vorschläge für die Neugestaltung

der Staatsverfassung
(Prof. Dr. Aldo Zaugg)

7 500 Secrétariat/Inspectorat et
commissions d'estimation

1700.— 500.— 801 Taxes des PTT et frais de
transport
Augmentation du nombre
des envois en recommandé
(pour lesquels une taxe doit
être acquittée); montant trop
juste inscrit au budget à la

suite de la réduction linéaire
décidée par le Grand Conseil

60 500.— 30 000.— 830 Indemnité à des tiers
Propositions en vue de la
réforme de la Constitution du
canton de Berne (M. Aldo
Zaugg)

1510 Regierungsstatthalterämter

770 Anschaffungen
Ersatz von Mobiliar und
Wertsachen (Einbruch Amtshaus
Biel)

899 Verschiedene Verwaltungs¬
kosten
Vgl. Kommentar 770

90 000 -

1 000,

7 340,

16 825,

1510 Préfectures

770 Acquisitions
Remplacement de mobilier et
objets de valeur (vol par
effraction à la préfecture de
Bienne)

899 Autres frais d'administration
Cf. commentaire ad 770

Total Justizdirektion 54 665.— Total Direction de la justice



Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987
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Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite
für das Jahr 1987
3. Serie

Crédits supplémentaires
pour l'année 1987
3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der Polizeidirektion
folgende Nachkredite beschlossen und legt sie dem
Grossen Rat zur Genehmigung vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi des crédits supplémentaires
suivants à l'intention de la Direction de la police et il les
soumet au Grand Conseil pour ratification.

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

7 600 Sekretariat

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Erhöhte Nachfrage nach Pässen

(151 512.-)
Unperiodischer Anfall von
Druckaufträgen verschiedener

Formulare der Fremdenpolizei

sowie zu knapper
Budgetbetrag infolge linearer
Kürzung durch den Grossen
Rat (8000.-)

899 Verschiedene Verwaltungs¬
kosten
Höherer Beitrag an die
Konferenz der Kantonalen
Aufsichtsbehörden im
Zivilstandswesen als 1986

634 300.— 1 59 51 2.—

1 70 000.— 2 300.—

1600 Secrétariat

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Augmentation du nombre de
demandes de passeports
(151 512.-)
Augmentation non prévisible
des demandes d'impression
de divers formulaires de la

Police des étrangers; montant

prévu au budget trop
juste à la suite de la réduction

linéaire décidée par le
Grand Conseil (8000.-)

899 Autres frais d'administration
Participation d'un montant
plus élevé qu'en 1986 à la

Conférence des autorités
cantonales de surveillance en
matière d'état civil

1680 Strafanstalt Hindeibank/
Anstaltsbetrieb

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Mehrbedarf infolge Einrichtung

und Betrieb der EDV,
neuen Abteilungsbüros und
sehr grossem Personalwechsel

mit entsprechenden Inser-
tionskosten

54 600.— 60 000.—

7 680 Pénitencier de Hindeibank/
Exploitation de l'établissement

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Augmentation des besoins
due à l'installation et à

l'exploitation d'un système TED,
aux nouveaux bureaux dans
la section et à des mouvements

de personnel très
importants entraînant des frais
d'annonce

Total Polizeidirektion 221 812, Total Direction de la police
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Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite Crédits supplémentaires
für das Jahr 1987 pour l'année 1987
3. Serie 3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der Militärdirektion
folgenden Nachkredit beschlossen und legt ihn dem
Grossen Rat zur Genehmigung vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi du crédit supplémentaire suivant à

l'intention de la Direction des affaires militaires et il
le soumet au Grand Conseil pour ratification.

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

1750 Zentralstelle für Katastro¬
phenhilfe und Gesamtverteidigung

780 Unterhalt von Mobiliar usw.
Dringende Unterhaltsarbeiten

7 500.— 5 500.—

7 750 Service central des secours
en cas de catastrophes et
pour la défense générale

780 Entretien de mobilier, etc.
Travaux urgents d'entretien

Total Militärdirektion 5 500, Total Direction des affaires
militaires
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Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite
für das Jahr 1987
3. Serie

Crédits supplémentaires
pour l'année 1987
3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der Finanzdirektion
folgende Nachkredite beschlossen und legt sie dem
Grossen Rat zur Genehmigung vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi des crédits supplémentaires
suivants à l'intention de la Direction des finances et il

les soumet au Grand Conseil pour ratification.

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

1910 Finanzverwaltung

544 Disagios auf Anleihen
Die beiden Anleihensaufnah-
men pro 1987 erfolgten zu
einem höheren Disagio als
vorgesehen

4 000 000.— 75 000.-

1910 Administration des finances

544 Différences d'emprunts
Les deux emprunts lancés
pour 1987 ont subi des
moins-values plus fortes que
prévu

1920 Steuerverwa/tung

801 Telefon, Porti und Frachten
Im Rahmen des Umbaus und
der Sanierung der Bezirksverwaltung

in Moutier wurde der
Steuerverwaltung ein Betrag
in Rechnung gestellt, der
irrtümlicherweise im Budget
1987 nicht berücksichtigt
wurde

1920 Intendance des impôts

335 000.— 68 309.— 801 Taxes des PTT et frais de

transport
Dans le cadre des transformations

et aménagements
effectués à l'administration
du district de Moutier, l'Intendance

des impôts a reçu une
facture pour un montant qui
aurait dû être inscrit au budget

1987 et qui a été omis

Total Finanzdirektion 143 309.— Total Direction des finances



12/10

Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite
für das Jahr 1987
3. Serie

Crédits supplémentaires
pour l'année 1987
3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der Erziehungsdirektion

folgende Nachkredite beschlossen und legt sie
dem Grossen Rat zur Genehmigung vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi des crédits supplémentaires
suivants à l'intention de la Direction de l'instruction
publique et il les soumet au Grand Conseil pour ratification.

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

2010 Abteilung Unterricht 2010 Service de l'enseignement

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Bedeutender Fotokopierbedarf

im Zusammenhang mit
der Vernehmlassung
Volksschulgesetz (54000.-)
Neudruck von Primarschulzeugnissen

(30000.—)
Stelleninserate infolge
unvorhergesehener Personalfluktuationen

(25000.—)

709 800.— 109 000.— 800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Grand nombre de photocopies

nécessité dans le cadre
des consultations sur la loi
sur l'école obligatoire
(54000.-)
Réimpression de bulletins de
l'école primaire (30000.—)
Petites annonces pour offres
d'emploi suite à des fluctuations

imprévues du personnel
(25000.-)

2015 Abteilung Kulturelles und an¬

gegliederte Dienststellen

770 Anschaffungen
Einrichtung des
Denkmalpflege-Depots in Hofwil

801 Telefon, Porti und Frachten
Ausserordentlich starker,
durch den Archäologischen
Dienst zu bewältigenden
Arbeitsanfall sowie zu knapper
Budgetbetrag infolge linearer
Kürzung durch den Grossen
Rat

893 Haftpflicht- und Sachversi¬
cherungsprämien
Höhere Prämie infolge
Mehreinstellung von Grabungspersonal

im Archäologischen
Dienst

2015 Service des affaires culturel¬
les et services rattachés

317 200.— 9 000.— 770 Acquisitions
Aménagement d'un dépôt du
Service des monuments
historiques à Hofwil

26 900.— 3 000.— 801 Taxes des PTT et frais de
transport
Enorme surcroît de travail
revenant au Service archéologique;

montant trop juste inscrit

au budget à la suite des
réductions linéaires décidées
par le Grand Conseil

1 700.— 2 000.— 893 Primes d'assurances (res-
pons. civile et objets)
Hausse de la prime due à une
augmentation du nombre de

personnes engagées par le
Service archéologique pour
les fouilles
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

2020 Amt für Jugend und Sport

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Zu knapper Budgetbetrag
infolge linearer Kürzung durch
den Grossen Rat

31 800.— 6 000 —

2020 Office Jeunesse et Sport

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Montant trop juste inscrit au
budget à la suite des réductions

linéaires décidées par le
Grand Conseil

2025 Amt für Unterrichtsforschung
und -planung/Berner Schulwarte

770 Anschaffungen
Einrichtung einer Dokumen-
tensicherungsanlage wegen
zunehmender Verluste von
Büchern

130 500.— 31493.—

2025 Office de recherche pédago¬
gique/Centre de documentation

pédagogique

770 Acquisitions
Installation d'un système de
sécurité protégeant les
documents pour faire face à la

disparition d'un nombre sans
cesse croissant de livres

2073 Seminar Hofwil

840 Verrechnung von EDV-Lei-
stungen
Kosten für die Hardwaremiete

(KOFINA) waren nicht
voraussehbar

7 000.— 3 368 —

2073 Ecole normale Hofwil

840 Dépenses en rapport avec
des travaux d'informatique
Frais de location de matériel
(KOFINA) impossibles à prévoir

Total Erziehungsdirektion 163 861 Total Direction de l'instruc¬
tion publique
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Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite Crédits supplémentaires
für das Jahr 1987 pour l'année 1987
3. Serie 3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der Baudirektion
folgende Nachkredite beschlossen und legt sie dem Grossen

Rat zur Genehmigung vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi des crédits supplémentaires
suivants à l'intention de la Direction des travaux
publics et il les soumet au Grand Conseil pour ratification.

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

2100 Sekretariat

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Mehrausgaben für Stelleninserate

und Druckkosten

35 000.— 25 300.—

2100 Secrétariat

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Dépenses supplémentaires
pour frais d'annonce et
d'impression

2110 Rechtsamt

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Mehraufwand an Druckkosten

für die Eröffnung der
Entscheide und Verfügungen,
verursacht durch das neue
Verfahren gemäss Baugesetz
vom 9.6.1985

1 7 800.— 5 200.—

2110 Office juridique

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Charge supplémentaire due
aux frais d'impression pour
notification des décisions selon

la procédure indiquée
dans la loi du 9.6.1985 sur
les constructions

2150 Tiefbauamt

710 Unterhalt Staatsstrassen
Behebung der durch die
Unwetter dieses Sommers
verursachten Schäden an
Staatsstrassen

31 000 000.— 200 000.—

2150 Office des ponts et chaus¬
sées

710 Entretien des routes cantona¬
les
Réparation des dommages
causés l'été dernier aux
routes à cause du mauvais
temps

Total Baudirektion 230 500.— Total Direction des travaux
publics
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Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite
für das Jahr 1987
3. Serie

Crédits supplémentaires
pour l'année 1987
3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der Direktion für
Verkehr, Energie und Wasser folgende Nachkredite
beschlossen und legt sie dem Grossen Rat zur Genehmigung

vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi des crédits supplémentaires
suivants à l'intention de la Direction des transports, de
l'énergie et des eaux et il les soumet au Grand
Conseil pour ratification.

2200 Sekretariat

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Durch den Umzug entstandene

Mehrkosten für
Drucksachen mit Adresskorrekturen,

neue Stempel usw.

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

13 600.— 12 500.—

2200 Secrétariat

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Du fait du déménagement,
frais supplémentaires pour
changement d'adresse sur
les documents imprimés,
acquisition de nouveaux
tampons, etc.

2210 Koordinationsstelle für Um¬
weltschutz

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Mehrbedarf bedingt durch
die in diesem Ausmass
unvorhergesehene, aber
dringend notwendige Öffentlichkeitsarbeit

2220 Amt für öffentlichen Verkehr

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Druck des Berichtes
«Investitionshilfen an Unternehmen
des öffentlichen Verkehrs
(7. Rahmenkredit)»

2230 Wasser- und Energiewirt¬
schaftsamt

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Erhöhte Büroauslagen

9 100— 22 500.—

12 500.— 11 000.—

45 500.— 1 5 000.—

2210 Service de coordination pour
la protection de l'environnement

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Accroissement des besoins
financiers dû au travail de
relations publiques dont on
n'avait pas prévu qu'il atteindrait

de telles proportions
mais qui a néanmoins dû être
effectué d'urgence

2220 Office des transports publics

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Impression du rapport «Aides
aux investissements en
faveur des entreprises de transport

public (7e crédit-cadre)»

2230 Office de l'économie hydrau¬
lique et énergétique

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Augmentation des frais de
bureau
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

801 Telefon, Porti und Frachten
Umzugskosten der
Wasserreguliereinrichtungen und
Zeichengeräte

820 Miet- und Pachtzinse, Benüt¬
zungsgebühren
Mietzinse für zusätzliche
Lagerräume

840 Verrechnung von EDV-Lei¬
stungen
Erhöhter Bedarf an
EDV-Entwicklungsleistungen

500.— 13 700,

6 000.— 8 000.—

9 000.— 11 000.—

801 Taxes des PTT et frais de

transport
Frais de déménagement des
appareillages de régulation
des eaux et des tables traçantes

820 Loyers et fermages, taxes
d'usager
Location d'entrepôts
supplémentaires

840 Dépenses en rapport avec
des travaux d'informatique
Augmentation des besoins
financiers pour travaux de
développement de systèmes
informatiques

2240 Gewässerschutzamt

770 Anschaffungen
Kauf von vier Interfaces
(Vorinvestition)

893 Haftpflicht- und Sachversi¬
cherungsprämien
Bei der Amtsaufteilung des
Wasser- und
Energiewirtschaftsamtes wurde im GSA
zu wenig budgetiert

Total Direktion für Verkehr,
Energie und Wasser

458 000.— 15 000,

2 000 — 2 000.—

110 700.-

2240 Office de la protection des
eaux

770 Acquisitions
Achat de quatre interfaces
(préinvestissement)

893 Primes d'assurance (respons.
civile et objets)
Lors de la répartition des
charges à l'Office de l'économie

hydraulique et énergétique,

un montant trop faible a

été alloué dans le budget à

l'Office de la protection des
eaux

Total Direction des transports,

de l'énergie et des
eaux
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Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite Crédits supplémentaires
für das Jahr 1987 pour l'année 1987
3. Serie 3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der Forstdirektion
folgenden Nachkredit beschlossen und legt ihn dem
Grossen Rat zur Genehmigung vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi du crédit supplémentaire suivant à

l'intention de la Direction des forêts et il le soumet au
Grand Conseil pour ratification.

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

2305 Forstinspektorat und Kreis¬
forstämter

770 Anschaffungen
Büroneumöblierung infolge
Verlegung des Kreisforstamtes

8 in das Amthaus Bern

122 900.— 52 000.—

2305 Inspection des forêts et offi¬
ces forestiers d'arrondissement

770 Acquisitions
Renouvellement du mobilier
de bureau suite au transfert
du 8e Office forestier
d'arrondissement dans les locaux de
la préfecture de Berne

Total Forstdirektion 52 000.— Total Direction des forêts
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Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite
für das Jahr 1987
3. Serie

Crédits supplémentaires
pour l'année 1987
3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der Landwirtschaftsdirektion

folgende Nachkredite beschlossen und legt
sie dem Grossen Rat zur Genehmigung vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi des crédits supplémentaires
suivants à l'intention de la Direction de l'agriculture et il

les soumet au Grand Conseil pour ratification.

Voranschlag
Budget

1987
Fr.

Nachkredite
Crédits supplémentaires
1987
Fr.

2420 Meliorationsamt

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Unvorhergesehene Inser-
tionskosten

20 000.- 6 000.-

2420 Service des améliorations
foncières

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Frais d'annonce imprévus

2445 Kantonale Zentralstelle für
Obstbau Oeschberg

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Unvorhergesehene Inser-
tionskosten (Stelle fachtechnischer

Leiter)

801 Telefon, Porti und Frachten
Budgetierung trug den
Gebühren für die neuen
Telefoninstallationen zu wenig Rechnung

4 500,

6 800 —

3 500,

1 600.—

2445 Station cantonale d'arboricul¬
ture Oeschberg

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Frais d'annonce imprévus
(poste de directeur technique)

801 Taxes des PTT et frais de
transport
Lors de l'établissement du
budget, on a accordé une
importance insuffisante aux
taxes des nouvelles installations

téléphoniques

2460 Landwirtschaftliche Schule
Rütti-Zollikofen, Schule

770 Anschaffungen
Dringender Ersatz eines
defekten Kochapparates

169 000.— 22 486.—

2460 Ecole d'agriculture Rütti-
Zollikofen, école

770 Acquisitions
Remplacement urgent d'un
appareil à cuire défectueux

2480 Landwirtschaftliche Schule
Seeland, Ins, Schule

899 Verschiedene Verwaltungs¬
kosten
Mehrausgaben infolge intensiver

Suche nach einem
neuen Gemüsegärtnermeister

im In- und Ausland

2 000, 1 500,

2480 Ecole d'agriculture du See¬
land, Anet, école

899 Autres frais d'administration
Dépenses supplémentaires
dues aux recherches intensives

engagées dans le pays
et à l'étranger pour trouver
un maître maraîcher
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

2485 Landwirtschaftliche Schule
Langnau i. E., Schule

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Mehrausgaben für Todesanzeigen

und Danksagungen
(Schuldirektor)

2490 Bergbauernschule Hondrich,
Schule

800 Büroauslagen und Druckko¬
sten
Mehrausgaben wegen
überdurchschnittlich vieler
Stellenausschreibungen

947 Andere Staatsbeiträge
Mehrausgaben für die
Prämien Alpmulchenwettbewerb
(grössere Beteiligung als
bisher)

Total Landwirtschaftsdirektion

20 000.— 3 000.—

1 2 700.— 3 000.—

44 000.— 220.—

41 306.—

2485 Ecole d'agriculture Langnau
i. E., école

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Dépenses supplémentaires
pour faire-part de décès et
remerciements (directeur de
l'école)

2490 Ecole d'agriculture de mon¬
tagne, Hondrich, école

800 Frais de bureau et d'impres¬
sion
Surcroît de dépenses pour
mises au concours exceptionnellement

nombreuses

947 Autres subventions de l'Etat
Surcroît de dépenses pour
récompenses au concours du
meilleur fromage de
montagne (participation plus élevée

qu'auparavant)

Total Direction de l'agriculture
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Antrag des Regierungsrates
vom 16. Dezember 1987

Proposition du Conseil-exécutif
du 16 décembre 1987

Nachkredite
für das Jahr 1987
3. Serie

Crédits supplémentaires
pour l'année 1987
3e série

Gemäss Artikel 17 Absatz 2 des Gesetzes vom 29.
September 1968 über den Finanzhaushalt des Staates Bern
hat der Regierungsrat zuhanden der Fürsorgedirektion

folgende Nachkredite beschlossen und legt sie
dem Grossen Rat zur Genehmigung vor.

Selon l'article 17, 2e alinéa, de la loi du 29 septembre
1968 sur les finances de l'Etat de Berne, le Conseil-exécutif

a décidé l'octroi des crédits supplémentaires
suivants à l'intention de la Direction des œuvres
sociales et il les soumet au Grand Conseil pour ratification.

2500 Sekretariat

797 Bücher, Zeitungen, Lehrmit¬
tel
Zwingend erforderliche
Anschaffung von Fachliteratur
sowie Abonnemente für
Fachzeitschriften

942 Andere Staatsbeiträge
Finanzierung der Analysen
von Suchtdrogen im Urin von
Methadonpatienten

Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

11 000,

66 236 700,

1 000.—

1 5 000,

2500 Secrétariat

797 Livres, journaux, moyens
d'enseignement
Acquisition nécessaire et
urgente de littérature spécialisée;

abonnements à des
journaux spécialisés

942 Autres subventions de l'Etat
Financement des analyses
d'urine de patients traités à la

méthadone pour y détecter la

présence de drogues

2560 Sprachheilschule München¬
buchsee

770 Anschaffungen
Nicht voraussehbare
Ersatzanschaffungen (Rasenmäher/
Schneepflug)

801 Telefon, Porti und Frachten
Mehrkosten für Telefoninstallationen

und Telefonbetrieb
im Zusammenhang mit der
wegen Umbauarbeiten
erforderlichen Schaffung von vier
Aussenstationen der
Sprachheilschule

9 000, 23 000,

8 200.— 2 600.—

2560 Ecole logopédique München¬
buchsee

770 Acquisitions
Acquisitions imprévues de
matériel de remplacement
(tondeuse à gazon/chasse-
neige)

801 Taxes des PTT et frais de
transport
Frais supplémentaires pour
installations téléphoniques et
exploitation du téléphone dus
à la création de quatre
services décentralisés de l'école
logopédique rendue nécessaire

du fait des travaux de
transformation qui y sont
effectués

2580 Sonderschulheim für Kna¬
ben, Oberbipp, Heim

655 Weiterbildung Staatsperso¬
nal
Nicht voraussehbare Mehrkosten

im Zusammenhang mit
einem Weiterbildungskurs

2 500 — 1 000.—

2580 Maison d'éducation spéciali¬
sée pour garçons, Oberbipp

655 Perfectionnement du person¬
nel de l'Etat
Frais supplémentaires imprévus

en relation avec un cours
de perfectionnement
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Voranschlag Nachkredite
Budget Crédits supplémentaires

1987 1987
Fr. Fr.

2585 Schulheim Schlössli,
Kehrsatz, Heim

655 Weiterbildung Staatsperso¬
nal
Kurskosten für die berufliche
Weiterbildung einer Erzieherin

und eines Psychologen

770 Anschaffungen
Möbilierung des Büros der
Sekretärin-Rechnungsführe-
rin

810 Taggelder und Reiseauslagen
Mehrauslagen infolge
Erweiterung des Aufgabenkreises
von Personalangehörigen

3 000.— 4 500.-

9 000.— 6 879.05

7 000.— 4 500 —

2585 Maison d'éducation
Schlössli, Kehrsatz, foyer

655 Perfectionnement du person¬
nel de l'Etat
Frais d'enseignement pour le

perfectionnement professionnel
d'une éducatrice et d'un

psychologue

770 Acquisitions
Mobilier pour l'aménagement
du bureau de la secrétaire
comptable

810 Indemnités journalières et
frais de déplacements
Dépenses supplémentaires à

la suite de l'élargissement
des attributions des membres

du personnel

Total Fürsorgedirektion 58 479.05 Total Direction des oeuvres
sociales










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































